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Hinweis zum Verkaufsprospekt

Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem nachfolgend naher
beschriebenen Fonds erfolgt auf Basis des Verkaufsprospekts,
der wesentlichen Anlegerinformationen und der , Allgemeinen
Anlagebedingungen® in Verbindung mit den ,Besonderen An-
lagebedingungen® in der jeweils geltenden Fassung. Die ,,Allge-
meinen Anlagebedingungen® und die ,,Besonderen Anlagebe-
dingungen” sind im Anschluss an diesen Verkaufsprospekt
abgedruckt.

Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils an dem
Fonds Interessierten sowie jedem Anleger des Fonds zusammen
mit dem letzten verdffentlichten Jahresbericht sowie dem ge-
gebenenfalls nach dem Jahresbericht veréffentlichten Halbjah-
resbericht auf Verlangen kostenlos zur Verfligung zu stellen.
Daneben sind dem am Erwerb eines Anteils an dem Fonds Inte-
ressierten die wesentlichen Anlegerinformationen rechtzeitig
vor Vertragsschluss kostenlos zur Verfligung zu stellen.

Von dem Verkaufsprospekt abweichende Ausktnfte oder Erkla-
rungen dirfen nicht abgegeben werden. Jeder Kauf von Antei-
len auf der Basis von Ausklinften oder Erklarungen, welche nicht
in dem Verkaufsprospekt bzw. in den wesentlichen Anlegerin-
formationen enthalten sind, erfolgt ausschlieBlich auf Risiko des
Kaufers. Der Verkaufsprospekt wird erganzt durch den jeweils
letzten Jahresbericht und den gegebenenfalls nach dem Jahres-
bericht veréffentlichten Halbjahresbericht.
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Verkaufsbeschrankungen

Anteile an diesem Fonds dirfen nur in Landern zum Kauf
angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot
oder ein solcher Verkauf zuldssig ist. Sofern der Gesellschaft
oder einem von ihr beauftragten Dritten eine Erlaubnis zum
offentlichen Vertrieb seitens der jeweils zustédndigen Aufsichts-
behdérden nicht vorliegt, handelt es sich bei diesem Ver-
kaufsprospekt nicht um ein 6ffentliches Angebot zum Erwerb
von Anteilen an diesem Fonds bzw. darf dieser Verkaufspros-
pekt nicht zum Zwecke eines 6ffentlichen Angebots verwendet
werden.
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Anlagebeschrankungen fur
US-Personen

Die Anteile, welche durch diesen Prospekt angeboten werden,
sind nicht gemdaB dem United States Securities Act von 1933 in
seiner derzeit giiltigen Fassung registriert worden und sind
weder bei der Securities and Exchange Commission (SEC)
noch einer einzelstaatlichen Wertpapier-Aufsichtsbehorde
registriert und werden dies auch nicht.

Die Gesellschaft und/oder der Fonds sind und werden nicht
gemaB dem United States Investment Company Act von 1940
in seiner giiltigen Fassung registriert.

Die Anteile diirfen deshalb weder in den Vereinigten Staaten
von Amerika oder in ihren Territorien oder Besitzungen, die
ihrer Rechtshoheit unterstehen, noch US-Personen oder
zugunsten von US-Personen o6ffentlich zum Kauf angeboten
werden. Fiir die Zwecke dieses Prospekts umfasst der Begriff
,US-Person®“ unter anderem Personen (einschlieBlich Perso-
nengesellschaften, Kapitalgesellschaften, Gesellschaften mit
beschrankter Haftung (insbesondere auch ,limited liability
companies®) oder ahnliche Rechtssubjekte), die Staatsbiirger
der USA oder dort wohnhaft oder nach dem Recht der USA
organisiert oder gegriindet sind.

Dementsprechend werden Anteile weder in den Vereinigten
Staaten von Amerika noch an oder fir Rechnung von US-
Personen angeboten oder verkauft. Spatere Ubertragungen
von Anteilen in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. an
US-Personen sind unzuldssig. Am Erwerb von Anteilen Interes-
sierte miissen gegebenenfalls darlegen, dass sie keine US-
Person sind und Anteile weder im Auftrag von US-Personen
erwerben noch an US-Personen weiterverdauBern. In Féllen, in
denen die Gesellschaft Kenntnis davon erlangt, dass Anteile
von einer US-Person oder fiir Rechnung einer US-Person
gehalten werden, kann die Gesellschaft die unverziigliche
Riickgabe der Anteile an die Gesellschaft zum letzten fest-
gestellten Anteilwert verlangen. Dieser Prospekt darf nicht in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Personen
verbreitet werden. Anleger, die als ,,Restricted Persons® im
Sinne der US-Regelung No. 2790 der ,,National Association of
Securities Dealers“ (NASD 2790) anzusehen sind, haben der
Gesellschaft ihre Anlagen in dem Fonds unverziiglich anzuzei-
gen. Anteile diirfen nicht durch eine ERISA Einrichtung erwor-
ben bzw. gehalten werden oder mit dem Vermdgen einer
ERISA Einrichtung erworben werden.

Die Verteilung dieses Prospekts und das Angebot bzw. der
Verkauf der Anteile kdnnen auch in anderen Rechtsordnungen
Beschrankungen unterworfen sein.
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Wichtigste rechtliche Auswirkungen
der Vertragsbeziehung

Durch den Erwerb der Anteile wird der Anleger Miteigentimer
der vom Fonds gehaltenen Vermdgensgegenstande nach Bruch-
teilen. Er kann Gber die Vermdgensgegenstande nicht verfligen.
Mit den Anteilen sind keine Stimmrechte verbunden.

Samtliche Veroffentlichungen und Werbeschriften sind in deut-
scher Sprache abzufassen oder mit einer deutschen Uberset-
zung zu versehen. Die Gesellschaft wird ferner die gesamte
Kommunikation mit ihren Anlegern in deutscher Sprache fihren.

Durchsetzung von Rechten

Das Rechtsverhaltnis zwischen der Gesellschaft und dem Anle-
ger sowie die vorvertraglichen Beziehungen richten sich nach
deutschem Recht. Der Sitz der Gesellschaft ist Gerichtsstand fur
Klagen des Anlegers gegen die Gesellschaft aus dem Vertrags-
verhaltnis. Anleger, die Verbraucher sind (siehe die folgende
Definition) und in einem anderen EU-Staat wohnen, kdnnen
auch vor einem zustdndigen Gericht an ihrem Wohnsitz Klage
erheben.

Die Vollstreckung von gerichtlichen Urteilen richtet sich nach
der Zivilprozessordnung, gegebenenfalls dem Gesetz lGber die
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung bzw. der
Insolvenzordnung. Da die Gesellschaft inldndischem Recht unter-
liegt, bedarf es keiner Anerkennung inlandischer Urteile vor
deren Vollstreckung.

Zur Durchsetzung ihrer Rechte kdnnen Anleger den Rechtsweg
vor den ordentlichen Gerichten beschreiten oder, soweit ein sol-
ches zur Verfigung steht, auch ein Verfahren flr alternative
Streitbeilegung anstrengen.

Bei Streitigkeiten kénnen Verbraucher die ,Ombudsstelle flr
Investmentfonds” des BVI Bundesverband Investment und Asset
Management elV. als zustandige Verbraucherschlichtungsstelle
anrufen. Die Gesellschaft nimmt an Streitbeilegungsverfahren
vor dieser Schlichtungsstelle teil.

Die Kontaktdaten der ,Ombudsstelle flr Investmentfonds®
lauten:

Buro der Ombudsstelle des BVI

Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Unter den Linden 42, 10117 Berlin

Tel.. 030/6 4490 46-0

Fax:030/6 4490 46-29

E-Mail: info@ombudsstelle-investmentfonds.de
www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Verbraucher sind natirliche Personen, die in den Fonds zu
einem Zweck investieren, der Uberwiegend weder ihrer gewerb-
lichen noch ihrer selbststandigen beruflichen Tatigkeit zuge-
rechnet werden kann, die also zu Privatzwecken handeln.

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des
Burgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatzvertrdge Uber
Finanzdienstleistungen ist dies die Schlichtungsstelle bei der
Deutschen Bundesbank.

Die Kontaktdaten lauten:

Deutsche Bundesbank
Schlichtungsstelle

Postfach 1112 32, 60047 Frankfurt
E-Mail: schlichtung@bundesbank.de
www.bundesbank.de

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Kaufvertrdgen oder
Dienstleistungsvertragen, die auf elektronischem Wege zustande
gekommen sind, kdnnen sich Verbraucher auch an die Online-
Streitbeilegungsplattform der EU wenden (www.ec.europa.eu/
consumers/odr). Als Kontaktadresse der Gesellschaft kann dabei
folgende E-Mail angegeben werden: info_de@amundi.com. Die
Plattform ist selbst keine Streitbeilegungsstelle, sondern ver-
mittelt den Parteien lediglich den Kontakt zu einer zustandigen
nationalen Schlichtungsstelle.

Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt von einem Schiedsver-
fahren unberihrt.

Widerrufsrecht bei Kauf auBerhalb der stindigen
Geschaftsraume

Kommt der Kauf von Anteilen an offenen Investmentvermdgen
aufgrund mundlicher Verhandlungen auBerhalb der standigen
Geschaftsraume desjenigen zustande, der die Anteile verkauft
oder den Verkauf vermittelt hat, so hat der Kdufer das Recht,
seine Kauferklarung in Textform und ohne Angabe von Griinden
innerhalb einer Frist von zwei Wochen zu widerrufen. Uber das
Recht zum Widerruf wird der Ké&ufer in der Durchschrift/der
Kaufabrechnung belehrt. Das Widerrufsrecht besteht auch
dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf
vermittelt, keine standigen Geschéaftsraume hat. Ein Widerrufs-
recht besteht nicht, wenn der Verkaufer nachweist, dass (i) ent-
weder der Kaufer keine natlrliche Person ist, die das Rechtsge-
schaft zu einem Zweck abschliet, der nicht ihrer beruflichen
Tatigkeit zugerechnet werden kann (Verbraucher), oder (ii) es
zur Verhandlung auf Initiative des Kaufers gekommen ist, d.h. er
den Kaufer zu den Verhandlungen aufgrund vorhergehender
Bestellung des Kaufers aufgesucht hat. Bei Vertragen, die aus-
schlieBlich Gber Fernkommunikationsmittel (z.B. Briefe, Telefon-
anrufe, E-Mails) zustande gekommen sind (Fernabsatzvertrage),
besteht kein Widerrufsrecht.



Grundlagen

Das Sondervermdgen (der Fonds)

Das Sondervermdgen Amundi Welt Ertrag Nachhaltig (nach-
folgend ,,Fonds®) ist ein Organismus flr gemeinsame Anlagen,
der von einer Anzahl von Anlegern Kapital einsammelt, um es
gemaR einer festgelegten Anlagepolitik zum Nutzen dieser
Anleger zu investieren (nachfolgend ,,Investmentvermégen®).
Der Fonds ist ein Investmentvermégen gemaB der Richtlinie
2009/65/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften betreffend bestimmte Organismen flir gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend ,,0GAW") im Sinne des
Kapitalanlagegesetzbuchs (nachfolgend ,,KAGB®). Er wird von
der Amundi Deutschland GmbH, einem Unternehmen der
Amundi Gruppe, (nachfolgend ,Gesellschaft”) verwaltet. Der
Fonds wird am 30. November 2021 fir unbestimmte Dauer auf-
gelegt.

Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Kapital im eigenen
Namen flr gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem
Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB zugelas-
senen Vermdgensgegenstanden gesondert vom eigenen Ver-
maogen in Form von Sondervermdgen an. Der Geschaftszweck
des Fonds ist auf die Kapitalanlage gemaR einer festgelegten
Anlagepolitik im Rahmen einer kollektiven Vermdgensverwal-
tung mittels der bei ihm eingelegten Mittel beschrankt; eine
operative Tatigkeit und eine aktive unternehmerische Bewirt-
schaftung der gehaltenen Vermdgensgegenstdnde ist ausge-
schlossen. In welche Vermdgensgegenstande die Gesellschaft
die Gelder der Anleger anlegen darf und welche Bestimmungen
sie dabei zu beachten hat, ergibt sich aus dem KAGB, den dazu-
gehorigen Verordnungen sowie dem Investmentsteuergesetz
(nachfolgend InvStG) und den Anlagebedingungen, die das
Rechtsverhaltnis zwischen den Anlegern und der Gesellschaft
regeln. Die Anlagebedingungen umfassen einen Allgemeinen
und einen Besonderen Teil (,Allgemeine Anlagebedingungen*
und ,,Besondere Anlagebedingungen®). Anlagebedingungen fir
ein Publikums-Investmentvermdgen mussen vor deren Verwen-
dung von der Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht
(nachfolgend ,,BaFin“) genehmigt werden. Der Fonds gehért
nicht zur Insolvenzmasse der Gesellschaft.

Verkaufsunterlagen und Offenlegung von Informationen

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen,
die Anlagebedingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halb-
jahresberichte sind kostenlos erhaltlich bei der Gesellschaft.
Zusatzliche Informationen Uber die Anlagegrenzen des Risiko-
managements des Fonds, die Risikomanagement-Methoden
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und die jungsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen
der wichtigsten Kategorien von Vermdgensgegenstanden sind
in elektronischer oder schriftlicher Form bei der Gesellschaft
erhaltlich. Sofern die Gesellschaft einzelnen Anlegern weitere
Informationen Gber die Zusammensetzung des Fondsportfolios
oder dessen Wertentwicklung tGbermittelt, wird sie diese Infor-
mationen zeitgleich auf ihrer Website einstellen oder auf einer
Partnerwebsite einstellen lassen.

Anlagebedingungen und deren Anderungen

Die Anlagebedingungen sind im Anschluss an diesen Verkaufs-
prospekt in dieser Unterlage abgedruckt. Die Anlagebedingun-
gen kénnen von der Gesellschaft gedndert werden. Anderungen
der Anlagebedingungen bediirfen der Genehmigung durch die
BaFin. Anderungen der Anlagegrundsatze des Fonds bediirfen
zusatzlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat der Gesell-
schaft. Anderungen der Anlagegrundsatze des Fonds sind nur
unter der Bedingung zulassig, dass die Gesellschaft den Anle-
gern anbietet, ihre Anteile entweder ohne weitere Kosten vor
dem Inkrafttreten der Anderungen zurliickzunehmen oder ihre
Anteile gegen Anteile an Investmentvermdgen mit vergleich-
baren Anlagegrundsatzen kostenlos umzutauschen, sofern
derartige Investmentvermogen von der Gesellschaft oder einem
anderen Unternehmen aus ihrem Konzern verwaltet werden.

Die vorgesehenen Anderungen werden im Bundesanzeiger und
dartber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts-
oder Tageszeitung oder im Internet unter www.amundi.de
bekannt gemacht. Betreffen die Anderungen Vergitungen und
Aufwandserstattungen, die aus dem Fonds entnommen werden
dirfen, oder die Anlagegrundsatze des Fonds oder wesentliche
Anlegerrechte, werden die Anleger auBerdem Uber ihre depot-
fihrenden Stellen durch ein Medium informiert, auf welchem
Informationen flir eine den Zwecken der Informationen ange-
messene Dauer gespeichert, einsehbar und unverandert wieder-
gegeben werden, etwa in Papierform oder elektronischer Form
(sogenannter ,dauerhafter Datentrager®). Diese Information
umfasst die wesentlichen Inhalte der geplanten Anderungen,
ihre Hintergriinde, die Rechte der Anleger in Zusammenhang
mit der Anderung sowie einen Hinweis darauf, wo und wie wei-
tere Informationen erlangt werden kénnen.

Die Anderungen treten frilhestens am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft. Anderungen von Regelungen zu den Ver-
gltungen und Aufwendungserstattungen treten frihestens drei
Monate nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, wenn nicht mit
Zustimmung der BaFin ein friherer Zeitpunkt bestimmt wurde.
Anderungen der bisherigen Anlagegrundsatze des Fonds treten
ebenfalls friihestens drei Monate nach Bekanntmachung in Kraft.
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Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor
Aufsichtsrechtliche Vorgaben

Mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europaischen Parla-
ments und Rates der Europaischen Union vom 27. November
2019 Uber nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor (nachfolgend ,,Offenlegungsverord-
nung“) sind EU-weit harmonisierte Vorschriften fir Finanz-
marktteilnehmer und Finanzberater Uber Transparenz bei der
Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und der BerUcksichti-
gung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen in ihren Prozes-
sen und bei der Bereitstellung von Informationen tber die Nach-
haltigkeit von Finanzprodukten festgelegt worden.

Der Anwendungsbereich der Offenlegungsverordnung ist weit
gefasst und deckt ein sehr breites Spektrum an Finanzpro-
dukten (z.B. Fonds in Form von OGAW-Sondervermdgen oder
alternativen Investmentfonds, Pensionsplane usw.) ab. Ziel ist
es, mehr Transparenz dartber zu schaffen, wie Finanzmarkt-
teilnehmer bzw. Finanzberater Nachhaltigkeitsrisiken in ihre
Investitionsentscheidungsprozesse bzw. Anlageberatungsta-
tigkeiten integrieren und negative Nachhaltigkeitsauswirkungen
hierbei bertcksichtigen. Die Offenlegungsverordnung dient (i)
der Starkung des Schutzes von Anlegern bei als nachhaltig
beworbenen Finanzprodukten sowie (ii) der Verbesserung der
den Anlegern Uber den Finanzmarktteilnehmer/Finanzberater
und das jeweilige Finanzprodukt zur Verflgung gestellten
Informationen, unter anderem um den Anlegern eine informati-
onsgesteuerte Anlageentscheidung zu ermdglichen.

Die Gesellschaft ist Finanzmarktteilnehmer, der Fonds ist ein
Finanzprodukt im Sinne der Offenlegungsverordnung. Weitere
Einzelheiten dazu, wie der Fonds die Anforderungen der Offen-
legungsvorschriften erflllt, sind im Abschnitt ,Anlageziele,
-politik, -grundsatze und -grenzen” erldutert. Die Gesellschaft ist
bestrebt, jedem an dem Fonds Interessierten sowie jedem
Anleger des Fonds im Rahmen dieses Verkaufsprospekts eine
Beschreibung der wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekte in Uber-
einstimmung mit den Vorgaben der Offenlegungsverordnung an
die Hand zu geben.

Im nachfolgenden Abschnitt ,Amundi - Verantwortungsvolle
Investitionspolitik” findet sich zudem eine Zusammenfassung
zur Art und Weise, wie die Gesellschaft Nachhaltigkeitsrisiken in
ihre Investitionsentscheidungen integriert.

Amundi - Verantwortungsvolle Investitionspolitik

Seit ihrer Griindung hat die Amundi Gruppe verantwortungsvol-
les Investieren und unternehmerische Verantwortung zu Grund-
pfeilern ihrer Investitionspolitik gemacht, basierend auf der Uber-
zeugung, dass Wirtschafts- und Finanzakteure eine groBe Ver-

antwortung gegeniber einer nachhaltigen Gesellschaft haben
und dass ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance -
Umwelt, Soziales, Unternehmensfihrung) langfristige Treiber
des finanziellen Abschneidens sind.

Die Amundi Gruppe ist der Ansicht, dass die Integration von
ESG-Kriterien, einschlieBlich Nachhaltigkeitsfaktoren und Nach-
haltigkeitsrisiken, in den Anlageentscheidungsprozess, zusatz-
lich zu den ohnehin bereits Berlcksichtigung findenden wirt-
schaftlichen und finanziellen Aspekten, eine umfassendere
Bewertung von Anlagerisiken und -chancen ermdglicht.

Die Amundi Gruppe hat ihren eigenen Ansatz zur Bewertung von
ESG-Kriterien entwickelt (nachfolgend ,,Amundi ESG-Rating®).
Das Amundi ESG-Rating zielt darauf ab, die ESG-Performance
eines Emittenten zu messen, d.h. seine Fahigkeit, Nachhaltig-
keitsrisiken und -chancen, die mit seiner Branche und seinen
individuellen Gegebenheiten verbunden sind, zu antizipieren
und zu steuern. Das Amundi ESG-Rating bewertet auch die
Fahigkeit der Emittenten, die potenziellen negativen Auswirkun-
gen ihrer Aktivitdten auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu bewaltigen.
Durch die Verwendung der Amundi ESG-Ratings berlcksichtigt
die Gesellschaft Nachhaltigkeitsrisiken bei ihren Anlageent-
scheidungen.

Das Amundi ESG-Rating eines Emittenten, bei dem es sich um
ein Unternehmen handelt, wird durch den Vergleich mit der
durchschnittlichen Bewertung seiner Branche anhand der drei
ESG-Kriterien bestimmt:

1. Umwelt:

Hier wird anhand allgemeiner Kriterien einerseits untersucht,
inwieweit der Emittent in der Lage ist, seine direkten und indi-
rekten Auswirkungen auf die Umwelt zu kontrollieren, indem er
seinen Energieverbrauch einschrankt, seine Treibhausgasemis-
sionen reduziert, den Ressourcenabbau bekdmpft und die
Artenvielfalt schitzt. Daneben gelangen branchenspezifische
Kriterien zur Anwendung, um auch den Tatigkeitsbereich des
jeweiligen Emittenten bestmdglich in die Bewertung einzube-
ziehen.

2. Soziales:

Hier wird gemessen, wie der Emittent mit den Konzepten
LEntwicklung seines Humankapitals“ und ,Achtung der Men-
schenrechte” im Allgemeinen umgeht bzw. diese bei ihm
Berlicksichtigung finden. Zudem erfolgt auch hier die Anwen-
dung branchenspezifischer Kriterien.



i Amundi Welt Ertrag Nachhaltig - Verkaufsprospekt und Anlagebedingungen zum Januar 2022

3. Unternehmensfiihrung:

Hier wird die Fahigkeit des Emittenten bewertet, die Grundlage
fur eine effektive Corporate Governance (d.h. gute Unterneh-
mensflhrung) zu gewadhrleisten und langfristig Werthaltigkeit
ZU generieren.

Handelt es sich bei den Emittenten um Staaten, erfolgt die
Ermittlung des Amundi ESG-Ratings ebenfalls anhand der drei
ESG-Kriterien. Diese sind jedoch in ihrer Ausgestaltung auf
Staaten zugeschnitten und damit nicht automatisch deckungs-
gleich mit den fir Unternehmensemittenten anzuwendenden
Kriterien.

Die Amundi ESG-Ratings und die daftr im Vorfeld erforder-
lichen Analysen werden innerhalb der Amundi Gruppe von
einem eigens daflr aufgestellten ESG-Analyseteam durchge-
fahrt, welches von der Gesellschaft unabhdngig ist und dessen
Bewertungen der Gesellschaft als Beurteilungsinstrumente bei
ihren Anlageentscheidungsprozessen dienen.

Zusatzlich zur Berilicksichtigung der Amundi ESG-Ratings wen-
det die Amundi Gruppe bei allen aktiven Investitionsstrategien
eine gezielte Ausschlusspolitik an, indem Emittenten ausge-
schlossen werden, die im Widerspruch zur ,Responsible Invest-
ment Policy” (= Verantwortungsvolle Investitionspolitik) der
Amundi Gruppe stehen, z.B. solche Emittenten, die internatio-
nale Konventionen, international anerkannte Rahmenwerke oder
nationale Vorschriften nicht einhalten.

Das Amundi ESG-Rating ist - unabhangig von der Art des jewei-
ligen Emittenten - ein quantitatives ESG-Ergebnis, das in sieben
Noten Ubersetzt wird, die von A (das beste Ergebnis) bis G (das
schlechteste Ergebnis) reichen. Auf der Skala des Amundi ESG-
Ratings entsprechen die zur Ausschlussliste gehérenden Wert-
papiere einem G.

Weitere Einzelheiten zu den Nachhaltigkeitsrisiken finden sich
im Abschnitt ,Risikohinweise®.

Ausfihrlichere Informationen, einschlieBlich der Verantwor-
tungsvollen Investitionspolitik von Amundi und der Methodik
des Amundi ESG-Ratings, sind unter www.amundi.de verflgbar.
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Fondsdaten
Amundi Welt Ertrag Nachhaltig
Anteilklassen-Bezeichnung ADA ADQ HDA RDA!
ISIN DEOOOA3CUQI3 DE000A3CUQO5 DEOOOA3CUQ21 DE000A3CUQ39
Wertpapierkennnummer A3CUQ1 A3CUQ0 A3CUQ2 A3CUQ3
Mindestanlagesumme keine keine 1 Mio. EUR keine
Fondstyp Gemischter Fonds Gemischter Fonds Gemischter Fonds Gemischter Fonds
Fondswahrung EUR EUR EUR EUR
Fondsauflage 30.1.2001 30.1.2001 30.11.2001 30.1.2001
Ertragsverwendung ausschiittend, jahrlich ausschiittend, vierteljahrlich ausschittend, jahrlich ausschttend, jahrlich
um 31012 zum31.01,, 30.04., 31.07, 3110 7um 31.01.2 7um 31.01.2
Ausgabeaufschlag bis zu 3,50%; derzeit 3,50% bis zu 3,50%; derzeit 3,50% bis zu 3,50%; derzeit 2,00% bis zu 3,50%; derzeit 3,50%
Verwaltungsvergiitung 2021 p.a. bis zu 2,00%; berechnet 1,25% bis zu 2,00%; berechnet 1,25%  bis zu 2,00%; berechnet 0,70% bis zu 2,00%; berechnet 0,70%
Verwaltungsvergitung 2022 p.a. bis zu 2,00%; derzeit 1,25% bis zu 2,00%; derzeit 1,25% bis zu 2,00%; derzeit 0,70% bis zu 2,00%; derzeit 0,70%
Verwahrstellenvergiitung p.a. bis zu 0,20%; derzeit 0,05% bis zu 0,20%; derzeit 0,05% bis zu 0,20%; derzeit 0,05% bis zu 0,20%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a.* 1,41% 1,41% 0,86% 0,86%
Stiickelung Globalurkunde Globalurkunde Globalurkunde Globalurkunde
Orderannahmeschluss® 12:00 Uhr 12:00 Uhr 12:00 Uhr 12:00 Uhr

1 Die Anteilklasse ist unabhdngigen Beratern und Vermdgensverwaltern vorbehalten, denen es entweder aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen oder in Anwendung von MiFID Il oder dhnlichen Regulierungen nicht gestattet
ist Provisionen bzw. Zuwendungen anzunehmen.

2 FErstmals zum 31.01.2023.

3 Erstmals zum 30.04.2022.

4 Berechnung nach §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berticksichtigung von Transaktionskosten.
Bei der an dieser Stelle ausgewiesenen Gesamtkostenquote handelt es sich um eine Schatzung, da die Anteilklasse zum 30.11.2021 aufgelegt wurde.
Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote konnen Sie den ,Wesentlichen Anlegerinformationen® unter ,Kosten/Laufende Kosten® entnehmen.

5 Auftrage, die bis zum Orderannahmeschluss eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nachsten Bewertungstages abgerechnet.



Verwaltungsgesellschaft

Firma, Rechtsform und Sitz

Die Gesellschaft ist eine am 5. April 1990 unter dem Namen
HYPO Capital Management Investmentgesellschaft mbH gegriin-
dete Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des KAGB in
der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschrankter Haftung
(GmbH). Am 18. November 1999 wurde die Gesellschaft in
Activest Investmentgesellschaft mbH und am 9. Oktober 2006
in Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH umbe-
nannt. Seit dem 3. Juli 2017 gehort die Gesellschaft zur Amundi
Gruppe. Die Umfirmierung auf Amundi Deutschland GmbH
fand am 25. September 2017 statt. Die Gesellschaft darf
Wertpapier-Sondervermégen verwalten. Die Gesellschaft hat
eine Erlaubnis als OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft und
als AlF-Kapitalverwaltungsgesellschaft nach dem KAGB.

Die Gesellschaft durfte seit dem 5. April 1990 Wertpapier-Son-
dervermdgen verwalten. Ferner durfte sie auch Geldmarkt- (seit
9. September 1994), Investmentfondsanteil- (seit 6. Juli 1998),
Gemischte Wertpapier- und Grundstticks- (seit 6. Juli 1998) und
Altersvorsorge-Sondervermogen (seit 6. Juli 1998) verwalten.
Nach der Anpassung ihrer Satzung an das Investmentgesetz
darf die Gesellschaft seit 30. September 2004 richtlinienkon-
forme Sondervermdgen, seit dem 31. August 2005 Gemischte
Sondervermdgen und seit dem 30. September 2005 richtlinien-
konforme Wertpapierindex-Sondervermdgen und seit dem
6. Mai 2008 Altersvorsorge-Sondervermdgen verwalten.

Seit 22. Januar 2014 darf die Gesellschaft Investmentvermdgen
gemal der OGAW-Richtlinie verwalten.

Die BaFin hat der Gesellschaft am 30. Dezember 2014 die
Erlaubnis als AlF-Kapitalverwaltungsgesellschaft nach dem
KAGB erteilt. Die Gesellschaft hat die Erlaubnis zur Verwaltung
von Gemischten Investmentvermdgen und Altersvorsorge-
Sondervermodgen.

Geschiftsfiihrung und Aufsichtsrat

Nahere Angaben Uber die Geschaftsfihrung und die Zusam-
mensetzung des Aufsichtsrats finden Sie am Schluss des Ver-
kaufsprospekts.
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Eigenkapital und zusatzliche Eigenmittel
Nahere Angaben Uber die Hohe des gezeichneten und einge-
zahlten Kapitals finden Sie am Schluss des Verkaufsprospekts.

Die Gesellschaft hat die Berufshaftungsrisiken, die sich durch
die Verwaltung von Investmentvermdgen ergeben, die nicht der
OGAW-Richtlinie entsprechen, sogenannte alternative Invest-
mentvermogen (nachfolgend , AIF*), und auf berufliche Fahrlas-
sigkeit ihrer Organe oder Mitarbeiter zurlickzufiihren sind,
abgedeckt durch: Eigenmittel in Hohe von wenigstens 0,01% des
Wertes der Portfolios aller verwalteten AlF, wobei dieser Betrag
jahrlich Gberprift und angepasst wird. Diese Eigenmittel sind
von dem angegebenen Kapital umfasst.
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Verwahrstelle

Identitdt der Verwahrstelle

Fir den Fonds hat die CACEIS Bank S.A., Germany Branch, Mln-
chen, Lilienthalallee 36, die Funktion der Verwahrstelle Uber-
nommen. Die Verwahrstelle ist die mit einem entsprechenden
europdischen Pass ausgestattete deutsche Zweigniederlassung
eines franzdsischen Kreditinstituts. hre Haupttatigkeiten sind das
Clearing & Custody-Geschaft sowie das Verwahrstellengeschéft.
Sie ist ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen im
Sinne des Artikel 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/438.

Aufgaben der Verwahrstelle

Das KAGB sieht eine Trennung der Verwaltung und der Verwah-
rung von Sondervermdgen vor. Die Verwahrstelle verwahrt die
Vermobgensgegenstdnde in Sperrdepots bzw. auf Sperrkonten.
Bei Vermdgensgegenstdnden, die nicht verwahrt werden kon-
nen, prift die Verwahrstelle, ob die Verwaltungsgesellschaft
Eigentum an diesen Vermdgensgegenstanden erworben hat. Sie
Uberwacht, ob die Verfligungen der Gesellschaft Gber die Ver-
mogensgegenstande den Vorschriften des KAGB und den Anla-
gebedingungen entsprechen. Die Anlage in Bankguthaben bei
einem anderen Kreditinstitut sowie Verfligungen Uber solche
Bankguthaben sind nur mit Zustimmung der Verwahrstelle
zulassig. Die Verwahrstelle muss ihre Zustimmung erteilen,
wenn die Anlage bzw. Verfligung mit den Anlagebedingungen
und den Vorschriften des KAGB vereinbar ist.

Daneben hat die Verwahrstelle insbesondere folgende Aufgaben:

Ausgabe und Ricknahme der Anteile des Fonds;
Sicherzustellen, dass die Ausgabe und Rlicknahme der
Anteile sowie die Anteilwertermittlung den Vorschriften des
KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds entsprechen;

= Sicherzustellen, dass bei den fir gemeinschaftliche Rech-
nung der Anleger getatigten Geschaften der Gegenwert
innerhalb der Ublichen Fristen in ihre Verwahrung gelangt;

®  Sicherzustellen, dass die Ertrage des Fonds nach den Vor-
schriften des KAGB und nach den Anlagebedingungen ver-
wendet werden;

= (berwachung von Kreditaufnahmen durch die Gesellschaft
flr Rechnung des Fonds sowie gegebenenfalls Zustimmung
zur Kreditaufnahme;

®  Sicherzustellen, dass Sicherheiten fir Wertpapier-Darlehen
rechtswirksam bestellt und jederzeit vorhanden sind.

Interessenkonflikte

Folgende Interessenkonflikte kdnnten sich aus der Ubernahme
der Verwahrstellenfunktion durch die CACEIS Bank S.A., Germany
Branch, fir den Fonds ergeben:

= Die Verwahrstelle ist ein mit der Gesellschaft verbundenes
Unternehmen und gehdrt, wie die Gesellschaft, zur Crédit
Agricole Gruppe.

B Die Verwahrstellenfunktion wird flr eine groBe Anzahl fur
von der Gesellschaft aufgelegten und verwalteten Fonds
durch die Verwahrstelle ausgelbt. Hierdurch kann nicht aus-
geschlossen werden, dass es - aufgrund der engen Zusam-
menarbeit der beiden Unternehmen soweit die Verwahrstel-
lenfunktion betroffen ist - zu etwaigen Interessenkonflikten
kommen kann.

Zum Umgang mit Interessenkonflikten setzt die Verwahrstelle
folgende organisatorische MaBnahmen ein, um Interessenkon-
flikte zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu beob-
achten oder sie offen zu legen:

Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen;
Vorschriften zu Organisation und Verfahren zur Vermeidung
von Interessenkonflikten;

®  Verpflichtung der Mitarbeiter durch Organisations- und
Arbeitsanweisungen auf die Einhaltung der rechtlichen Vor-
gaben (insbesondere zur Einhaltung des Insider- und Markt-
missbrauchsrechts) sowie entsprechende Uberwachungs-
maBnahmen;

B sorgfaltige Auswahl, Schulung, Qualifikation und Weiterbil-
dung der Mitarbeiter;

B Bestehen einer Compliance-Funktion, die die Einhaltung von
Gesetzen und Regeln Uberwacht und an die Interessenkon-
flikte gemeldet werden mussen;

B Einhaltung der Verbote personeller Verflechtungen zwi-
schen Verwahrstelle und der Gesellschaft bei der Besetzung
von Aufsichtsfunktionen und Leitungsorganen;

= Auswahl und Uberwachung von Unterverwahrern nach gel-
tenden Vorschriften;

B Beachtung der gesetzlich vorgegebenen Regeln und Verfah-
ren flr VergUtungen von Mitarbeitern und Mitgliedern der
Geschéftsleitungs- und Aufsichtsorgane.



Folgende potenzielle Interessenkonflikte kdnnen sich ergeben,
wenn die Verwahrstelle einzelne Verwahraufgaben bzw. die
Unterverwahrung an ein weiteres Auslagerungsunternehmen
Obertragt:

®m  Sollte es sich bei diesem weiteren Auslagerungsunterneh-
men um ein mit der Gesellschaft oder der Verwahrstelle
verbundenes Unternehmen (z.B. Konzernmutter) handeln,
so koénnten sich hieraus im Zusammenspiel zwischen
diesem Auslagerungsunternehmen und der Gesellschaft
bzw. der Verwahrstelle potenzielle Interessenkonflikte er-
geben (z.B. kdnnte die Gesellschaft bzw. die Verwahrstelle
ein mit ihr verbundenes Unternehmen bei der Vergabe
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von Verwahraufgaben oder bei der Wahl des Unterverwah-
rers gegenlber gleichwertigen anderen Anbietern bevor-
zugen).

Unterverwahrung

Neben der eigentlichen Verwahrung der auslandischen Wertpa-
piere bei dem auslandischen Unterverwahrer, die den Usancen
und Rechtsvorschriften des jeweiligen Lagerlandes folgen, sorgt
der auslandische Unterverwahrer auch flr die Einldsung von
Zins-, Gewinnanteil- und Ertragsscheinen sowie von rlickzahl-
baren Wertpapieren bei deren Falligkeit. Dartber hinaus gibt
der Unterverwahrer Informationen Gber KapitalmaBnahmen der
verwahrten auslandischen Wertpapiere weiter.

Die Verwahrstelle hat die Verwahrung der Vermdgensgegenstédnde in den nachfolgenden Landern
auf die angegebenen Unterverwahrer lGbertragen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen,
dass der Fonds nicht in allen auf der Liste aufgefiihrten Landern investiert:

Land Unterverwahrstelle Land Unterverwahrstelle

Australien HSBC Bank Australia Ltd. Niederlande CACEIS Bank S.A.

Belgien CACEIS Bank S.A. Norwegen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Brasilien Santander CACEIS Brasil DTVM S.A. Osterreich 0eKB (SD GmbH

Bulgarien UniCredit Bulbank AD Philippinen The Hongkong and Shanghai Banking Corp.,
China (b-shares) HSBC Bank (China) Company Limited Philippines branch

Deutschland Clearstream Banking AG Polen Bank Pekao S.A.

Danemark Danske Bank A/S Portugal Banco Santander Totta S.A.

Estland AS SEB Pank Ruménien UniCredit Bank S.A.

Finnland Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Russland AO UniCredit Bank

Frankreich CACEIS Bank S.A. Schweden Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Griechenland HSBC France, Athens Branch Schweiz SIX SIS

GroBbritannien (itibank London N.A. Serbien UniCredit Bank Serbia JSC, Belgrade

Hongkong The Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ltd.

Indonesien PT Bank HSBC Indonesia

Irland Citibank London N.A.

Island Landsbankinn hf

Israel Bank Hapoalim, B.M.

Italien CACEIS Bank, Italy Branch

Japan The Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ltd.,
Tokyo branch

Kanada (IBC Mellon

Kroatien Zagrebacka banka d.d.

Lettland AS SEB hanka

Litauen AB SEB bankas

Luxemburg (learstream Banking S.A.

Malaysia (learstream Banking AG, Frankfurt
via HSBC Bank Malaysia Berhad

Marokko (itibank, London N.A. via Citibank, Maghreb

Neuseeland The Hongkong and Shanghai Banking Corporation

Ltd., New Zealand Branch

Singapur The Hongkong and Shanghai Banking Corp.,
Singapore branch

Slowakei UniCredit Bank (zech Republic and Slovakia, a.s.,
poboka zahraninej banky (Branch of a Foreign Bank)

Slowenien UniCredit Banka Slovenija d.d.

Spanien CACEIS Bank Spain S.A.U.

Stdafrika Standard Chartered Bank - Johanneshurg Branch

Stidkorea The Hongkong and Shanghai Banking Corp. Ltd.,
Seoul branch

Taiwan HSBC Bank (Taiwan) Limited

Thailand The Hongkong and Shanghai Banking Corp.,
Bangkok branch

Tschechien UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Tiirkei (itibank A.S.

Ungarn UniCredit Bank Hungary Zrt.

USA The Bank of New York Mellon

Vereinigte Arabische Emirate  HSBC Bank Middle East Limited, Dubai
Zypern HSBC France, Athens Branch

Stand: 25.11.2020
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Haftung der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle ist grundsatzlich fir alle Vermdgensgegen-
stande, die von ihr oder mit ihrer Zustimmung von einer ande-
ren Stelle verwahrt werden, verantwortlich. Im Falle des Verlusts
eines solchen Vermdgensgegenstands haftet die Verwahrstelle
gegenlber dem Fonds und dessen Anlegern, es sei denn der
Verlust ist auf Ereignisse auBerhalb des Einflussbereichs der
Verwahrstelle zurlickzufthren. Fir Schaden, die nicht im Verlust
eines Vermdgensgegenstands bestehen, haftet die Verwahr-
stelle grundsatzlich nur, wenn sie ihre Verpflichtungen nach den
Vorschriften des KAGB mindestens fahrlassig nicht erfullt hat.

Zusatzliche Informationen

Auf Verlangen Gbermittelt die Gesellschaft den Anlegern Infor-
mationen auf dem neuesten Stand zur Verwahrstelle und ihren
Pflichten, zu den Unterverwahrern sowie zu mdglichen Interes-
senkonflikten in Zusammenhang mit der Tatigkeit der Verwahr-
stelle oder der Unterverwahrer.

Ebenfalls auf Verlangen Ubermittelt sie den Anlegern Informa-
tionen zu den Griinden, aus denen sie sich fur die CACEIS Bank
S.A., Germany Branch, als Verwahrstelle des Fonds entschieden
hat.

Risikohinweise

Vor der Entscheidung liber den Kauf von Anteilen an dem
Fonds sollten Anleger die nachfolgenden Risikohinweise
zusammen mit den anderen in diesem Verkaufsprospekt
enthaltenen Informationen sorgfiltig lesen und diese bei
ihrer Anlageentscheidung beriicksichtigen. Der Eintritt
eines oder mehrerer dieser Risiken kann fiir sich genom-
men oder zusammen mit anderen Umstdnden die Wert-
entwicklung des Fonds bzw. der im Fonds gehaltenen
Vermégensgegenstdande nachteilig beeinflussen und sich
damit auch nachteilig auf den Anteilwert auswirken.

VerauBert der Anleger Anteile an dem Fonds zu einem
Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Fonds befindlichen
Vermdgensgegenstinde gegeniiber dem Zeitpunkt seines
Anteilerwerbs gefallen sind, so erhalt er das von ihm in
den Fonds investierte Kapital nicht oder nicht vollstandig
zuriick. Der Anleger kénnte sein in den Fonds investiertes
Kapital teilweise oder sogar ganz verlieren. Wertzuwéchse
kdnnen nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers
ist auf die angelegte Summe beschrankt. Eine Nachschuss-
pflicht Gber das vom Anleger investierte Kapital hinaus
besteht nicht.

Neben den nachstehend oder an anderer Stelle des Ver-
kaufsprospekts beschriebenen Risiken und Unsicherheiten
kann die Wertentwicklung des Fonds durch verschiedene
weitere Risiken und Unsicherheiten beeintrachtigt wer-
den, die derzeit nicht bekannt sind. Die Reihenfolge, in
der die nachfolgenden Risiken aufgefiihrt werden, enthalt
weder eine Aussage (iber die Wahrscheinlichkeit ihres
Eintritts noch liber das AusmaB oder die Bedeutung bei
Eintritt einzelner Risiken.

Risiken einer Fondsanlage

Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, die mit einer
Anlage in einen OGAW typischerweise verbunden sind. Diese
Risiken kdnnen sich nachteilig auf den Anteilwert, auf das vom
Anleger investierte Kapital sowie auf die vom Anleger geplante
Haltedauer der Fondsanlage auswirken.

Schwankung des Fondsanteilwertes

Der Fondsanteilwert berechnet sich aus dem Wert des Fonds,
geteilt durch die Anzahl der in den Verkehr gelangten Anteile.
Der Wert des Fonds entspricht dabei der Summe der Markt-
werte aller Vermdgensgegenstande im Fondsvermdgen abzlig-
lich der Summe der Marktwerte aller Verbindlichkeiten des
Fonds. Der Fondsanteilwert ist daher von dem Wert der im
Fonds gehaltenen Vermdgensgegenstdnde und der Hohe der
Verbindlichkeiten des Fonds abhangig. Sinkt der Wert dieser
Vermdgensgegenstande oder steigt der Wert der Verbindlich-
keiten, so fallt der Fondsanteilwert.



Beeinflussung des individuellen Ergebnisses

durch steuerliche Aspekte

Die steuerliche Behandlung von Kapitalertragen hangt von den
individuellen Verhaltnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann
kiinftig Anderungen unterworfen sein. Fir Einzelfragen - insbe-
sondere unter Berlicksichtigung der individuellen steuerlichen
Situation - sollte sich der Anleger an seinen persoénlichen Steu-
erberater wenden.

Anderung der Anlagepolitik oder der Anlagebedingungen

Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen mit Genehmi-
gung der BaFin andern. Dadurch kdnnen auch Rechte des Anle-
gers betroffen sein. Die Gesellschaft kann etwa durch eine
Anderung der Anlagebedingungen die Anlagepolitik des Fonds
andern oder sie kann die dem Fonds zu belastenden Kosten
erh6hen. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik zudem inner-
halb des gesetzlich und vertraglich zuldssigen Anlagespektrums
und damit ohne Anderung der Anlagebedingungen und deren
Genehmigung durch die BaFin dndern. Hierdurch kann sich das
mit dem Fonds verbundene Risiko verandern.

Aussetzung der Anteilriicknahme

Die Gesellschaft darf die Riicknahme der Anteile zeitweilig aus-
setzen, sofern auBergewodhnliche Umstande vorliegen, die eine
Aussetzung unter Berlcksichtigung der Interessen der Anleger
erforderlich erscheinen lassen. AuBergewdhnliche Umstande in
diesem Sinne kdnnen z.B. sein: wirtschaftliche oder politische
Krisen, Rlcknahmeverlangen in auBergewdhnlichem Umfang
sein sowie die SchlieBung von Boérsen oder Markten, Handelsbe-
schrankungen oder sonstige Faktoren, die die Ermittlung des
Anteilwertes beeintrdchtigen. Daneben kann die BaFin anord-
nen, dass die Gesellschaft die Riicknahme der Anteile auszuset-
zen hat, wenn dies im Interesse der Anleger oder der Offentlich-
keit erforderlich ist. Der Anleger kann seine Anteile wahrend
dieses Zeitraumes nicht zurtickgeben. Auch im Falle einer Aus-
setzung der Anteilricknahme kann der Anteilwert sinken; z.B.
wenn die Gesellschaft gezwungen ist, Vermdgensgegenstande
wahrend der Aussetzung der Anteilriicknahme unter Verkehrs-
wert zu verauBern. Der Anteilwert nach Wiederaufnahme der
Anteilriicknahme kann niedriger liegen, als derjenige vor Aus-
setzung der Ricknahme. Einer Aussetzung kann ohne erneute
Wiederaufnahme der Ricknahme der Anteile direkt eine Auflo-
sung des Sondervermdgens folgen, z.B. wenn die Gesellschaft
die Verwaltung des Fonds kiindigt, um den Fonds dann aufzul6-
sen. Fur den Anleger besteht daher das Risiko, dass er die von
ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann und dass ihm
wesentliche Teile des investierten Kapitals fir unbestimmte Zeit
nicht zur Verfligung stehen oder insgesamt verloren gehen.
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Auflésung des Fonds

Der Gesellschaft steht das Recht zu, die Verwaltung des Fonds
zu kiindigen. Die Gesellschaft kann den Fonds nach Kindigung
der Verwaltung ganz aufldésen. Das Verflgungsrecht Uber den
Fonds geht nach einer Kindigungsfrist von sechs Monaten auf
die Verwahrstelle Gber. Fir den Anleger besteht daher das
Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren
kann. Bei dem Ubergang des Fonds auf die Verwahrstelle kdn-
nen dem Fonds andere Steuern als deutsche Ertragsteuern
belastet werden. Wenn die Fondsanteile nach Beendigung des
Liguidationsverfahrens aus dem Depot des Anlegers ausgebucht
werden, kann der Anleger mit Ertragsteuern belastet werden.

Ubertragung aller Vermégensgegenstinde des Fonds auf

ein anderes offenes Publikums-Investmentvermégen
(Verschmelzung)

Die Gesellschaft kann samtliche Vermdgensgegenstdnde des
Fonds auf einen anderen OGAW Ubertragen. Der Anleger kann
seine Anteile in diesem Fall (i) zurlickgeben oder behalten, (ii)
behalten mit der Folge, dass er Anleger des Ubernehmenden
OGAW wird, (iii) oder gegen Anteile an einem offenen Publi-
kums-Investmentvermdgen mit vergleichbaren Anlagegrund-
satzen umtauschen, sofern die Gesellschaft oder ein mit ihr ver-
bundenes Unternehmen ein solches Investmentvermdgen mit
vergleichbaren Anlagegrundsatzen verwaltet. Dies gilt gleicher-
mafBen, wenn die Gesellschaft samtliche Vermdgensgegen-
stande eines anderen offenen Publikums-Investmentvermdgens
auf den Fonds Ubertragt. Der Anleger muss daher im Rahmen
der Ubertragung vorzeitig eine erneute Investitionsentschei-
dung treffen. Bei einer Rickgabe der Anteile kdnnen Ertragsteu-
ern anfallen. Bei einem Umtausch der Anteile in Anteile an
einem Investmentvermdgen mit vergleichbaren Anlagegrund-
satzen kann der Anleger mit Steuern belastet werden, etwa,
wenn der Wert der erhaltenen Anteile hoher ist als der Wert der
alten Anteile zum Zeitpunkt der Anschaffung.

Ubertragung des Fonds auf eine andere
Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft kann den Fonds auf eine andere Kapitalverwal-
tungsgesellschaft Gbertragen. Der Fonds bleibt dadurch zwar
unverandert, wie auch die Stellung des Anlegers, der Anleger
muss aber im Rahmen der Ubertragung entscheiden, ob er die
neue Kapitalverwaltungsgesellschaft fiir ebenso geeignet halt
wie die bisherige. Wenn er in den Fonds unter neuer Verwaltung
nicht investiert bleiben mdchte, muss er seine Anteile zurtickge-
ben. Hierbei kbnnen Ertragsteuern anfallen.

Rentabilitdt und Erfiillung der Anlageziele des Anlegers

Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger seinen
gewlinschten Anlageerfolg erreicht. Der Anteilwert des Fonds
kann fallen und zu Verlusten beim Anleger flhren. Es bestehen
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keine Garantien der Gesellschaft oder Dritter hinsichtlich einer
bestimmten Mindestzahlungszusage bei Riickgabe oder eines
bestimmten Anlageerfolges des Fonds. Anleger kdnnten somit
einen niedrigeren als den urspringlich angelegten Betrag
zurlckerhalten. Ein bei Erwerb von Anteilen entrichteter Ausga-
beaufschlag bzw. ein bei VerduBerung von Anteilen entrichteter
Ricknahmeabschlag kann zudem, insbesondere bei nur kurzer
Anlagedauer den Erfolg einer Anlage reduzieren oder sogar
aufzehren.

Risiken der negativen Wertentwicklung des Fonds
(Marktrisiko)

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die mit der Anlage
in einzelne Vermdgensgegenstande durch den Fonds einherge-
hen. Diese Risiken kdnnen die Wertentwicklung des Fonds bzw.
der im Fonds gehaltenen Vermdgensgegenstdande beeintrachti-
gen und sich damit nachteilig auf den Anteilwert und auf das
vom Anleger investierte Kapital auswirken.

Wertverdanderungsrisiken

Die Vermodgensgegenstdnde, in die die Gesellschaft fiir Rech-
nung des Fonds investiert, unterliegen Risiken. So kénnen Wert-
verluste auftreten, indem der Marktwert der Vermdgensgegen-
stdnde gegenitber dem Einstandspreis fallt oder Kassa- und
Terminpreise sich unterschiedlich entwickeln.

Kapitalmarktrisiko

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten
hangt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmarkte ab,
die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft
sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingun-
gen in den jeweiligen Landern beeinflusst wird. Auf die allge-
meine Kursentwicklung insbesondere an einer Borse kdnnen
auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und
Gerlichte einwirken. Schwankungen der Kurs- und Marktwerte
kénnen auch auf Verdnderungen der Zinssatze, Wechselkurse
oder der Bonitat eines Emittenten zurlickzuflhren sein.

Kursanderungsrisiko von Aktien

Aktien unterliegen erfahrungsgemaB starken Kursschwankun-
gen und somit auch dem Risiko von Kursriickgdngen. Diese
Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwick-
lung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die
Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung beeinflusst. Das Vertrauen der Marktteilnehmer in
das jeweilige Unternehmen kann die Kursentwicklung ebenfalls
beeinflussen. Dies gilt insbesondere bei Unternehmen, deren
Aktien erst Uber einen kirzeren Zeitraum an der Boérse oder
einem anderen organisierten Markt zugelassen sind; bei diesen
kénnen bereits geringe Veranderungen von Prognosen zu star-
ken Kursbewegungen flhren. Ist bei einer Aktie der Anteil der

frei handelbaren, im Besitz vieler Aktionare befindlichen Aktien
(sogenannter Streubesitz) niedrig, so kénnen bereits kleinere
Kauf- und Verkaufsauftrdge eine starke Auswirkung auf den
Marktpreis haben und damit zu hdheren Kursschwankungen
fihren.

Das Bundesfinanzministerium hat im Dezember 2015 einen
Entwurf flr ein Gberarbeitetes Investmentsteuergesetz verof-
fentlicht. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass Fonds trotz
Steuerbefreiung Kapitalertragsteuer auf ab dem 1. Januar 2016
zuflieBende Dividenden zahlen missen, wenn sie inlandische
Aktien innerhalb einer festgelegten Frist vor und nach dem Divi-
dendenstichtag nicht fir einen ebenfalls festgelegten Mindest-
zeitraum als Eigentimer halten. Tage, fUr die sich der Fonds
gegen Kursanderungsrisiken absichert, sodass er diese gar nicht
oder nur noch zu einem geringen Teil tragt, zédhlen dabei nicht
mit. Die geplante Regelung birgt verschiedene Risiken: Erstens
kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Anteilpreis eines
Fonds vergleichsweise niedriger ausfallt, wenn fir eine mogli-
che Steuerschuld des Fonds Rickstellungen gebildet werden.
Selbst wenn die Steuerschuld nicht entsteht und deshalb die
Rickstellungen aufgeldst werden, kommt dies mdglicherweise
nicht den Anlegern zugute, die im Zeitpunkt der Rickstellungs-
bildung an dem Fonds beteiligt waren. Zweitens kdnnte die
Neuregelung um den Dividendenstichtag dazu flhren, dass die
Kauf- und Verkaufspreise fir betroffene Aktien starker als sonst
auseinander laufen, was insgesamt zu unvorteilhafteren Markt-
konditionen flhren kann.

Zinsanderungsrisiko

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Mog-
lichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau andert, das im
Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht. Steigen die
Marktzinsen gegeniber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission,
so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpa-
piere. Fallt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festver-
zinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung fuhrt dazu, dass
die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa
dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen
fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wert-
papiere unterschiedlich stark aus. Festverzinsliche Wertpapiere
mit klrzeren Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als fest-
verzinsliche Wertpapiere mit langeren Laufzeiten. Festverzins-
liche Wertpapiere mit klrzeren Laufzeiten haben demgegen-
Uber in der Regel geringere Renditen als festverzinsliche
Wertpapiere mit langeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente
besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von maximal 397 Tagen
tendenziell geringere Kursrisiken. Daneben kdénnen sich die
Zinssatze verschiedener, auf die gleiche Wahrung lautender
zinsbezogener Finanzinstrumente mit vergleichbarer Restlauf-
zeit unterschiedlich entwickeln.



Risiko von negativen Habenzinsen

Die Gesellschaft legt liquide Mittel des Fonds bei der Verwahr-
stelle oder anderen Banken flir Rechnung des Fonds an. Fir
diese Bankguthaben ist teilweise ein Zinssatz vereinbart, der
dem European Interbank Offered Rate (Euribor) abzlglich einer
bestimmten Marge entspricht. Sinkt der Euribor unter die ver-
einbarte Marge, so fihrt dies zu negativen Zinsen auf dem
entsprechenden Konto. Abhadngig von der Entwicklung der
Zinspolitik der Europaischen Zentralbank kdnnen sowohl kurz-,
mittel- als auch langfristige Bankguthaben eine negative Verzin-
sung erzielen.

Kursanderungsrisiko von Wandel- und Optionsanleihen
Wandel- und Optionsanleihen verbriefen das Recht, die Anleihe
in Aktien umzutauschen oder Aktien zu erwerben. Die Entwick-
lung des Wertes von Wandel- und Optionsanleihen ist daher
abhangig von der Kursentwicklung der Aktie als Basiswert. Die
Risiken der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktien
kénnen sich daher auch auf die Wertentwicklung der Wandel-
und Optionsanleihe auswirken. Optionsanleihen, die dem Emit-
tenten das Recht einrdumen dem Anleger statt der Rtickzahlung
eines Nominalbetrags eine im Vorhinein festgelegte Anzahl von
Aktien anzudienen (Reverse Convertibles), sind in verstarktem
MaBe von dem entsprechenden Aktienkurs abhangig.

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschaften

Die Gesellschaft darf fir den Fonds Derivategeschéfte abschlie-
Ben. Der Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss
von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken
verbunden:

®  Durch die Verwendung von Derivaten kdnnen Verluste ent-
stehen, die nicht vorhersehbar sind und sogar die fir das
Derivategeschaft eingesetzten Betrdage Uberschreiten kdnnen.

®  Kursdnderungen des Basiswertes kdnnen den Wert eines
Optionsrechts oder Terminkontraktes vermindern. Vermin-
dert sich der Wert und wird das Derivat hierdurch wertlos,
kann die Gesellschaft gezwungen sein, die erworbenen
Rechte verfallen zu lassen. Durch Wertanderungen des
einem Swap zugrunde liegenden Vermdgenswertes kann
der Fonds ebenfalls Verluste erleiden.

®  Ein liquider Sekundarmarkt fir ein bestimmtes Instrument
zu einem gegebenen Zeitpunkt kann fehlen. Eine Position in
Derivaten kann dann unter Umstanden nicht wirtschaftlich
neutralisiert (geschlossen) werden.

B Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des
Fondsvermogens starker beeinflusst werden, als dies beim
unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist. Das Verlust-
risiko kann bei Abschluss des Geschafts nicht bestimmbar
sein.
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®  Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option
nicht ausgelbt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht
wie erwartet entwickeln, sodass die vom Fonds gezahlte
Optionspramie verfallt. Beim Verkauf von Optionen besteht
die Gefahr, dass der Fonds zur Abnahme von Vermédgens-
werten zu einem hdheren als dem aktuellen Marktpreis, oder
zur Lieferung von Vermdgenswerten zu einem niedrigeren
als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet. Der Fonds erleidet
dann einen Verlust in Hohe der Preisdifferenz minus der ein-
genommenen Optionspramie.

= Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass die Gesell-
schaft fir Rechnung des Fonds verpflichtet ist, die Differenz
zwischen dem bei Abschluss zugrunde gelegten Kurs und
dem Marktkurs zum Zeitpunkt der Glattstellung bzw. Fallig-
keit des Geschafts zu tragen. Damit wirde der Fonds Ver-
luste erleiden. Das Risiko des Verlusts ist bei Abschluss des
Terminkontraktes nicht bestimmbar.

®  Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegen-
geschafts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.

B Die von der Gesellschaft getroffenen Prognosen Uber die
kinftige Entwicklung von zugrunde liegenden Vermdgens-
gegenstanden, Zinssatzen, Kursen und Devisenmarkten kon-
nen sich im Nachhinein als unrichtig erweisen.

®  Die den Derivaten zugrunde liegenden Vermdgensgegen-
stande k&nnen zu einem an sich ginstigen Zeitpunkt nicht
gekauft bzw. verkauft werden oder missen zu einem ungins-
tigen Zeitpunkt gekauft oder verkauft werden.

Bei auBerbdrslichen Geschéaften, sogenannten over-the-counter
(OTC)-Geschaften, kdnnen folgende Risiken auftreten:

B Es kann ein organisierter Markt fehlen, sodass die Gesell-
schaft die fir Rechnung des Fonds am OTC-Markt erworbe-
nen Finanzinstrumente schwer oder gar nicht verauBern kann.

B Der Abschluss eines Gegengeschafts (Glattstellung) kann
aufgrund der individuellen Vereinbarung schwierig, nicht
moglich bzw. mit erheblichen Kosten verbunden sein.

Risiken bei Wertpapier-Darlehensgeschéaften

Gewahrt die Gesellschaft fir Rechnung des Fonds ein Darlehen
Uber Wertpapiere, so Ubertragt sie diese an einen Darlehens-
nehmer, der nach Beendigung des Geschafts Wertpapiere
in gleicher Art, Menge und Gulte zurlckibertragt (Wertpapier-
Darlehen). Die Gesellschaft hat wahrend der Geschaftsdauer
keine Verfiigungsmoglichkeit Gber verliehene Wertpapiere. Ver-
liert das Wertpapier wahrend der Dauer des Geschafts an Wert
und die Gesellschaft will das Wertpapier insgesamt veraufBern,
so muss sie das Darlehensgeschaft kiindigen und den Ublichen
Abwicklungszyklus abwarten, wodurch ein Verlustrisiko fir den
Fonds entstehen kann.
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Risiken bei Pensionsgeschaften

Gibt die Gesellschaft Wertpapiere in Pension, so verkauft sie
diese und verpflichtet sich, sie gegen Aufschlag nach Ende der
Laufzeit zurlickzukaufen. Der zum Laufzeitende vom Verkdufer
zu zahlende Rickkaufpreis nebst Aufschlag wird bei Abschluss
des Geschafts festgelegt. Sollten die in Pension gegebenen
Wertpapiere wahrend der Geschaftslaufzeit an Wert verlieren
und die Gesellschaft sie zur Begrenzung der Wertverluste ver-
auBern wollen, so kann sie dies nur durch die Austibung des vor-
zeitigen Kindigungsrechts tun. Die vorzeitige Kindigung des
Geschafts kann mit finanziellen EinbuB3en fir den Fonds einher-
gehen. Zudem kann sich herausstellen, dass der zum Laufzeit-
ende zu zahlende Aufschlag hdher ist als die Ertrage, die die
Gesellschaft durch die Wiederanlage der als Verkaufspreis
erhaltenen Barmittel erwirtschaftet hat.

Nimmt die Gesellschaft Wertpapiere in Pension, so kauft sie
diese und muss sie am Ende einer Laufzeit wieder verkaufen.
Der Ruckkaufpreis nebst einem Aufschlag wird bereits bei
Geschaftsabschluss festgelegt. Die in Pension genommenen
Wertpapiere dienen als Sicherheiten flr die Bereitstellung der
Liquiditdt an den Vertragspartner. Etwaige Wertsteigerungen
der Wertpapiere kommen dem Fonds nicht zugute.

Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt von Sicherheiten
Die Gesellschaft erhalt fir Derivategeschafte, Wertpapier-Darle-
hens- und Pensionsgeschafte Sicherheiten. Derivate, verliehene
Wertpapiere oder in Pension gegebene Wertpapiere kdnnen im
Wert steigen. Die erhaltenen Sicherheiten kénnten dann nicht
mehr ausreichen, um den Lieferungs- bzw. Ricklbertragungs-
anspruch der Gesellschaft gegentiber dem Kontrahenten in vol-
ler Héhe abzudecken.

Die Gesellschaft kann Barsicherheiten auf Sperrkonten, in
Staatsanleihen hoher Qualitat oder in Geldmarktfonds mit kur-
zer Laufzeitstruktur anlegen. Das Kreditinstitut, bei dem die
Bankguthaben verwahrt werden, kann jedoch ausfallen. Staats-
anleihen und Geldmarktfonds kénnen sich negativ entwickeln.
Bei Beendigung des Geschafts kdnnten die angelegten Sicher-
heiten nicht mehr in voller Héhe verflgbar sein, obwohl sie von
der Gesellschaft fir den Fonds in der urspringlich gewahrten
Hohe wieder zurlickgewahrt werden muissen. Dann miisste der
Fonds die bei den Sicherheiten erlittenen Verluste tragen.

Risiko bei Verbriefungspositionen ohne Selbstbehalt

Der Fonds darf Wertpapiere, die Forderungen verbriefen (Ver-
briefungspositionen) und nach dem 1. Januar 2011 emittiert wur-
den, nur noch erwerben, wenn der Forderungsschuldner min-
destens 5% des Volumens der Verbriefung als sogenannten
Selbstbehalt zurlickbehalt und weitere Vorgaben einhalt. Die
Gesellschaft ist daher verpflichtet, im Interesse der Anleger

MaBnahmen zur Abhilfe einzuleiten, wenn sich Verbriefungen im
Fondsvermoégen befinden, die diesen EU-Standards nicht ent-
sprechen. Im Rahmen dieser AbhilfemaBBnahmen konnte die
Gesellschaft gezwungen sein, solche Verbriefungspositionen zu
verduBern. Aufgrund rechtlicher Vorgaben flr Banken, Fonds-
gesellschaften und Versicherungen besteht das Risiko, dass die
Gesellschaft solche Verbriefungspositionen nicht oder nur mit
starken Preisabschldgen bzw. mit groBer zeitlicher Verzégerung
verkaufen kann.

Inflationsrisiko

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko fir alle Vermo-
gensgegenstande. Dies gilt auch flr die im Fonds gehaltenen
Vermogensgegenstande. Die Inflationsrate kann Uber dem
Wertzuwachs des Fonds liegen.

Wahrungsrisiko

Vermdgenswerte des Fonds kdénnen in einer anderen Wahrung
als der Fondswdhrung angelegt sein. Der Fonds erhalt die
Ertrage, Rickzahlungen und Erldse aus solchen Anlagen in der
anderen Wahrung. Fallt der Wert dieser Wahrung gegenlber
der Fondswahrung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen
und somit auch der Wert des Fondsvermogens.

Konzentrationsrisiko
Erfolgt eine Konzentration der Anlage in bestimmte Vermo-
gensgegenstdande oder Markte, dann ist der Fonds von der Ent-
wicklung dieser Vermodgensgegenstande oder Markte beson-
ders stark abhangig.

Risiken im Zusammenhang mit der Investition

in Investmentanteile

Die Risiken der Anteile an anderen Investmentvermdgen, die fir
den Fonds erworben werden (sogenannte ,Zielfonds”), stehen
in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Ziel-
fonds enthaltenen Vermdgensgegenstande bzw. der von diesen
verfolgten Anlagepolitiken. Da die Manager der einzelnen Ziel-
fonds voneinander unabhdngig handeln, kann es aber auch
vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche oder einander ent-
gegengesetzte Anlagepolitiken verfolgen. Hierdurch kdnnen
bestehende Risiken kumulieren, und eventuelle Chancen kénnen
sich gegeneinander aufheben. Es ist der Gesellschaft im Regel-
fall nicht moéglich, das Management der Zielfonds zu kontrollie-
ren. Deren Anlageentscheidungen muissen nicht zwingend mit
den Annahmen oder Erwartungen der Gesellschaft Gbereinstim-
men. Der Gesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung der
Zielfonds oftmals nicht zeitnah bekannt sein. Entspricht die
Zusammensetzung nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, so
kann sie gegebenenfalls erst deutlich verzdgert reagieren,
indem sie Zielfondsanteile zurlckgibt.



Offene Investmentvermodgen, an denen der Fonds Anteile er-
wirbt, kénnten zudem zeitweise die Rlcknahme der Anteile aus-
setzen. Dann ist die Gesellschaft daran gehindert, die Anteile an
dem Zielfonds zu verauBern, indem sie diese gegen Auszahlung
des RUcknahmepreises bei der Verwaltungsgesellschaft oder
Verwahrstelle des Zielfonds zurlickgibt.

Die sogenannte transparente Besteuerung fir Investmentfonds
gilt, wenn der Fonds unter die steuerrechtliche Bestandsschutz-
regelung fallt. Daflr muss der Fonds vor dem 24. Dezember
2013 aufgelegt worden sein und die Anlagebestimmungen und
Kreditaufnahmegrenzen nach dem ehemaligen Investment-
gesetz erflllen. Alternativ bzw. spatestens nach Ablauf des
Bestandsschutzes muss der Fonds die steuerlichen Anlagebe-
stimmungen erflillen; dies sind die Grundsatze, nach denen der
Fonds investieren darf, um steuerlich als Investmentfonds
behandelt zu werden. Halt der Fonds Anteile an Zielfonds, gel-
ten die Besteuerungsgrundsatze ebenfalls nur, wenn der jewei-
lige Zielfonds entweder unter die Bestandsschutzregelungen
fallt oder die steuerlichen Anlagebestimmungen erfillt. Versto-
Ben Zielfonds, die keinem Bestandsschutz (mehr) unterliegen,
gegen die steuerlichen Anlagebestimmungen, muss der Fonds
diese so schnell wie mdglich und soweit dies zumutbar ist ver-
auBern, um weiterhin als Investmentfonds angesehen zu wer-
den, es sei denn diese Zielfondsanteile Ubersteigen 10% des
Wertes des Fonds nicht. Kommt der Fonds einer notwendigen
VerduBerung von Zielfonds nicht nach, dann ist er steuerlich
kein Investmentfonds mehr, sondern wird nach den Regeln flr
Kapital-Investitionsgesellschaften besteuert. Hierdurch droht
eine Besteuerung der Ertrage auf der Fondsebene mit Kérper-
schaftsteuer und gegebenenfalls auch Gewerbesteuer. Zudem
werden die Ausschittungen von Kapital-Investitionsgesellschaf-
ten als steuerpflichtige Dividenden beim Anleger behandelt.

Risiken aus dem Anlagespektrum

Unter Beachtung der durch das Gesetz und die Anlagebedin-
gungen vorgegebenen Anlagegrundsatze und -grenzen, die fir
den Fonds einen sehr weiten Rahmen vorsehen, kann die tat-
sachliche Anlagepolitik auch darauf ausgerichtet sein, schwer-
punktmaBig Vermdgensgegenstande z.B. nur weniger Branchen,
Markte oder Regionen/Lander zu erwerben. Diese Konzentra-
tion auf wenige spezielle Anlagesektoren kann mit Risiken (z.B.
Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter
Konjunkturzyklen) verbunden sein. Uber den Inhalt der Anlage-
politik informiert der Jahresbericht nachtraglich fir das abge-
laufene Berichtsjahr.
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Risiken der eingeschrankten oder erh6hten Liquiditat

des Fonds und Risiken im Zusammenhang mit vermehrten
Zeichnungen oder Riickgaben (Liquiditatsrisiko)

Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die die Liquiditat
des Fonds beeintrachtigen kénnen. Dies kann dazu flhren,
dass der Fonds seinen Zahlungsverpflichtungen voribergehend
oder dauerhaft nicht nachkommen kann bzw. dass die Gesell-
schaft die Ruckgabeverlangen von Anlegern vortbergehend
oder dauerhaft nicht erfillen kann. Der Anleger kann gegebe-
nenfalls die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren und
ihm kann das investierte Kapital oder Teile hiervon flr unbe-
stimmte Zeit nicht zur Verfligung stehen. Durch die Verwirk-
lichung der Liquiditatsrisiken kénnte zudem der Wert des
Fondsvermdgens und damit der Anteilwert sinken, etwa wenn
die Gesellschaft gezwungen ist, soweit gesetzlich zulassig, Ver-
mogensgegenstande flr den Fonds unter Verkehrswert zu ver-
auBern. Ist die Gesellschaft nicht in der Lage, die Rickgabe-
verlangen der Anleger zu erflllen, kann dies auBerdem zur
Aussetzung der Riicknahme und im Extremfall zur anschlieBen-
den Aufldésung des Fonds flhren.

Risiko aus der Anlage in Vermégensgegenstande

Fir den Fonds dirfen auch Vermdgensgegenstdnde erworben
werden, die nicht an einer Borse zugelassen oder an einem
anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezo-
gen sind. Diese Vermdgensgegenstande kénnen gegebenenfalls
nur mit hohen Preisabschlagen, zeitlicher Verzégerung oder gar
nicht weiterverauBert werden. Auch an einer Bérse zugelassene
Vermogensgegenstande kdnnen abhangig von der Marktlage,
dem Volumen, dem Zeitrahmen und den geplanten Kosten
gegebenenfalls nicht oder nur mit hohen Preisabschldagen ver-
auBert werden. Obwohl fir den Fonds nur Vermdgensgegen-
stdnde erworben werden dirfen, die grundsatzlich jederzeit
liguidiert werden kénnen, kann nicht ausgeschlossen werden,
dass diese zeitweise oder dauerhaft nur mit Verlust verauBert
werden kénnen.

Risiko durch Kreditaufnahme

Die Gesellschaft darf flir Rechnung des Fonds Kredite auf-
nehmen. Kredite mit einer variablen Verzinsung kdnnen sich
durch steigende Zinssatze negativ auf das Fondsvermédgen aus-
wirken. Muss die Gesellschaft einen Kredit zuriickzahlen und
kann ihn nicht durch eine Anschlussfinanzierung oder im Fonds
vorhandene Liquiditat ausgleichen, ist sie mdglicherweise
gezwungen, Vermdgensgegenstande vorzeitig oder zu schlech-
teren Konditionen als geplant zu verauBern.
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Risiken durch vermehrte Riickgaben oder Zeichnungen

Durch Kauf- und Verkaufsauftrage von Anlegern flieBt dem
Fondsvermogen Liquiditat zu bzw. aus dem Fondsvermdgen
Liquiditat ab. Die Zu- und Abfliisse kénnen nach Saldierung zu
einem Nettozu- oder -abfluss der liquiden Mittel des Fonds fih-
ren. Dieser Nettozu- oder -abfluss kann den Fondsmanager ver-
anlassen, Vermodgensgegenstande zu kaufen oder zu verkaufen,
wodurch Transaktionskosten entstehen. Dies gilt insbesondere,
wenn durch die Zu- oder Abflisse eine von der Gesellschaft fur
den Fonds vorgesehene Quote liquider Mittel Gber- bzw. unter-
schritten wird. Die hierdurch entstehenden Transaktionskosten
werden dem Fonds belastet und kénnen die Wertentwicklung
des Fonds beeintrachtigen. Bei Zufllissen kann sich eine erhdhte
Fondsliquiditat belastend auf die Wertentwicklung des Fonds
auswirken, wenn die Gesellschaft die Mittel nicht oder nicht zeit-
nah zu angemessenen Bedingungen anlegen kann.

Risiko bei Feiertagen in bestimmten Regionen/Léndern

Nach der Anlagepolitik sollen Investitionen fir den Fonds insbe-
sondere in bestimmten Regionen/Landern getatigt werden.
Aufgrund lokaler Feiertage in diesen Regionen/Landern kann es
zu Abweichungen zwischen den Handelstagen an Borsen dieser
Regionen/Lander und Bewertungstagen des Fonds kommen.
Der Fonds kann mdglicherweise an einem Tag, der kein Bewer-
tungstag ist, auf Marktentwicklungen in den Regionen/L&éndern
nicht am selben Tag reagieren oder an einem Bewertungstag,
der kein Handelstag in diesen Regionen/Ldndern ist, auf dem
dortigen Markt nicht handeln. Hierdurch kann der Fonds gehin-
dert sein, Vermogensgegenstdnde in der erforderlichen Zeit zu
verduBern.

Dies kann die Fahigkeit des Fonds nachteilig beeinflussen, Rck-
gabeverlangen oder sonstigen Zahlungsverpflichtungen nach-
zukommen.

Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und Forderungsrisiko
Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, die sich flr den
Fonds im Rahmen einer Geschéftsbeziehung mit einer anderen
Partei (sogenannte Gegenpartei) ergeben kdnnen. Dabei besteht
das Risiko, dass der Vertragspartner seinen vereinbarten Ver-
pflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Dies kann die Wert-
entwicklung des Fonds beeintrachtigen und sich damit auch
nachteilig auf den Anteilwert und das vom Anleger investierte
Kapital auswirken.

Adressenausfallrisiko/Gegenpartei-Risiken

(auBer zentrale Kontrahenten)

Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfolgend ,Emittent®)
oder eines Vertragspartners (nachfolgend ,Kontrahent),
gegen den der Fonds Anspriiche hat, kdnnen flr den Fonds
Verluste entstehen. Das Emittentenrisiko beschreibt die Aus-

wirkung der besonderen Entwicklungen des jeweiligen Emit-
tenten, die neben den allgemeinen Tendenzen der Kapital-
markte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei
sorgfaltiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlos-
sen werden, dass Verluste durch Vermdégensverfall von Emit-
tenten eintreten. Die Partei eines fir Rechnung des Fonds
geschlossenen Vertrags kann teilweise oder vollstédndig aus-
fallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt fUr alle Vertrage, die flr
Rechnung des Fonds geschlossen werden.

Risiko durch zentrale Kontrahenten

Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty - ,,CCP*) tritt als
zwischengeschaltete Institution in bestimmte Geschéfte fir den
Fonds ein, insbesondere in Geschafte Uber derivative Finanzin-
strumente. In diesem Falle wird er als Kaufer gegenliber dem
Verkaufer und als Verkaufer gegenliber dem Kaufer tatig. Ein
CCP sichert sich gegen das Risiko, dass seine Geschaftspartner
die vereinbarten Leistungen nicht erbringen kénnen, durch eine
Reihe von Schutzmechanismen ab, die es ihm jederzeit ermdg-
lichen, Verluste aus den eingegangenen Geschéften auszuglei-
chen (z.B. durch Besicherungen). Es kann trotz dieser Schutz-
mechanismen nicht ausgeschlossen werden, dass ein CCP seiner-
seits Uberschuldet wird und ausfallt, wodurch auch Anspriche
der Gesellschaft fir den Fonds betroffen sein kdnnen. Hierdurch
kénnen Verluste flr den Fonds entstehen.

Adressenausfallrisiken bei Pensionsgeschaften

Gibt die Gesellschaft fir Rechnung des Fonds Wertpapiere in
Pension, so muss sie sich gegen den Ausfall des Vertrags-
partners ausreichende Sicherheiten stellen lassen. Bei einem
Ausfall des Vertragspartners wahrend der Laufzeit des Pen-
sionsgeschafts hat die Gesellschaft ein Verwertungsrecht hin-
sichtlich der gestellten Sicherheiten. Ein Verlustrisiko flr den
Fonds kann daraus folgen, dass die gestellten Sicherheiten etwa
wegen steigender Kurse der in Pension gegebenen Wertpapiere
nicht mehr ausreichen, um den RlckUbertragungsanspruch der
Gesellschaft der vollen Héhe nach abzudecken.

Adressenausfallrisiken bei Wertpapier-Darlehensgeschaften

Gewahrt die Gesellschaft fir Rechnung des Fonds ein Darlehen
Uber Wertpapiere, so muss sie sich gegen den Ausfall des Ver-
tragspartners ausreichende Sicherheiten gewahren lassen. Der
Umfang der Sicherheitsleistung entspricht mindestens dem
Kurswert der als Wertpapier-Darlehen Ubertragenen Wertpa-
piere. Der Darlehensnehmer hat weitere Sicherheiten zu stellen,
wenn der Wert der als Darlehen gewdahrten Wertpapiere steigt,
die Qualitat der gestellten Sicherheiten abnimmt oder eine Ver-
schlechterung seiner wirtschaftlichen Verhaltnisse eintritt und
die bereits gestellten Sicherheiten nicht ausreichen. Kann der
Darlehensnehmer dieser Nachschusspflicht nicht nachkommen,
so besteht das Risiko, dass der Ricklbertragungsanspruch bei



Ausfall des Vertragspartners nicht vollumfénglich abgesichert
ist. Werden die Sicherheiten bei einer anderen Einrichtung als
der Verwahrstelle des Fonds verwahrt, besteht zudem das
Risiko, dass diese bei Ausfall des Entleihers gegebenenfalls nicht
sofort bzw. nicht in vollem Umfang verwertet werden kénnen.

Operationelle und sonstige Risiken des Fonds

Im Folgenden werden Risiken dargestellt, die sich beispielsweise
aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus menschli-
chem oder Systemversagen bei der Gesellschaft oder externen
Dritten ergeben kénnen. Diese Risiken kdnnen die Wertentwick-
lung des Fonds beeintrachtigen und sich damit auch nachteilig
auf den Anteilwert und auf das vom Anleger investierte Kapital
auswirken.

Risiken durch kriminelle Handlungen, Missstande

oder Naturkatastrophen

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen
Handlungen werden. Er kann Verluste durch Fehler von Mitar-
beitern der Gesellschaft oder externer Dritter erleiden oder
durch duBere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen oder Pan-
demien geschadigt werden.

Lander- oder Transferrisiko

Es besteht das Risiko, dass ein auslandischer Schuldner trotz
Zahlungsfahigkeit aufgrund fehlender Transferfahigkeit der
Wahrung, fehlender Transferbereitschaft seines Sitzlandes oder
aus ahnlichen Grinden, Leistungen nicht fristgerecht, iberhaupt
nicht oder nur in einer anderen Wahrung erbringen kann. So
kénnen z.B. Zahlungen, auf die die Gesellschaft fir Rechnung
des Fonds Anspruch hat, ausbleiben, in einer Wahrung erfolgen,
die aufgrund von Devisenbeschrankungen nicht (mehr) konver-
tierbar ist, oder in einer anderen Wahrung erfolgen. Zahlt der
Schuldner in einer anderen Wahrung, so unterliegt diese Posi-
tion dem oben dargestellten Wahrungsrisiko.

Rechtliche und politische Risiken

Far den Fonds dirfen Investitionen in Rechtsordnungen geta-
tigt werden, in denen deutsches Recht keine Anwendung findet
bzw. im Falle von Rechtsstreitigkeiten der Gerichtsstand auBer-
halb Deutschlands ist. Hieraus resultierende Rechte und Pflich-
ten der Gesellschaft fir Rechnung des Fonds kdnnen von denen
in Deutschland zum Nachteil des Fonds bzw. des Anlegers
abweichen. Politische oder rechtliche Entwicklungen einschlieB-
lich der Anderungen von rechtlichen Rahmenbedingungen in
diesen Rechtsordnungen koénnen von der Gesellschaft nicht
oder zu spat erkannt werden oder zu Beschrankungen hinsicht-
lich erwerbbarer oder bereits erworbener Vermdgensgegen-
stande fuhren.
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Diese Folgen kdnnen auch entstehen, wenn sich die rechtlichen
Rahmenbedingungen fiir die Gesellschaft und/oder die Verwal-
tung des Fonds in Deutschland andern.

Anderung der steuerlichen Rahmenbedingungen,

steuerliches Risiko

Die Kurzangaben Uber steuerrechtliche Vorschriften in diesem
Verkaufsprospekt gehen von der derzeit bekannten Rechtslage
aus. Sie richten sich an in Deutschland unbeschrankt einkom-
mensteuerpflichtige oder unbeschrankt kérperschaftsteuerpflich-
tige Personen. Es kann jedoch keine Gewahr daflr tbernommen
werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetzge-
bung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht
andert.

Schliisselpersonenrisiko

Fallt das Anlageergebnis des Fonds in einem bestimmten Zeit-
raum sehr positiv aus, hangt dieser Erfolg moglicherweise auch
von der Eignung der handelnden Personen und damit den rich-
tigen Entscheidungen des Managements ab. Die personelle
Zusammensetzung des Fondsmanagements kann sich jedoch
verdndern. Neue Entscheidungstrager kénnen dann moglicher-
weise weniger erfolgreich agieren.

Verwahrrisiko

Mit der Verwahrung von Vermdgensgegenstanden insbeson-
dere im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das aus Insol-
venz oder Sorgfaltspflichtverletzungen des Verwahrers bzw.
hdherer Gewalt resultieren kann.

Risiken aus Handels- und Clearingmechanismen
(Abwicklungsrisiko)

Bei der Abwicklung von Wertpapier-Geschaften besteht das
Risiko, dass eine der Vertragsparteien verzogert oder nicht ver-
einbarungsgeman zahlt oder die Wertpapiere nicht fristgerecht
liefert. Dieses Abwicklungsrisiko besteht entsprechend auch
beim Handel mit anderen Vermdgensgegenstanden flr den
Fonds.

Nachhaltigkeitsrisiken

Die Offenlegungsverordnung definiert Nachhaltigkeitsrisiko als
ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt,
Soziales oder Unternehmensfihrung (ESG-Kriterien), dessen
bzw. deren Eintreten tatsdchlich oder potenziell wesentliche
negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben
kénnte.
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Nachhaltigkeitsrisiken unterteilen sich im Bereich Umwelt in
physische Risiken (= Extremwetterereignisse und deren Folgen
sowie langfristige Veranderungen klimatischer und 6kologischer
Bedingungen) und Transitionsrisiken (= Risiken im Zusammen-
hang mit der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft).
Beispiele fur physische Risiken sind: Hitze- und Trockenperio-
den, Uberflutungen, Meeresspiegelanstieg, Ubersduerung der
Ozeane; Beispiele fUr Transitionsrisiken sind: Kohleausstieg,
CO,-Steuer, Elektromobilitat). Nachhaltigkeitsrisiken in den
Bereichen Soziales und Unternehmensfiihrung bestehen insbe-
sondere im Hinblick auf die Einhaltung von zentralen Arbeitneh-
merrechten und MaBnahmen zur Verhinderung von Korruption/
Geldwasche sowie der Befolgung der Steuervorschriften.

Die Nachhaltigkeitsrisiken einer Investition kénnen zu einer
wesentlichen Verschlechterung der Vermdgens-, Finanz- und
Ertragslage sowie der Reputation des zugrunde liegenden
Unternehmens flihren und sich erheblich auf den Marktpreis die-
ser Investition auswirken.

Im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen berilcksichtigt die
Gesellschaft die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen einzel-
ner Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Bei der
Verwaltung des Fonds und bei der Auswahl der Vermd&gens-
werte, in die der Fonds investieren soll, wendet die Gesellschaft
die Verantwortungsvolle Investitionspolitik der Amundi Gruppe
an.

Bei der Auswahl von Vermdgenswerten kann die Gesellschaft
auf einen ESG-Bewertungsprozess zurlckgreifen, der sich teil-
weise auf Daten von Dritten stltzt. Die von Dritten bereitgestell-
ten Daten koénnen unvollstédndig, ungenau oder nicht verfligbar
sein, sodass das Risiko besteht, dass die Gesellschaft ein Wert-
papier oder einen Emittenten unzutreffend bewertet.

Bei der Berticksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken kann dem
Fonds somit ein Anlageuniversum zur Verfligung stehen, das
kleiner als das Anlageuniversum anderer Fonds ist. In der Folge
kann der Fonds (i) eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung
gegentber dem Gesamtmarkt aufweisen, wenn sich die von
der Gesellschaft unter Zugrundelegung ihrer Verantwortungs-
vollen Investitionspolitik fir den Fonds getatigten Investitionen
schlechter als der Markt entwickeln und/oder (ii) eine unter-
durchschnittliche Wertentwicklung gegentber anderen Fonds
aufweisen, die bei der Auswahl von Investitionen keine ESG-
Kriterien bericksichtigen. Gleiches gilt, wenn fir den Fonds auf-
grund von ESG-bezogenen Bedenken Vermdgenswerte verkauft
werden, die sich im weiteren Verlauf sowohl gut entwickeln als
auch spater gut abschneiden.

Der Ausschluss von Vermdgenswerten bzw. Wertpapieren von
Emittenten, die bestimmte ESG-Kriterien nicht erflllen, aus dem
Anlageuniversum des Fonds sowie deren VerduBerung kann
dazu flhren, dass der Fonds im Vergleich zu dhnlichen Fonds,
die keinen der Verantwortungsvollen Investitionspolitik der
Amundi Gruppe vergleichbaren Vorgaben unterliegen und somit
bei der Auswahl von Investitionen keine ESG-Kriterien berick-
sichtigen, eine andere Wertentwicklung erzielt.

Seine (gesellschaftsrechtlichen) Stimmrechte nimmt der Fonds
dergestalt wahr, dass seine Stimmrechtsauslibung mit den von
der Gesellschaft selbst gesetzten ESG-Vorgaben Ubereinstimmt,
was nicht immer mit der Maximierung der kurzfristigen Per-
formance des jeweiligen Emittenten in Einklang stehen muss.
Weitere Informationen Uber die ESG-Abstimmungspolitik der
Gesellschaft sind unter www.amundi.de erhaltlich.



Erlduterung des Risikoprofils
des Fonds

Das Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds, und in der Folge auch
das Profil des typischen Anlegers, bezieht sich auf die Sicht
eines Euro-Anlegers und wird regelmafig Uberprift und gege-
benenfalls aktualisiert. Es beruht grundsatzlich auf der Volatili-
tat (Schwankungsbreite) des Fonds in den vergangenen flnf
Jahren. Ist der Fonds jlinger als finf Jahre, wird das Risiko- und
Ertragsprofil auf Basis der bisher vorhandenen Daten, zusam-
men mit Daten Uber vergleichbare Portfoliomodelle, andere
Fonds oder Indizes, ermittelt. Die kurzfristige Volatilitdt kann
zeitweise Uber oder unter diesem Durchschnitt liegen, insbeson-
dere in Zeiten starker Marktschwankungen.

Hoheres Risiko
Typischerweise hdhere Rendite

Geringes Risiko
Typischerweise geringere Rendite

sl s 67
Was bedeutet das?

Der Indikator gibt die Schwankung des Preises flir Fondsanteile in
Kategorien von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen Entwicklung an.
Eine Vorhersage kinftiger Entwicklung ist damit nicht moglich.

Die Einstufung des Fonds kann sich kinftig andern und stellt
keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft
wird, stellt keine véllig risikolose Anlage dar.

Warum diese Risiko- und Ertragsstufe?

Der Fonds ist in Stufe 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis moderat
schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Ertrags-
chancen relativ moderat sein kénnen.

Gibt es weitere besondere Risiken?

Kontrahentenrisiko

Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn Dritte, mit denen der
Fonds Derivategeschafte abgeschlossen hat, ihren Verpflichtun-
gen nicht nachkommen.

Kreditrisiko
Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn Aussteller von Anleihen
insolvent werden.

Liquiditatsrisiko

Der Fonds kann in Wertpapiere anlegen, die sich, abhangig von
den Marktbedingungen, als illiquide erweisen kénnen. Hierdurch
kénnen der Zeitpunkt und der Preis, zu denen der Fonds Finanz-
instrumente verkaufen kann, um Antragen von Anteilinhabern,
die ihre Anteile verkaufen moéchten, zu entsprechen, beeintrach-
tigt werden.
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Operationelle Risiken und Verwahrrisiken

Der Fonds kann Verluste erleiden durch menschliche Fehler
oder Versaumnisse, Prozessfehler, Systemstérungen, duBere
Ereignisse oder Betrug. Dies kann die Gesellschaft, die Ver-
wabhrstelle oder externe Dritte betreffen. Vermdgenswerte koén-
nen von einer Unterverwahrstelle verwahrt werden.

Risiken aus Derivateeinsatz

Der Fonds kann Derivategeschafte einsetzen. Auch kleine Ver-
anderungen des Kurses der zugrunde liegenden Vermogens-
gegenstande kénnen Gewinne oder Verluste des Fonds ver-
groBern.

Nachhaltigkeitskriterien

Durch die Berlcksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei der
Auswahl der Vermdgenswerte kann sich das Anlageuniversum
des Fonds verkleinern, was wiederum eine schlechtere Wertent-
wicklung des Fonds im Vergleich zum Gesamtmarkt zur Folge
haben kann.



Amundi Welt Ertrag Nachhaltig - Verkaufsprospekt und Anlagebedingungen zum Januar 2022 2_3

Profil des typischen Anlegers

Der Fonds ist insbesondere flir Anleger geeignet, die bereits
gewisse Erfahrungen mit Finanzmarkten haben. Der Anleger
muss bereit und in der Lage sein, hohere Wertschwankungen
der Anteile und gegebenenfalls einen deutlichen Kapitalverlust
hinzunehmen.

Die Einschatzung der Gesellschaft stellt keine Anlageberatung
dar, sondern soll dem Anleger einen ersten Anhaltspunkt geben,
ob der Fonds seiner Anlageerfahrung und seiner Risikoneigung
entspricht.

Zielmarkt

Der Fonds richtet sich an Privatanleger, professionelle Anleger
und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der allgemeinen Ver-
mogensbildung verfolgen.

Der Fonds richtet sich an Anleger mit erweiterten Kenntnissen
und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten.

Der Anleger kann Verluste tragen gegebenenfalls bis zum voll-
standigen Verlust seines eingesetzten Kapitals.

Die empfohlene Haltedauer flir den Fonds betrdgt mindestens
vier Jahre.

Der Fonds féllt bei der Risikobewertung auf einer Skala von 1
(sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Renditeerwar-
tung) bis 7 (sehr risikobereit; hdchste Renditeerwartung) in die
Risikoklasse 4.

Anlageziele, -politik, -grundsatze
und -grenzen

Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds ist ein Investmentvermdgen gemal der OGAW-
Richtlinie.

Der Fonds ist gemaR Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ein-
gestuft, d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte
Anlagepolitik.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen
mussen allerdings nicht die EU-Kriterien fir &kologisch nach-
haltige Wirtschaftsaktivitaten im Sinne der Verordnung (EU)
2020/825 des Europaischen Parlaments und Rates der Euro-
paischen Union vom 18. Juni 2020 Uber die Einrichtung eines
Rahmens zur Erleichterung nachhaliger Investitionen (nach-
folgend , Taxonomieverordnung®) berticksichtigen.

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer nachhaltigen sowie
wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapi-
talzuwachs zu erzielen.

Der Fonds strebt an 4% pro Jahr auszuschitten.

Um diese Ziele zu erreichen, werden insgesamt mindestens
30%, jedoch hochstens 70% des Wertes des Fondsvermdgens in
Aktien angelegt.

Mindestens 51% seines Wertes werden in Wertpapiere, Geld-
marktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investiert,
deren Emittenten als nachhaltig anzusehen sind.

Die Bewertung von Emittenten als nachhaltig erfolgt nach
Umweltkriterien (= Environmental), sozialgesellschaftlichen
Gesichtspunkten (= Social) und der Art der Unternehmensfiih-
rung (= Governance). Hierflr wird eine eigene ESG-Scoring-
Methodik herangezogen. Das Bewertungsverfahren mindet in
einer Gesamtbewertung, dem ESG-Rating. Das ESG-Rating ist
ein gewichteter Durchschnitt der Punktzahlen fir die ESG-
Bereiche, und reicht von A bis G, wobei A die héchste und G die
niedrigste Bewertung darstellt. Als nachhaltig werden Emitten-
ten mit einem ESG-Rating von A bis D definiert.

Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrategie wird zu-
dem durch die Anwendung einer gezielten Ausschlusspolitik
komplettiert.

Der Fonds kann Derivategeschafte zur Absicherung, zu spekula-
tiven Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.
Daneben kann der Fonds gemaB den ,Allgemeinen und Beson-
deren Anlagebedingungen” anlegen.



Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orien-
tiert sich die Gesellschaft fir den Fonds an einem festgelegten
VergleichsmalBstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach
eigenem Ermessen aktiv Uber die Auswahl der Vermdgensge-
genstande unter Berlcksichtigung von Analysen und Bewertun-
gen von Finanzinstrumenten sowie volkswirtschaftlichen und
politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive
Wertentwicklung zu erzielen.

Der Fonds hat keinen VergleichsmaBstab als ReferenzmafBstab
fur die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt.

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der
Anlagepolitik tatsachlich erreicht werden.

Vermdgensgegenstinde
Die Gesellschaft kann fir Rechnung des Fonds folgende Ver-
maogensgegenstande erwerben:

Wertpapiere gemal §193 KAGB;

Geldmarktinstrumente gemaR §194 KAGB;

Bankguthaben gemaR §195 KAGB;

Investmentanteile geman §196 KAGB;

Derivate gemaB §197 KAGB;

sogenannte Sonstige Anlageinstrumente gemaf §198 KAGB.

Bei der Auswahl der flr den Fonds zu erwerbenden Vermo-
gensgegenstande wird vorbehaltlich der Regelungen in den
AABen auf eine weltweite Streuung geachtet.

Mindestens 30%, jedoch hdchstens 70% des Wertes des Fonds
werden in Aktien angelegt.

Bis zu 49% des Wertes des Fonds dirfen in Geldmarktinstru-
menten nach MaBgabe des §6 der AABen gehalten werden.
Hierauf sind die flr den Fonds gehaltenen Bankguthaben anzu-
rechnen. Die Geldmarktinstrumente dlrfen auch auf Fremd-
wahrung lauten.

Bis zu 49% des Wertes des Fonds dirfen in Bankguthaben nach
MaBgabe des §7 der AABen gehalten werden. Hierbei sind die
fUr den Fonds gehaltenen Geldmarktinstrumente anzurechnen.

Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlage-
grenzen des §206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen.

Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die
Anlagegrenzen des §206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen.

Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anla-
gegrenzen der §§207 und 210 Absatz 3 KAGB anzurechnen.
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Wertpapiere
Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Fonds Wertpapiere in-
und auslandischer Emittenten erwerben,

1. wenn sie an einer Boérse in einem Mitgliedstaat der Europa-
ischen Union (nachfolgend ,,EU”) oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens Gber den Europdischen Wirtschafts-
raum (nachfolgend ,EWR") zum Handel zugelassen oder in
einem dieser Staaten an einem anderen organisierten Markt
zugelassen oder in diesen einbezogen sind,

2. wenn sie ausschlieBlich an einer Bérse auBerhalb der Mit-
gliedstaaten der EU oder auBerhalb der anderen Vertrags-
staaten des Abkommens Uber den EWR zum Handel zugelassen
oder in einem dieser Staaten an einem anderen organisierten
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die
BaFin die Wahl dieser Borse oder dieses organisierten Markts
zugelassen hat.

Wertpapiere aus Neuemissionen dirfen erworben werden,
wenn nach ihren Ausgabebedingungen die Zulassung an oder
Einbeziehung in eine der unter 1. und 2. genannten Borsen oder
organisierten Markte beantragt werden muss, und die Zulassung
oder Einbeziehung innerhalb eines Jahres nach Ausgabe erfolgt.

Als Wertpapiere in diesem Sinne gelten auch

B Anteile an geschlossenen Investmentvermdgen in Vertrags-
oder Gesellschaftsform, die einer Kontrolle durch die Anteil-
eigner unterliegen (sogenannte Unternehmenskontrolle), d.h.
die Anteileigner missen Stimmrechte in Bezug auf wesent-
liche Entscheidungen haben, sowie das Recht die Anlage-
politik mittels angemessener Mechanismen zu kontrollieren.
Das Investmentvermdgen muss zudem von einem Rechts-
trager verwaltet werden, der den Vorschriften fir den Anle-
gerschutz unterliegt, es sei denn das Investmentvermdgen
ist in Gesellschaftsform aufgelegt und die Tatigkeit der Ver-
mogensverwaltung wird nicht von einem anderen Rechts-
trager wahrgenommen.

B Finanzinstrumente, die durch andere Vermdgenswerte besi-
chert oder an die Entwicklung anderer Vermdgenswerte
gekoppelt sind. Soweit in solche Finanzinstrumente Kom-
ponenten von Derivaten eingebettet sind, gelten weitere
Anforderungen, damit die Gesellschaft diese als Wert-
papiere erwerben darf.

Die Wertpapiere dlrfen nur unter folgenden Voraussetzungen
erworben werden:

®  Der potenzielle Verlust, der dem Fonds entstehen kann, darf
den Kaufpreis des Wertpapiers nicht Gbersteigen. Eine Nach-
schusspflicht darf nicht bestehen.
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®  Eine mangelnde Liquiditat des vom Fonds erworbenen
Wertpapiers darf nicht dazu flihren, dass der Fonds den
gesetzlichen Vorgaben Uber die Ricknahme von Anteilen
nicht mehr nachkommen kann. Dies gilt unter Berticksich-
tigung der gesetzlichen Mdéglichkeit, in besonderen Fallen
die Anteilricknahme aussetzen zu kdnnen (vgl. den Ab-
schnitt ,Anteile - Ausgabe und Ricknahme von Anteilen
sowie - Aussetzung der Anteilricknahme®).

B Eine verlassliche Bewertung des Wertpapiers durch exakte,
verlassliche und géngige Preise muss verfligbar sein; diese
missen entweder Marktpreise sein oder von einem Bewer-
tungssystem gestellt worden sein, das von dem Emittenten
des Wertpapiers unabhangig ist.

= Uber das Wertpapier missen angemessene Informationen
verfligbar sein in Form von regelmaBigen, exakten und um-
fassenden Informationen des Markts Uber das Wertpapier
oder ein gegebenenfalls dazugehoriges, d.h. in dem Wertpa-
pier verbrieftes Portfolio.

Das Wertpapier ist handelbar.
Der Erwerb des Wertpapiers steht im Einklang mit den Anla-
gezielen bzw. der Anlagepolitik des Fonds.

B Die Risiken des Wertpapiers werden durch das Risiko-
management des Fonds in angemessener Weise erfasst.

Wertpapiere dlrfen zudem in folgender Form erworben werden:

m  Aktien, die dem Fonds bei einer Kapitalerhéhung aus Gesell-
schaftsmitteln zustehen.

®  Wertpapiere, die in Austbung von zum Fonds gehérenden
Bezugsrechten erworben werden.

Als Wertpapiere in diesem Sinn darfen fir den Fonds auch
Bezugsrechte erworben werden, sofern sich die Wertpapiere,
aus denen die Bezugsrechte herrthren, im Fonds befinden
kdnnen.

Geldmarktinstrumente

Die Gesellschaft darf fiir Rechnung des Fonds in Geldmarktinstru-
mente investieren, die Ublicherweise auf dem Geldmarkt gehan-
delt werden, sowie in verzinsliche Wertpapiere, die alternativ

B zum Zeitpunkt ihres Erwerbs fiir den Fonds eine Laufzeit
oder Restlaufzeit von héchstens 397 Tagen haben.

B zum Zeitpunkt ihres Erwerbs flr den Fonds eine Laufzeit
oder Restlaufzeit haben, die langer als 397 Tage ist, deren
Verzinsung aber nach den Emissionsbedingungen regelma-
Big, mindestens einmal in 397 Tagen marktgerecht angepasst
werden muss.

®  deren Risikoprofil dem Risikoprofil von Wertpapieren ent-
spricht, die das Kriterium der Restlaufzeit oder das der Zins-
anpassung erftllen.

Fir den Fonds dirfen Geldmarktinstrumente erworben werden,
wenn sie

1. an einer Borse in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den EWR zum
Handel zugelassen oder in einem dieser Staaten an einem
anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen ein-
bezogen sind,

2. ausschlieBlich an einer Borse auBerhalb der Mitgliedstaaten
der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
Uber den EWR zum Handel zugelassen oder in einem dieser
Staaten an einem organisierten Markt zugelassen oder in diesen
einbezogen sind, sofern die BaFin die Wahl dieser Bérse oder
dieses Markts zugelassen hat,

3. von der EU, dem Bund, einem Sondervermégen des Bundes,
einem Land, einem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen
zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Gebietskdrperschaft
oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats der EU, der Europa-
ischen Zentralbank oder der Europaischen Investitionsbank,
einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem
Gliedstaat dieses Bundesstaats oder von einer internationalen
offentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitglied-
staat der EU angehort, begeben oder garantiert werden,

4. von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wertpa-
piere auf den unter den Nummern 1und 2 bezeichneten Markten
gehandelt werden,

5. von einem Kreditinstitut begeben oder garantiert werden,
das nach dem Recht der EU festgelegten Kriterien einer Auf-
sicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbe-
stimmungen, die nach Auffassung der BaFin denjenigen des
Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, unterliegt und diese ein-
halt, oder

6. von anderen Emittenten begeben werden und es sich bei
dem jeweiligen Emittenten

a) um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindes-
tens 10 Mio. EUR handelt, das seinen Jahresabschluss nach
der Europadischen Richtlinie Gber den Jahresabschluss von
Kapitalgesellschaften erstellt und verdffentlicht, oder

b) um einen Rechtstrdger handelt, der innerhalb einer eine
oder mehrere bérsennotierte Gesellschaften umfassenden
Unternehmensgruppe flr die Finanzierung dieser Gruppe
zustandig ist, oder

c) um einen Rechtstrager handelt, der Geldmarktinstrumente
emittiert, die durch Verbindlichkeiten unterlegt sind, durch
Nutzung einer von einer Bank eingerdaumten Kreditlinie. Dies
sind Produkte, bei denen Kreditforderungen von Banken in
Wertpapieren verbrieft werden (sogenannte Asset Backed
Securities).



Samtliche genannten Geldmarktinstrumente dirfen nur erwor-
ben werden, wenn sie liquide sind und sich ihr Wert jederzeit
genau bestimmten ldsst. Liquide sind Geldmarktinstrumente,
die sich innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kos-
ten verduBern lassen. Hierbei ist die Verpflichtung der Gesell-
schaft zu berlcksichtigen, Anteile am Fonds auf Verlangen der
Anleger zurlickzunehmen und hierflr in der Lage zu sein, solche
Geldmarktinstrumente entsprechend kurzfristig verduBern zu
kdnnen. Fir die Geldmarktinstrumente muss zudem ein exaktes
und verlassliches Bewertungssystem existieren, das die Ermitt-
lung des Nettobestandswertes des Geldmarktinstruments er-
moglicht und auf Marktdaten basiert oder Bewertungsmodellen
(einschlieBlich Systemen, die auf fortgeflhrten Anschaffungs-
kosten beruhen). Das Merkmal der Liquiditat gilt fir Geldmarkt-
instrumente als erflllt, wenn diese an einem organisierten Markt
innerhalb des EWR zugelassen oder in diesen einbezogen sind
oder an einem organisierten Markt auBerhalb des EWR zugelas-
sen oder in diesen einbezogen sind, sofern die BaFin die Wahl
dieses Markts zugelassen hat. Dies gilt nicht, wenn der Gesell-
schaft Hinweise vorliegen, die gegen die hinreichende Liquiditat
der Geldmarktinstrumente sprechen.

Fir Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Bérse notiert oder
an einem geregelten Markt zum Handel zugelassen sind (siehe
oben unter Nr. 3 bis 6), muss zudem die Emission oder der Emit-
tent dieser Instrumente Vorschriften (ber den Einlagen- und
Anlegerschutz unterliegen. So mussen fir diese Geldmarkt-
instrumente angemessene Informationen vorliegen, die eine
angemessene Bewertung der mit den Instrumenten verbunde-
nen Kreditrisiken erméglichen und die Geldmarktinstrumente
mussen frei Gbertragbar sein. Die Kreditrisiken kdnnen etwa
durch eine Kreditwirdigkeitsprifung einer Ratingagentur
bewertet werden.

Far diese Geldmarktinstrumente gelten weiterhin die folgenden
Anforderungen, es sei denn, sie sind von der Europaischen
Zentralbank oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats der EU
begeben oder garantiert worden:

B Werden sie von folgenden (oben unter Nr. 3 genannten) Ein-
richtungen begeben oder garantiert:

der EU,

dem Bund,

einem Sondervermédgen des Bundes,

einem Land,

einem anderen Mitgliedstaat,

einer anderen zentralstaatlichen Gebietskdrperschaft,

der Europadischen Investitionsbank,

einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist,

einem Gliedstaat dieses Bundesstaats,

B einer internationalen offentlich-rechtlichen Einrichtung,
der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehért,
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mussen angemessene Informationen Uber die Emission bzw.

das Emissionsprogramm oder Uber die rechtliche und finan-

zielle Situation des Emittenten vor der Emission des Geld-
marktinstruments vorliegen.

Werden sie von einem im EWR beaufsichtigten Kreditinstitut

begeben oder garantiert (siehe oben unter Nr. 5), so missen

angemessene Informationen Uber die Emission bzw. das

Emissionsprogramm oder Uber die rechtliche und finanzielle

Situation des Emittenten vor der Emission des Geldmarkt-

instruments vorliegen, die in regelmaBigen Abstanden und

bei signifikanten Begebenheiten aktualisiert werden. Zudem
mussen Uber die Emission bzw. das Emissionsprogramm

Daten (z.B. Statistiken) vorliegen, die eine angemessene

Bewertung der mit der Anlage verbundenen Kreditrisiken

ermdglichen.

Werden sie von einem Kreditinstitut begeben, das auf3erhalb

des EWR Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach

Ansicht der BaFin den Anforderungen innerhalb des EWR

an ein Kreditinstitut gleichwertig sind, so ist eine der folgen-

den Voraussetzungen zu erfillen:

®  Das Kreditinstitut unterhalt einen Sitz in einem zur
sogenannten Zehnergruppe (Zusammenschluss der wich-
tigsten fihrenden Industrieldnder - G10) gehdrenden
Mitgliedstaat der Organisation fur wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (nachfolgend ,OECD®).

B Das Kreditinstitut verfligt mindestens Uber ein Rating
mit einer Benotung, die als sogenanntes ,Investment-
Grade” qualifiziert. Als , Investment-Grade” bezeichnet
man eine Benotung mit ,,BBB* bzw. ,,Baa“ oder besser
im Rahmen der Kreditwirdigkeitsprifung durch eine
Ratingagentur.

B Mittels einer eingehenden Analyse des Emittenten kann
nachgewiesen werden, dass die flr das Kreditinstitut
geltenden Aufsichtsbestimmungen mindestens so streng
sind wie die des Rechts der EU.

Flr die Ubrigen Geldmarktinstrumente, die nicht an einer

Boérse notiert oder einem geregelten Markt zum Handel

zugelassen sind (siehe oben unter Nr. 4 und 6 sowie die

Ubrigen unter Nr. 3 genannten), miissen angemessene Infor-

mationen Uber die Emission bzw. das Emissionsprogramm

sowie Uber die rechtliche und finanzielle Situation des Emit-
tenten vor der Emission des Geldmarktinstruments vorlie-
gen, die in regelmaBigen Abstanden und bei signifikanten

Begebenheiten aktualisiert und durch qualifizierte, vom

Emittenten weisungsunabhdngige Dritte, geprift werden.

Zudem missen Uber die Emission bzw. das Emissionspro-

gramm Daten (z.B. Statistiken) vorliegen, die eine angemes-

sene Bewertung der mit der Anlage verbundenen Kreditrisi-
ken ermdglichen.
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Bankguthaben

Die Gesellschaft darf flir Rechnung des Fonds nur Bankguthaben
halten, die eine Laufzeit von héchstens zwdlf Monaten haben.
Diese Guthaben sind auf Sperrkonten bei Kreditinstituten mit
Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens Uber den EWR zu flihren. Sie kénnen
auch bei Kreditinstituten mit Sitz in einem Drittstaat unterhalten
werden, dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung der
BaFin denjenigen des Rechts der EU gleichwertig sind.

Sonstige Vermdgensgegenstiande und deren Anlagegrenzen
Bis zu 10% des Wertes des Fonds darf die Gesellschaft insge-
samt in folgende sonstige Vermdgensgegenstande anlegen:

®  Wertpapiere, die nicht zum Handel an einer Bérse zugelassen
oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder
in diesen einbezogen sind, jedoch grundsatzlich die Kriterien
fir Wertpapiere erfillen. Abweichend von den gehandelten
bzw. zugelassenen Wertpapieren muss die verlassliche Be-
wertung flr diese Wertpapiere in Form einer in regelmagi-
gen Abstanden durchgefihrten Bewertung verflgbar sein,
die aus Informationen des Emittenten oder aus einer kompe-
tenten Finanzanalyse abgeleitet wird. Angemessene Infor-
mation Uber das nicht zugelassene bzw. nicht einbezogene
Wertpapier oder gegebenenfalls das zugehorige, d.h. in dem
Wertpapier verbriefte Portfolio muss in Form einer regelma-
Bigen und exakten Information fir den Fonds verfligbar sein.
®  Geldmarktinstrumente von Emittenten, die nicht den oben
genannten Anforderungen geniigen, wenn sie liquide sind
und sich ihr Wert jederzeit genau bestimmten lasst. Liquide
sind Geldmarktinstrumente, die sich innerhalb hinreichend
kurzer Zeit mit begrenzten Kosten verauBern lassen. Hierbei
ist die Verpflichtung der Gesellschaft zu berlcksichtigen,
Anteile am Fonds auf Verlangen der Anleger zurtickzuneh-
men und hierflr in der Lage zu sein, solche Geldmarktinstru-
mente entsprechend kurzfristig verauBern zu kénnen. Fir
die Geldmarktinstrumente muss zudem ein exaktes und ver-
|assliches Bewertungssystem existieren, das die Ermittlung
des Nettobestandswertes des Geldmarktinstruments er-
maoglicht und auf Marktdaten basiert oder auf Bewertungs-
modellen (einschlieBlich Systeme, die auf fortflhrenden
Anschaffungskosten beruhen). Das Merkmal der Liquiditat
gilt fir Geldmarktinstrumente als erfillt, wenn diese an einem
organisierten Markt innerhalb des EWR zugelassen oder in
diesen einbezogen sind oder an einem organisierten Markt
auBerhalb des EWR zugelassen oder in diesen einbezogen
sind, sofern die BaFin die Wahl dieses Markts zugelassen hat.
®  Aktien aus Neuemissionen, wenn nach deren Ausgabebe-
dingungen
B deren Zulassung an einer Boérse in einem Mitgliedstaat
der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens Uber den EWR zum Handel oder deren Zulassung
an einem organisierten Markt oder deren Einbeziehung

in diesen in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den EWR
zZu beantragen ist, oder

B deren Zulassung an einer Borse zum Handel oder deren
Zulassung an einem organisierten Markt oder die Einbe-
ziehung in diesen auBerhalb der Mitgliedstaaten der EU
oder auBlerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkom-
mens Uber den EWR zu beantragen ist, sofern die Wahl
dieser Borse oder dieses organisierten Markts von der
BaFin zugelassen ist, sofern die Zulassung oder Einbezie-
hung innerhalb eines Jahres nach der Ausgabe erfolgt.

®  Schuldscheindarlehen, die nach dem Erwerb fir den Fonds
mindestens zweimal abgetreten werden kdnnen und von
einer der folgenden Einrichtungen gewdahrt wurden:

a) dem Bund, einem Sondervermdgen des Bundes, einem
Land, der EU oder einem Mitgliedstaat der OECD,

b) einer anderen inlandischen Gebietskdrperschaft oder
einer Regionalregierung oder ortlichen Gebietskorper-
schaft eines anderen Mitgliedstaats der EU oder eines
anderen Vertragsstaats des Abkommens Uber den EWR,
sofern die Forderung nach der Verordnung Uber Auf-
sichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapier-
firmen in derselben Weise behandelt werden kann wie
eine Forderung an den Zentralstaat, auf dessen Hoheits-
gebiet die Regionalregierung oder die Gebietskdrper-
schaft ansassig ist,

c) sonstigen Korperschaften oder Anstalten des o6ffentli-
chen Rechts mit Sitz im Inland oder in einem anderen
Mitgliedstaat der EU oder einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens Uber den EWR,

d) Unternehmen, die Wertpapiere ausgegeben haben, die
an einem organisierten Markt innerhalb des EWR zum
Handel zugelassen sind oder die an einem sonstigen
geregelten Markt, der die wesentlichen Anforderungen
an geregelte Markte im Sinne der Richtlinie Gber Markte
fir Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung
erfillt, zum Handel zugelassen sind, oder

e) anderen Schuldnern, sofern eine der in Buchstabe a) bis
c) bezeichneten Stellen die Gewahrleistung fur die Ver-
zinsung und Rickzahlung Gbernommen hat.

Anlagegrenzen fiir Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
auch unter Einsatz von Derivaten sowie Bankguthaben
Allgemeine Anlagegrenzen

Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10% des Wertes des
Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente dieser Emittenten (Schuldner) 40%
des Fonds nicht Gbersteigen. Dartber hinaus darf die Gesell-
schaft lediglich jeweils 5% des Wertes des Fonds in Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten angelegen. In
Pension genommene Wertpapiere werden auf diese Anlage-
grenze angerechnet.



Die Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten
sind auch dann im Rahmen der genannten Grenzen zu berlck-
sichtigen, wenn die von diesen emittierten Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente mittelbar Uber andere im Fonds enthal-
tene Wertpapiere, die an deren Wertentwicklung gekoppelt
sind, erworben werden.

Die Gesellschaft darf nur bis zu 20% des Wertes des Fonds in
Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anlegen.

Anlagegrenze fiir Schuldverschreibungen

mit besonderer Deckungsmasse

Die Gesellschaft darf jeweils bis zu 25% des Wertes des Fonds in
Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuld-
verschreibungen anlegen, die ein Kreditinstitut mit Sitz in einem
Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens Uber den EWR ausgegeben hat. Voraussetzung ist,
dass die mit den Schuldverschreibungen aufgenommenen Mittel
so angelegt werden, dass sie die Verbindlichkeiten der Schuld-
verschreibungen Uber deren ganze Laufzeit decken und vorran-
gig fur die Rickzahlungen und die Zinsen bestimmt sind, wenn
der Emittent der Schuldverschreibungen ausfallt. Sofern in sol-
che Schuldverschreibungen desselben Emittenten mehr als 5%
des Wertes des Fonds angelegt werden, darf der Gesamtwert
solcher Schuldverschreibungen 80% des Wertes des Fonds
nicht Gbersteigen. In Pension genommenen Wertpapiere wer-
den auf diese Anlagegrenze angerechnet.

Anlagegrenzen fiir 6ffentliche Emittenten

In Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarkt-
instrumente besonderer nationaler und supranationaler 6ffentli-
cher Emittenten darf die Gesellschaft jeweils bis zu 35% des
Wertes des Fonds anlegen. Zu diesen o6ffentlichen Emittenten
zahlen der Bund, die Bundeslander, Mitgliedstaaten der EU oder
deren Gebietskorperschaften, Drittstaaten sowie supranationale
offentliche Einrichtungen denen mindestens ein EU-Mitglied-
staat angehort.

Die Gesellschaft kann in Schuldverschreibungen, Schuldschein-
darlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer der
folgenden Emittenten mehr als 35% des Wertes des Fonds
anlegen:

Die Bundesrepublik Deutschland
Die Bundeslander:
Baden-Wirttemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
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Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland

Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thiringen
Européische Union

Als Mitgliedstaaten der Europaischen Union:
Belgien

Bulgarien

Ddnemark
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B Tlrkei
B \ereinigte Staaten von Amerika
B \ereinigtes Konigreich GroBbritannien und Nordirland
B Als internationale Organisationen, denen mindestens ein
Mitgliedstaat der EU angehért:
= EURATOM
B Europdische Gemeinschaft fir Kohle und Stahl
B Europdische Wirtschaftsgemeinschaften

Die Wertpapiere/Geldmarktinstrumente dieser Emittenten im
Fonds mussen aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen
stammen, wobei nicht mehr als 30% des Wertes des Fonds in
einer Emission gehalten werden durfen.

In Pension genommene Wertpapiere werden auf diese Anlage-
grenze angerechnet.

Kombination von Anlagegrenzen

Die Gesellschaft darf hdéchstens 20% des Wertes des Fonds
in eine Kombination der folgenden Vermdgensgegenstdande
anlegen:

B von ein und derselben Einrichtung begebene Wertpapiere
oder Geldmarktinstrumente,
Einlagen bei dieser Einrichtung, d.h. Bankguthaben,
Anrechnungsbetrage fir das Kontrahentenrisiko der mit
dieser Einrichtung eingegangenen Geschafte in Derivaten,
Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschaften.

Bei besonderen 6ffentlichen Emittenten (siehe Abschnitt ,,Anla-
geziele, -politik, -grundsatze und -grenzen - Anlagegrenzen fr
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente auch unter Einsatz von
Derivaten sowie Bankguthaben - Anlagegrenzen fur 6ffentliche
Emittenten”) darf eine Kombination der vorgenannten Vermo-
gensgegenstdande 35% des Wertes des Fonds nicht Ubersteigen.

Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben unberihrt.

Anlagegrenzen unter Einsatz von Derivaten

Die Betrage von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten
eines Emittenten, die auf die vorstehend genannten Grenzen
angerechnet werden, kdnnen durch den Einsatz von marktge-
genldufigen Derivaten reduziert werden, welche Wertpapiere
oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten zum Basis-
wert haben. Fir Rechnung des Fonds dirfen also Gber die vor-
genannten Grenzen hinaus Wertpapiere oder Geldmarktinstru-
mente eines Emittenten erworben werden, wenn das dadurch
gesteigerte Emittentenrisiko durch Absicherungsgeschafte wie-
der gesenkt wird.

Steuerliche Anlagequote fiir Mischfonds
Mindestens 30% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im
Sinne des Investmentsteuerrechts angelegt.

Investmentanteile und deren Anlagegrenzen

Die Gesellschaft darf bis zu 10% des Wertes des Fonds in Anteile
an Zielfonds anlegen, sofern diese offene in- und auslandische
Investmentvermogen sind.

Die Gesellschaft kann alle zuldssigen Arten von Anteilen an
inlandischen und ausldndischen OGAW-Sondervermégen und,
sofern sie die Anforderungen des §196 Absatz 1 Satz 2 KAGB
erflllen, Anteile an anderen inldndischen Sondervermdgen
und Investmentaktiengesellschaften mit veranderlichem Kapital
sowie Anteile an auslandischen offenen Investmentvermdgen,
die keine Anteile an EU-OGAW sind, erwerben.

Die Zielfonds dirfen nach ihren Anlagebedingungen oder ihrer
Satzung hdéchstens bis zu 10% in Anteile an anderen offenen
Investmentvermdgen investieren. Fir Anteile an AIF gelten
dartber hinaus folgende Anforderungen:

B Der Zielfonds muss nach Rechtsvorschriften zugelassen
worden sein, die ihn einer wirksamen o6ffentlichen Aufsicht
zum Schutz der Anleger unterstellen, und es muss eine aus-
reichende Gewahr flr eine befriedigende Zusammenarbeit
zwischen der BaFin und der Aufsichtsbehérde des Zielfonds
bestehen.

®  Das Schutzniveau der Anleger muss gleichwertig zu dem
Schutzniveau eines Anlegers in einem inlandischen OGAW
sein, insbesondere im Hinblick auf Trennung von Verwaltung
und Verwahrung der Vermdgensgegenstande, flr die Kre-
ditaufnahme und -gewahrung sowie flir Leerverkaufe von
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten.

B Die Geschaftstatigkeit des Zielfonds muss Gegenstand von
Jahres- und Halbjahresberichten sein und den Anlegern
erlauben, sich ein Urteil Gber das Vermdgen und die Ver-
bindlichkeiten sowie die Ertrage und die Transaktionen im
Berichtszeitraum zu bilden.

= Der Zielfonds muss ein Publikumsfonds sein, bei dem die
Anzahl der Anteile nicht zahlenmaBig begrenzt ist und die
Anleger ein Recht zur Rickgabe der Anteile haben.

In Anteile an einem einzigen Zielfonds dirfen nur bis zu 10% des
Wertes des Fonds angelegt werden. In AIF dirfen insgesamt nur
bis zu 10% des Wertes des Fonds angelegt werden.

Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die An-
lagegrenzen der §§207 und 210 Absatz 3 KAGB anzurechnen.

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Fonds nicht mehr als
25% der ausgegebenen Anteile eines Zielfonds erwerben.

Bis zu 10% des Wertes des Fonds dirfen in Anteile an Zielfonds
angelegt werden, die weder die Voraussetzungen fir den Steu-
erlichen Bestandsschutz noch die Steuerlichen Anlagebestim-
mungen erflllen.



Zielfonds kdénnen im gesetzlichen Rahmen zeitweise die Rick-
nahme von Anteilen aussetzen. Dann kann die Gesellschaft die
Anteile an dem Zielfonds nicht bei der Verwaltungsgesellschaft
oder Verwahrstelle des Zielfonds gegen Auszahlung des Riick-
nahmepreises zurlickgeben (siehe auch den Abschnitt , Risiko-
hinweise - Risiken im Zusammenhang mit der Investition in
Investmentanteile”). Auf der Homepage der Gesellschaft ist
unter www.amundi.de gegebenenfalls aufgefihrt, ob und in
welchem Umfang der Fonds Anteile von Zielfonds halt, die der-
zeit die Riicknahme von Anteilen ausgesetzt haben.

Derivate

Die Gesellschaft darf fiir den Fonds als Teil der Anlagepolitik
Geschafte mit Derivaten tatigen. Dies schlieBt Geschafte mit
Derivaten zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung
von Zusatzertrdagen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, ein.
Dadurch kann sich das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeit-
weise erhéhen.

Ein Derivat ist ein Instrument, dessen Preis von den Kurs-
schwankungen oder den Preiserwartungen anderer Vermdgens-
gegenstande (,,Basiswert”) abhdngt. Die nachfolgenden Aus-
fuhrungen beziehen sich sowohl auf Derivate als auch auf
Finanzinstrumente mit derivativer Komponente (nachfolgend
zusammen ,,Derivate”).

Durch den Einsatz von Derivaten darf sich das Marktrisiko des
Fonds héchstens verdoppeln (,,Marktrisikogrenze®).

Marktrisiko ist das Verlustrisiko, das aus Schwankungen beim
Marktwert von im Fonds gehaltenen Vermdgensgegenstanden
resultiert, die auf Verdnderungen von variablen Preisen bzw.
Kursen des Markts wie Zinssatzen, Wechselkursen, Aktien- und
Rohstoffpreisen oder auf Verdnderungen bei der Bonitat eines
Emittenten zurtckzufihren sind. Die Gesellschaft hat die Markt-
risikogrenze laufend einzuhalten.

Die Auslastung der Marktrisikogrenze hat sie taglich nach
gesetzlichen Vorgaben zu ermitteln; diese ergeben sich aus der
Verordnung Uber Risikomanagement und Risikomessung beim
Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsge-
schaften in Investmentvermdgen nach dem Kapitalanlagege-
setzbuch (nachfolgend ,,Derivateverordnung®).

Zur Ermittlung der Auslastung der Marktrisikogrenze wendet
die Gesellschaft den sogenannten qualifizierten Ansatz im Sinne
der Derivateverordnung an.

Hierzu vergleicht die Gesellschaft das Marktrisiko des Fonds mit
dem Marktrisiko eines virtuellen Vergleichsvermdgens, in dem
keine Derivate enthalten sind. Bei dem derivatefreien Vergleichs-
vermodgen handelt es sich um ein virtuelles Portfolio, dessen
Wert stets genau dem aktuellen Wert des Fonds entspricht, das
aber keine Steigerungen oder Absicherungen des Marktrisikos
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durch Derivate enthalt. Die Zusammensetzung des Vergleichs-
vermdgens muss im Ubrigen den Anlagezielen und der Anlage-
politik entsprechen, die fir den Fonds gelten. Das derivatefreie
Vergleichsvermodgen fir den Fonds besteht hauptsachlich aus
internationalen Aktien- und Rentenindizes.

Durch den Einsatz von Derivaten darf der Risikobetrag fiir das
Marktrisiko des Fonds zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des
Risikobetrags fiir das Marktrisiko des zugehorigen derivate-
freien Vergleichsvermégens libersteigen.

Das Marktrisiko des Fonds wird mit Hilfe eines geeigneten
eigenen Risikomodells ermittelt (sogenannte Value-at-Risk-
Methode).

Die Gesellschaft verwendet hierbei als Modellierungsverfahren
die historische Simulation. Die Gesellschaft erfasst dabei die
Marktpreisrisiken aus allen Geschaften. Sie quantifiziert durch
das Risikomodell die Wertveranderung der im Fonds gehaltenen
Vermdgensgegenstande im Zeitablauf. Der sogenannte Value-
at-Risk gibt dabei eine in Geldeinheiten ausgedriickte Grenze
far potenzielle Verluste eines Portfolios zwischen zwei vorgege-
benen Zeitpunkten an. Diese Wertveranderung wird von zufal-
ligen Ereignissen bestimmt, néamlich den kinftigen Entwick-
lungen der Marktpreise, und ist daher nicht mit Sicherheit
vorhersagbar. Das zu ermittelnde Marktrisiko kann jeweils nur
mit einer genigend groBen Wahrscheinlichkeit abgeschatzt
werden.

Die Gesellschaft darf - vorbehaltlich eines geeigneten Risiko-
management-Systems - flr Rechnung des Fonds in jegliche
Derivate investieren. Voraussetzung ist, dass die Derivate von
Vermogensgegenstanden abgeleitet sind, die flr den Fonds
erworben werden durfen, oder von folgenden Basiswerten:

Zinssatze;

Wechselkurse;

Wahrungen;

Finanzindizes, die hinreichend diversifiziert sind, eine ad-
aquate Bezugsgrundlage fir den Markt darstellen, auf den
sie sich beziehen, sowie in angemessener Weise veroffent-
licht werden.

Hierzu zahlen insbesondere Optionen, Finanzterminkontrakte
und Swaps sowie Kombinationen hieraus.

Terminkontrakte

Terminkontrakte sind fir beide Vertragspartner unbedingt ver-
pflichtende Vereinbarungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt,
dem Falligkeitsdatum, oder innerhalb eines bestimmten Zeitrau-
mes, eine bestimmte Menge eines bestimmten Basiswertes zu
einem im Voraus bestimmten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen.
Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Fonds im Rahmen der
Anlagegrundsdtze Terminkontrakte auf fir den Fonds erwerb-
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bare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Zinssatze, Wech-
selkurse oder Wahrungen sowie auf Qualifizierte Finanzindizes
abschlieBen.

Optionsgeschafte

Optionsgeschafte beinhalten, dass einem Dritten gegen Entgelt
(Optionspramie) das Recht eingeraumt wird, wahrend einer
bestimmten Zeit oder am Ende eines bestimmten Zeitraumes zu
einem von vornherein vereinbarten Preis (Basispreis) die Liefe-
rung oder die Abnahme von Vermdgensgegenstdanden oder die
Zahlung eines Differenzbetrags zu verlangen, oder auch ent-
sprechende Optionsrechte zu erwerben.

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Fonds im Rahmen der
Anlagegrundsatze am Optionshandel teilnehmen.

Swaps

Swaps sind Tauschvertrage, bei denen die dem Geschaft
zugrunde liegenden Zahlungsstréme oder Risiken zwischen den
Vertragspartnern ausgetauscht werden. Die Gesellschaft darf
fur Rechnung des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsatze ins-
besondere Zinsswaps, Wahrungsswaps, Zins-Wahrungsswaps,
Equity Swaps, Total Return Swaps, Credit Default Swaps und
Varianzswaps abschlieBen.

Swaptions

Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine Swaption ist das
Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu einem bestimmten Zeit-
punkt oder innerhalb einer bestimmten Frist in einen hinsicht-
lich der Konditionen genau spezifizierten Swap einzutreten. Im
Ubrigen gelten die im Zusammenhang mit Optionsgeschéften
dargestellten Grundséatze. Die Gesellschaft darf fir Rechnung
des Fonds nur solche Swaptions abschlieBen, die sich aus den
oben beschriebenen Optionen und Swaps zusammensetzen.

Credit Default Swaps

Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es ermoglichen,
ein potenzielles Kreditausfallvolumen auf andere zu Ubertragen.
Im Gegenzug zur Ubernahme des Kreditausfallrisikos zahlt der
Verkdufer des Risikos eine Pramie an seinen Vertragspartner. Im
Ubrigen gelten die Ausfiihrungen zu Swaps entsprechend.

Total Return Swaps

Total Return Swaps sind Derivate, bei denen samtliche Ertréage
und Wertschwankungen eines Basiswertes gegen eine verein-
barte feste Zinszahlung getauscht werden. Ein Vertragspartner,
der Sicherungsnehmer, transferiert damit das gesamte Kredit-
und Marktrisiko aus dem Basiswert auf den anderen Vertrags-
partner, den Sicherungsgeber. Im Gegenzug zahlt der Siche-
rungsnehmer eine Pramie an den Sicherungsgeber.

Total Return Swaps werden fiir den Fonds derzeit nicht getatigt.

In Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente

Die Gesellschaft kann flr Rechnung des Fonds die vorstehend
beschriebenen Finanzinstrumente auch erwerben, wenn diese in
Wertpapieren verbrieft sind. Dabei kénnen die Geschafte, die
Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, auch nur teilweise
in Wertpapieren enthalten sein (z.B. Optionsanleihen). Die Aus-
sagen zu Chancen und Risiken gelten fir solche verbrieften
Finanzinstrumente entsprechend, jedoch mit der MaBgabe, dass
das Verlustrisiko bei verbrieften Finanzinstrumenten auf den
Wert des Wertpapiers beschrankt ist.

OTC-Derivategeschafte

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des Fonds sowohl Derivate-
geschafte tatigen, die an einer Bérse zum Handel zugelassen
oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in
diesen einbezogen sind, als auch auBerbdrsliche Geschafte,
sogenannte over-the-counter (OTC-Geschafte). Derivatege-
schafte, die nicht zum Handel an einer Borse zugelassen oder an
einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen
einbezogen sind, darf die Gesellschaft nur mit geeigneten Kredit-
instituten oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der Basis
standardisierter Rahmenvertrage tatigen. Bei auBerborslich
gehandelten Derivaten wird das Kontrahentenrisiko beziiglich
eines Vertragspartners auf 5% des Wertes des Fonds beschrankt.
Ist der Vertragspartner ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mit-
gliedstaat der EU, in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens Uber den EWR oder einem Drittstaat mit vergleichbarem
Aufsichtsniveau, so darf das Kontrahentenrisiko bis zu 10% des
Wertes des Fonds betragen. AuBerbérslich gehandelte Derivate-
geschafte, die mit einer zentralen Clearingstelle einer Bdrse
oder eines anderen organisierten Markts als Vertragspartner
abgeschlossen werden, werden auf die Kontrahentengrenzen
nicht angerechnet, wenn die Derivate einer taglichen Bewertung
zu Marktkursen mit tdglichem Margin-Ausgleich unterliegen.
Anspriche des Fonds gegen einen Zwischenhandler sind jedoch
auf die Grenzen anzurechnen, auch wenn das Derivat an einer
Borse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt
wird.

Wahrungsgesicherte Anteilklassen

Die Gesellschaft kann flir Rechnung des Fonds Derivate-
geschafte zur Wahrungskurssicherung abschlieBen, die sich
ausschlieBlich zugunsten der Anteile der wahrungsgesicher-
ten Anteilklasse(n) auswirken. Da fir den Fonds auch Ver-
mogensgegenstande erworben werden durfen, die nicht auf
die W&hrung(en) lauten, in der/denen die wahrungsgesicher-
ten Anteilklassen denominiert sind, kénnen solche Absiche-
rungsgeschafte bei Wahrungskursschwankungen Anteilwert-
verluste in diesen Anteilklassen vermeiden bzw. verringern. Fir
die Gbrigen Anteilklassen haben diese Absicherungsgeschafte
keinen Einfluss auf die Anteilwertentwicklung. Derzeit hat der
Fonds keine wahrungsgesicherten Anteilklassen.



Wertpapier-Darlehensgeschifte

Die im Fonds gehaltenen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente
oder Investmentanteile kénnen darlehensweise gegen markt-
gerechtes Entgelt an Dritte Gbertragen werden. Hierbei kann der
gesamte Bestand des Fonds an Wertpapieren, Geldmarkt-
instrumenten und Investmentanteilen nur auf unbestimmte Zeit
als Wertpapier-Darlehen an Dritte Ubertragen werden. Die
Gesellschaft tatigt derzeit keine Wertpapier-Darlehensge-
schafte; Angaben zum geplanten Umfang von Darlehensge-
schaften, bezogen auf das Fondsvermodgen, kdnnen daher nicht
gemacht werden. Die Gesellschaft hat jederzeit die Mdglichkeit,
das Darlehensgeschaft zu kiindigen. Es muss vertraglich verein-
bart werden, dass nach Beendigung des Darlehensgeschafts
dem Fonds Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Invest-
mentanteile gleicher Art, Glte und Menge innerhalb der Ubli-
chen Abwicklungszeit zurlickbertragen werden. Voraussetzung
fur die darlehensweise Ubertragung von Wertpapieren ist, dass
dem Fonds ausreichende Sicherheiten gewahrt werden. Hierzu
kénnen Guthaben abgetreten oder verpfandet bzw. Wertpa-
piere oder Geldmarktinstrumente Ubereignet oder verpfandet
werden. Die Ertrage aus der Anlage der Sicherheiten stehen
dem Fonds zu.

Der Darlehensnehmer ist auBerdem verpflichtet, die Zinsen aus
darlehensweise erhaltenen Wertpapieren, Geldmarktinstrumen-
ten oder Investmentanteilen bei Falligkeit an die Verwahrstelle
fir Rechnung des Fonds zu zahlen. Alle an einen einzelnen
Darlehensnehmer Ubertragenen Wertpapiere dirfen 10% des
Wertes des Fonds nicht Ubersteigen.

Die Gesellschaft tatigt derzeit keine Darlehensgeschafte, sodass
Angaben zur Verwahrung von verliehenen Vermdgensgegen-
sténden nicht gemacht werden kénnen.

Die Gesellschaft kann sich eines organisierten Systems zur Ver-
mittlung und Abwicklung von Wertpapier-Darlehen bedienen.
Bei Abwicklung von Wertpapier-Darlehen Uber organisierte
Systeme dirfen die an einen Darlehensnehmer Ubertragenen
Wertpapiere 10% des Wertes des Fonds Ubersteigen.

Die hier beschriebenen Wertpapier-Darlehensgeschafte kénnen
getdatigt werden, um flr den Fonds zusatzliche Ertrage in Form
des Leiheentgelts zu erzielen.

Die Wertpapier-Darlehensgeschafte kdnnen von der Gesell-
schaft selbst ohne Beteiligung externer Dienstleister getatigt
werden.

Gelddarlehen darf die Gesellschaft Dritten fir Rechnung des
Fonds nicht gewahren.
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Pensionsgeschifte

Die Gesellschaft darf flir Rechnung des Fonds Pensionsge-
schafte mit Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten
mit einer Hochstlaufzeit von zwdlf Monaten abschlieBen. Dabei
kann sie sowohl Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder
Investmentanteile des Fonds gegen Entgelt auf einen Pensions-
nehmer {bertragen (einfaches Pensionsgeschaft), als auch
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile im
Rahmen der jeweils geltenden Anlagegrenzen in Pension neh-
men (umgekehrtes Pensionsgeschaft). Es kann der gesamte
Bestand des Fonds an Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten
oder Investmentanteilen im Wege des Pensionsgeschafts an
Dritte Gbertragen werden. Die Gesellschaft tatigt derzeit keine
Pensionsgeschafte; Angaben zum geplanten Umfang von Pensi-
onsgeschaften, bezogen auf das Fondsvermdgen, kdnnen daher
nicht gemacht werden. Die Gesellschaft hat die Moglichkeit, das
Pensionsgeschaft jederzeit zu kiindigen; dies gilt nicht fir Pen-
sionsgeschafte mit einer Laufzeit von bis zu einer Woche. Bei
Kindigung eines einfachen Pensionsgeschéfts ist die Gesell-
schaft berechtigt, die in Pension gegebenen Wertpapiere, Geld-
marktinstrumente oder Investmentanteile zurtickzufordern. Die
Kindigung eines umgekehrten Pensionsgeschafts kann entwe-
der die Rlckerstattung des vollen Geldbetrags oder des ange-
laufenen Geldbetrags in Hohe des aktuellen Marktwertes zur
Folge haben. Pensionsgeschafte sind nur in Form sogenannter
echter Pensionsgeschafte zulassig. Dabei Gbernimmt der Pen-
sionsnehmer die Verpflichtung, die Wertpapiere, Geldmarkt-
instrumente oder Investmentanteile zu einem bestimmten oder
vom Pensionsgeber zu bestimmenden Zeitpunkt zurlickzu-
Ubertragen oder den Geldbetrag samt Zinsen zurlickzuzahlen.

Die Gesellschaft tatigt derzeit keine Pensionsgeschafte, sodass
Angaben zu in Pension gegebenen Vermdgensgegenstdanden
nicht gemacht werden kénnen.

Pensionsgeschafte kdnnen getatigt werden, um flir den Fonds
zusatzliche Ertrage zu erzielen (umgekehrtes Pensionsgeschaft)
oder um zeitweise zusatzliche Liquiditat im Fonds zu schaffen
(einfaches Pensionsgeschaft).

Die Pensionsgeschafte kdnnen von der Gesellschaft selbst ohne
Beteiligung externer Dienstleister getatigt werden.

Sicherheitenstrategie

Im Rahmen von Derivate-, Wertpapier-Darlehens- und Pensions-
geschaften nimmt die Gesellschaft fir Rechnung des Fonds
Sicherheiten entgegen. Die Sicherheiten dienen dazu, das Aus-
fallrisiko des Vertragspartners dieser Geschéafte ganz oder teil-
weise zu reduzieren.



Amundi Welt Ertrag Nachhaltig - Verkaufsprospekt und Anlagebedingungen zum Januar 2022 ﬁ

Arten der zulassigen Sicherheiten

Die Gesellschaft akzeptiert bei Derivategeschaften, Wertpapier-
Darlehensgeschaften oder Pensionsgeschaften in der Regel fol-
gende Vermodgensgegenstande als Sicherheiten:

" Bankguthaben
®  Staatsanleihen

Die von einem Vertragspartner gestellten Sicherheiten mussen
unter anderem in Bezug auf Emittenten angemessen risikodi-
versifiziert sein. Stellen mehrere Vertragspartner Sicherheiten
desselben Emittenten, sind diese zu aggregieren. Ubersteigt der
Wert der von einem oder mehreren Vertragspartnern gestellten
Sicherheiten desselben Emittenten nicht 20% des Wertes des
Fonds, gilt die Diversifizierung als angemessen.

Eine angemessene Diversifizierung liegt auch bei Uberschrei-
tung dieser Grenze vor, wenn dem Fonds insoweit ausschlieBlich
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente der folgenden Emit-
tenten oder Garanten als Sicherheit gewahrt werden:

Die Bundesrepublik Deutschland
Die Bundeslander:
Baden-Wirttemberg
Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thlringen

Europadische Union

Als Mitgliedstaaten der Europaischen Union:
Belgien

Bulgarien

Danemark

Estland

Finnland

Frankreich

Griechenland

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Niederlande

Osterreich

Polen

Portugal

Republik Irland

Republik Zypern

Rumadnien

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechische Republik

Ungarn

B Als Vertragsstaaten des Abkommens Gber den Europaischen
Wirtschaftsraum:
B |sland
B | jechtenstein
B Norwegen

®  Als Mitgliedstaaten der Organisation flr wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des
EWR sind:

Australien

Chile

Israel

Japan

Kanada

Mexiko

Neuseeland

Schweiz

Std-Korea

Turkei

Vereinigte Staaten von Amerika

Vereinigtes Konigreich GroBbritannien und Nordirland

= Als internationale Organisationen, denen mindestens ein
Mitgliedstaat der EU angehdrt:
= EURATOM
B Eyropaische Gemeinschaft fir Kohle und Stahl
B Europaische Wirtschaftsgemeinschaften

Sofern samtliche gewahrten Sicherheiten aus Wertpapieren
oder Geldmarktinstrumenten eines solchen Emittenten oder
Garanten bestehen, missen diese Sicherheiten im Rahmen von
mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden
sein. Der Wert der im Rahmen derselben Emission begebenen
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente darf dabei 30% des
Wertes des Investmentvermdgens nicht Gberschreiten.



Umfang der Besicherung

Wertpapier-Darlehensgeschafte werden in vollem Umfang besi-
chert. Der Kurswert der als Darlehen Ubertragenen Wertpapiere
bildet dabei zusammen mit den zugehdrigen Ertrdgen den
Sicherungswert. Die Leistung der Sicherheiten durch den Darle-
hensnehmer darf den Sicherungswert zuziglich eines markt-
Ublichen Aufschlages nicht unterschreiten.

Im Ubrigen missen Derivate-, Wertpapier-Darlehens- und Pen-
sionsgeschafte in einem Umfang besichert sein, der sicherstellt,
dass der Anrechnungsbetrag flr das Ausfallrisiko des jeweiligen
Vertragspartners 5% des Wertes des Fonds nicht Uiberschreitet.
Ist der Vertragspartner ein Kreditinstitut mit Sitz in einem
Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens Gber den EWR oder in einem Drittstaat, in dem
gleichwertige Aufsichtsbestimmungen gelten, so darf der
Anrechnungsbetrag fir das Ausfallrisiko 10% des Wertes des
Fonds betragen.

Sicherheitenbewertung und Strategie fiir Abschldage

der Bewertung (Haircut-Strategie)

Die Bewertung der Staatsanleihen erfolgt téglich zu markt-
gerechten Preisen, auf die aus Sicherheitsgriinden Bewertungs-
abschlage (Haircuts) angewendet werden.

Alle fUr Sicherheiten geltenden Haircuts richten sich nach den
Bedingungen der einzelnen ausgehandelten Sicherheitenverein-
barungen und nach der vorherrschenden Marktpraxis und den
Marktbedingungen. Bei der Gesellschaft werden bezlglich
akzeptabler Haircuts flr Sicherheiten bei Freiverkehrstransakti-
onen folgende Bandbreiten angewandt (die Verwaltungsgesell-
schaft behalt sich das Recht vor, ihre Praxis jederzeit zu dndern).

Sicherheitenabschlage zur Ermittlung des OTC-Kontrahenten-
risikos:

Art der Sicherheiten/Abschlag der Bewertung
Barsicherheiten
Staatsanleihen

0-10%'
1-15%?

1 Die Abschldge fir Barsicherheiten konnen je nach der Wéhrung von 0 bis 10% variieren.
Derzeit werden ausschlieBlich Barsicherheiten in Euro akzeptiert.

2 Die tatsdchliche Hohe der Abschlage kann je nach der Laufzeit, der Bonitat und dem Rating
des Wertpapiers variieren.

Ausnahmen von den oben angegebenen Haircuts kdnnen gel-
ten, wenn ein Ratingkriterium gegeniber der Sicherheit festge-
legt wurde.

Vertrage mit Gegenparteien legen in der Regel Schwellenbe-
trage ungesicherter Kreditengagements fest, welche die Parteien
zu akzeptieren bereit sind, bevor Sicherheiten gefordert werden.
Diese variieren Ublicherweise zwischen O EUR und 10 Mio. EUR.
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Mindestiberweisungssummen, haufig zwischen 250.000 EUR
und 1 Mio. EUR, werden festgelegt, um unnoétige Kosten fir
kleine Uberweisungen zu vermeiden.

Anlage von Barsicherheiten

Barsicherheiten in Form von Bankguthaben dirfen auf Sperr-
konten bei der Verwahrstelle des Fonds oder mit ihrer Zustim-
mung bei einem anderen Kreditinstitut gehalten werden. Die
Wiederanlage darf nur in Staatsanleihen von hoher Qualitat
oder in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur erfolgen.

Zudem koénnen Barsicherheiten im Wege eines umgekehrten
Pensionsgeschafts mit einem Kreditinstitut angelegt werden,
wenn die Ruckforderung des aufgelaufenen Guthabens jeder-
zeit gewahrleistet ist.

Verwahrung von Wertpapieren als Sicherheit

Die Gesellschaft kann fir Rechnung des Fonds im Rahmen
von Derivate-, Wertpapier-Darlehens- und Pensionsgeschéften
Wertpapiere als Sicherheit entgegennehmen. Wenn diese Wert-
papiere als Sicherheit Ubertragen wurden, mussen sie bei der
Verwahrstelle verwahrt werden. Hat die Gesellschaft die Wert-
papiere im Rahmen von Derivategeschaften als Sicherheit
verpfandet erhalten, kdnnen sie auch bei einer anderen Stelle
verwahrt werden, die einer wirksamen offentlichen Aufsicht
unterliegt und vom Sicherungsgeber unabhangig ist. Eine Wie-
derverwendung der Wertpapiere ist nicht zulassig.

Kreditaufnahme

Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten flir gemeinschaftliche
Rechnung der Anleger ist bis zu 10% des Wertes des Fonds
zuldssig, sofern die Bedingungen der Kreditaufnahme markt-
Ublich sind und die Verwahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt.

Hebelwirkung (Leverage)

Leverage bezeichnet das Verhaltnis zwischen dem Risiko des
Fonds und seinem Nettoinventarwert. Jede Methode, mit der
die Gesellschaft den Investitionsgrad des Fonds erhéht (Hebel-
wirkung), wirkt sich auf den Leverage aus. Solche Methoden
sind insbesondere der Abschluss von Wertpapier-Darlehen,
Pensionsgeschaften sowie der Erwerb von Derivaten mit einge-
betteter Hebelfinanzierung. Die Méglichkeit der Nutzung von
Derivaten und des Abschlusses von Wertpapier-Darlehensge-
schaften wird im Abschnitt ,,Anlageziele, -politik, -grundsatze
und -grenzen - Vermdgensgegenstande - Derivate bzw. -
Wertpapier-Darlehensgeschafte” dargestellt.

Durch den Einsatz von Derivaten darf sich das Marktrisiko héchs-
tens verdoppeln (vgl. Abschnitt ,Anlageziele, -politik, -grund-
satze und -grenzen - Vermodgensgegenstande - Derivate®). Der
Leverage des Fonds wird nach der Brutto-Methode berechnet.
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Er bezeichnet die Summe der absoluten Werte aller Positionen
des Fonds, die entsprechend den gesetzlichen Vorgaben be-
wertet werden. Dabei ist es nicht zuldssig, einzelne Derivate-
geschafte oder Wertpapier-Positionen miteinander zu verrech-
nen (d.h. keine Bericksichtigung sogenannter Netting- und
Hedging-Vereinbarungen). Etwaige Effekte aus der Wiederan-
lage von Sicherheiten bei Wertpapier-Darlehens- und Pensions-
geschaften werden mit beriicksichtigt. Kurzfristige Kreditauf-
nahmen, die nach der Anlagepolitik des Fonds ausschlieBlich
zuldssig sind, darfen bei der Leverageberechnung auBer Acht
gelassen werden.

Die Gesellschaft erwartet, dass der nach der Brutto-Methode
berechnete Leverage des Fonds seinen Nettoinventarwert nicht
um mehr als das 6-Fache Ubersteigt. Abhdngig von den Markt-
bedingungen kann der Leverage jedoch schwanken, sodass es
trotz der stindigen Uberwachung durch die Gesellschaft zu
Uberschreitungen der angestrebten Marke kommen kann.

Bewertung

Allgemeine Regeln fiir die Vermégensbewertung

An einer Borse zugelassene/an einem organisierten Markt
gehandelte Vermégensgegenstande

Vermdgensgegenstande, die zum Handel an einer Bérse zuge-
lassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zuge-
lassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte fir
den Fonds werden zum letzten verfligbaren handelbaren Kurs,
der eine verlassliche Bewertung gewahrleistet, bewertet, sofern
im nachfolgenden Abschnitt ,Besondere Regeln fir die Bewer-
tung einzelner Vermdgensgegenstande” nicht anders ange-
geben.

Nicht an Borsen notierte oder an organisierten

Markten gehandelte Vermégensgegenstande oder
Vermdgensgegenstiande ohne handelbaren Kurs
Vermdgensgegenstande, die weder zum Handel an Borsen
zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt
zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder flir die kein
handelbarer Kurs verfligbar ist, werden zu dem aktuellen Ver-
kehrswert bewertet, der bei sorgfaltiger Einschatzung nach
geeigneten Bewertungsmodellen unter Bertcksichtigung der
aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im nach-
folgenden Abschnitt ,,Besondere Regeln fir die Bewertung ein-
zelner Vermodgensgegenstande” nicht anders angegeben.

Besondere Regeln fiir die Bewertung einzelner
Vermdégensgegenstiande

Nicht notierte Schuldverschreibungen

und Schuldscheindarlehen

Fir die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum
Handel an einer Boérse zugelassen oder an einem anderen orga-
nisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z.B.
nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifi-
kate), und fir die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden
die fir vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuld-
scheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die
Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entspre-
chender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichen-
falls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Verau-
Berbarkeit.

Optionsrechte und Terminkontrakte

Die zu dem Fonds gehorenden Optionsrechte und Verbindlich-
keiten aus einem Dritten eingerdumten Optionsrechten, die zum
Handel an einer Bérse zugelassen oder an einem anderen orga-
nisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wer-
den zu dem jeweils letzten verfligbaren handelbaren Kurs, der
eine verlassliche Bewertung gewadhrleistet, bewertet.



Das Gleiche gilt flr Forderungen und Verbindlichkeiten aus flr
Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zulasten
des Fonds geleisteten Einschliisse werden unter Einbeziehung
der am Borsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Be-
wertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet.

Bankguthaben, Festgelder, Anteile an Investmentvermdgen
und Darlehen

Bankguthaben werden grundsatzlich zu ihrem Nennwert zuzlg-
lich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Fest-
geld jederzeit kiindbar ist und die Rlckzahlung bei der Kindi-
gung nicht zum Nennwert zuztglich Zinsen erfolgt.

Anteile an Investmentvermdégen werden grundsatzlich mit
ihrem letzten festgestellten Rlicknahmepreis angesetzt oder
zum letzten verfligbaren handelbaren Kurs, der eine verlassliche
Bewertung gewahrleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfi-
gung, werden Anteile an Investmentvermdgen zu dem aktuellen
Verkehrswert bewertet, der bei sorgfaltiger Einschatzung nach
geeigneten Bewertungsmodellen unter Berlcksichtigung der
aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Far Ruckerstattungsanspriche aus Darlehensgeschaften ist der
jeweilige Kurswert der als Darlehen Ubertragenen Vermdgens-
gegenstande maBRgebend.

Auf auslandische Wahrung lautende Vermdgensgegenstdande
Auf auslandische Wahrung lautende Vermdgensgegenstande
werden unter Zugrundelegung des Morning-Fixings von Thomson
Reuters (Markets) Deutschland GmbH um 10.00 Uhr der Wah-
rung in Euro taggleich umgerechnet.

Teilinvestmentvermoégen
Der Fonds ist nicht Teilinvestmentvermdgen einer Umbrella-
Konstruktion.
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Anteile

Die Rechte der Anleger werden ausschlieBlich in Globalurkun-
den verbrieft. Diese Globalurkunden werden in Anteilscheinen
verbrieft oder als elektronische Anteilscheine begeben. Ver-
briefte Anteilscheine werden ausschlieBlich bei einer Wert-
papier-Sammelbank verwahrt. Ein Anspruch des Anlegers auf
Auslieferung einzelner Anteilscheine besteht nicht. Der Erwerb
von Anteilen ist nur bei Depotverwahrung moglich. Die Anteile
lauten auf den Inhaber und sind Uber einen Anteil oder eine
Mehrzahl von Anteilen ausgestellt.

Ausgabe und Riicknahme von Anteilen

Ausgabe von Anteilen

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsatzlich nicht
beschrankt. Die Anteile kénnen bei den Geschaftsstellen der
UniCredit-Gruppe sowie durch Vermittlung anderer Kredit-
institute oder Finanzdienstleistungsgesellschaften (siehe Ab-
schnitt ,Verwaltung und Vertrieb“) erworben werden. Sie wer-
den von der Verwahrstelle zum Ausgabepreis ausgegeben, der
dem Nettoinventarwert pro Anteil (,Anteilwert®) zuzlglich
eines Ausgabeaufschlages entspricht. Die Berechnung des
Nettoinventarwertes wird im Abschnitt ,,Anteile”, Unterabschnitt
JAusgabe-/Ricknahmepreis“ erldutert. Daneben ist der Erwerb
Uber die Vermittlung Dritter méglich, hierbei kdnnen zusatzliche
Kosten entstehen. Die Gesellschaft behalt sich vor, die Ausgabe
von Anteilen voribergehend oder vollstandig einzustellen.

Eine gegebenenfalls vorgesehene Mindestanlagesumme ent-
nehmen Sie bitte dem Abschnitt ,,Fondsdaten”.

Riicknahme von Anteilen

Die Anleger k&nnen, unabhangig von einer gegebenenfalls vor-
gesehenen Mindestanlagesumme, bewertungstaglich die Riick-
nahme von Anteilen verlangen, sofern die Gesellschaft die
Anteilricknahme nicht vorlbergehend ausgesetzt hat (siehe
Abschnitt ,Aussetzung der Rucknahme®). Rlicknahmeorders
sind bei der Verwahrstelle, der Gesellschaft selbst oder gegen-
Uber einem vermittelnden Dritten (z.B. depotflihrende Stelle) zu
stellen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zu dem am
Abrechnungsstichtag geltenden Ricknahmepreis zurlickzuneh-
men, der dem an diesem Tag ermittelten Anteilwert - gegebe-
nenfalls abzuglich eines Ricknahmeabschlages - entspricht. Die
Ricknahme kann auch durch die Vermittlung Dritter (z.B.
die depotflhrende Stelle) erfolgen, hierbei kdnnen zusatzliche
Kosten entstehen.

Abrechnung bei Anteilausgabe und -riicknahme

Die Gesellschaft tragt dem Grundsatz der Anlegergleichbe-
handlung Rechnung, indem sie sicherstellt, dass sich kein
Anleger durch den Kauf oder Verkauf von Anteilen zu bereits
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bekannten Anteilwerten Vorteile verschaffen kann. Sie setzt
deshalb einen taglichen Orderannahmeschluss fest. Die Abrech-
nung von Ausgabe- und RUcknahmeorders, die bis zum
Orderannahmeschluss bei der Verwahrstelle oder der Gesell-
schaft eingehen, erfolgt an dem auf den Eingang der Order fol-
genden Wertermittlungstag (= Abrechnungstag) zu dem dann
ermittelten Anteilwert. Orders, die nach dem Annahmeschluss
bei der Verwahrstelle oder bei der Gesellschaft eingehen, wer-
den erst am Ubernachsten Wertermittlungstag (= Abrechnungs-
tag) zu dem dann ermittelten Anteilwert abgerechnet. Dies gilt
nicht, wenn sich aus den Regelungen zum ,,Ausgabe- und RUck-
nahmepreis“ in den ,Besonderen Anlagebedingungen” etwas
anderes ergibt. Den Orderannahmeschluss flr diesen Fonds fin-
den Sie im Abschnitt ,Fondsdaten“ sowie auf der Homepage
www.amundi.de. Er kann von der Gesellschaft jederzeit gean-
dert werden.

DarUber hinaus kénnen Dritte die Anteilausgabe bzw. -riick-
nahme vermitteln, z.B. die depotflihrende Stelle des Anlegers.
Dabei kann es zu langeren Abrechnungszeiten kommen. Auf die
unterschiedlichen Abrechnungsmodalitdten der depotfihren-
den Stellen hat die Gesellschaft keinen Einfluss.

Aussetzung der Anteilriicknahme

Die Gesellschaft kann die Riicknahme der Anteile zeitweilig aus-
setzen, sofern auBergewodhnliche Umstdnde vorliegen, die eine
Aussetzung unter Berlicksichtigung der Interessen der Anleger
erforderlich erscheinen lassen. Solche auBergewdhnlichen Um-
stande liegen etwa vor, wenn eine Borse, an der ein wesentlicher
Teil der Wertpapiere des Fonds gehandelt wird, auBerplanmafig
geschlossen ist, oder wenn die Vermdgensgegenstdnde des
Fonds nicht bewertet werden kdnnen. Daneben kann die BaFin
anordnen, dass die Gesellschaft die Ricknahme der Anteile aus-
zusetzen hat, wenn dies im Interesse der Anleger oder der
Offentlichkeit erforderlich ist.

Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile erst dann zu
dem dann glltigen Ricknahmepreis zurlickzunehmen oder
umzutauschen, wenn sie unverziglich, jedoch unter Wahrung
der Interessen aller Anleger, Vermdgensgegenstande des Fonds
verduBert hat. Einer voribergehenden Aussetzung kann ohne
erneute Wiederaufnahme der Ricknahme der Anteile direkt
eine Auflésung des Sondervermédgens folgen (siehe hierzu den
Abschnitt , Auflésung und Verschmelzung des Fonds®).

Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Bekanntmachung
im Bundesanzeiger und dartber hinaus in hinreichend verbreite-
ten Wirtschafts- und Tageszeitungen oder auf ihrer Homepage
www.amundi.de Uber die Aussetzung und die Wiederaufnahme
der Ricknahme der Anteile. AuBerdem werden die Anleger
Uber ihre depotfiihrenden Stellen per dauerhaftem Datentrager,
etwa in Papierform oder elektronischer Form informiert.

Liquiditdtsmanagement

Die Gesellschaft hat flir den Fonds schriftliche Grundsatze und
Verfahren festgelegt, die es ihr ermdglichen, die Liquiditatsrisi-
ken des Fonds zu Gberwachen und zu gewahrleisten, dass sich
das Liquiditatsprofil der Anlagen des Fonds mit den zugrunde
liegenden Verbindlichkeiten des Fonds deckt. Die Grundsatze
und Verfahren umfassen:

B Die Gesellschaft Gberwacht die Liquiditatsrisiken, die sich
auf Ebene des Fonds oder der Vermdgensgegenstande
ergeben koénnen. Sie nimmt dabei eine Einschatzung der
Liquiditat der im Fonds gehaltenen Verm&gensgegenstande
in Relation zum Fondsvermdgen vor und legt hierflr eine
Liguiditatsquote fest. Die Beurteilung der Liquiditat beinhal-
tet beispielsweise eine Analyse des Handelsvolumens, der
Komplexitat des Vermdgensgegenstands, die Anzahl der
Handelstage, die zur VerduBerung des jeweiligen Ver-
mogensgegenstands bendtigt werden, ohne Einfluss auf
den Marktpreis zu nehmen. Die Gesellschaft Uberwacht
hierbei auch die Anlagen in Zielfonds und deren Rick-
nahmegrundsatze und daraus resultierende etwaige Auswir-
kungen auf die Liquiditat des Fonds.

B Die Gesellschaft Gberwacht die Liquiditatsrisiken, die sich
durch erhdhtes Verlangen der Anleger auf Anteilricknahme
ergeben kénnen. Hierbei bildet sie sich Erwartungen Uber
Nettomittelveranderungen unter Berlicksichtigung von ver-
fgbaren Informationen Uber die Anlegerstruktur und Erfah-
rungswerten aus historischen Nettomittelveranderungen.
Sie berlcksichtigt die Auswirkungen von GroBabrufrisiken
und anderen Risiken (z.B. Reputationsrisiken).

B Die Gesellschaft hat fiir den Fonds adaquate Limits flr die
Liguiditatsrisiken festgelegt. Sie Uberwacht die Einhaltung
dieser Limits und hat Verfahren bei einer Uberschreitung
oder méglichen Uberschreitung der Limits festgelegt.

B Die von der Gesellschaft eingerichteten Verfahren gewahr-
leisten eine Konsistenz zwischen Liquiditatsquote, den
Liquiditatsrisikolimits und den zu erwarteten Nettomittelver-
anderungen.

Die Gesellschaft Uberprift diese Grundsatze regelmaBig und
aktualisiert sie entsprechend.

Die Gesellschaft fuhrt regelmaBig, mindestens vierteljahrlich
Stresstests durch, mit denen sie die Liquiditatsrisiken des Fonds,
sowohl im Hinblick auf die Vermdgensseite, als auch auf die
Refinanzierungsseite, bewerten kann. Die Gesellschaft fihrt die
Stresstests auf der Grundlage zuverlassiger und aktueller quan-
titativer oder, falls dies nicht angemessen ist, qualitativer Infor-
mationen durch. Hierbei werden Anlagepolitik, Ricknahmefris-
ten, Zahlungsverpflichtungen und Fristen, innerhalb derer die
Vermogensgegenstande verduBert werden kénnen, sowie Infor-
mationen in Bezug auf allgemeines Anlegerverhalten und



Marktentwicklungen einbezogen. Die Stresstests simulieren
gegebenenfalls mangelnde Liquiditat der Vermdgenswerte im
Fonds sowie in Anzahl und Umfang atypische Verlangen auf
Anteilricknahmen. Sie decken Marktrisiken und deren Auswir-
kungen ab, einschlieBlich Nachschussforderungen, Anforderun-
gen der Besicherung oder Kreditlinien. Sie tragen Bewertungs-
sensitivitaten unter Stressbedingungen Rechnung. Sie werden
unter Berlcksichtigung der Anlagepolitik, des Liquiditatsprofils,
der Anlegerart und der Rlicknahmegrundsatze des Fonds in
einer der Art des Fonds angemessenen Haufigkeit durchgefthrt.
Die Rlckgaberechte unter normalen und auBergewdhnlichen
Umstanden sowie die Aussetzung der Ricknahme sind im
Abschnitt ,, Anteile - Ausgabe und Ricknahme von Anteilen -
Aussetzung der Anteilricknahme” dargestellt. Die hiermit ver-
bundenen Risiken sind unter ,,Risikohinweise - Risiko der Fonds-
anlage - Aussetzung der Anteilricknahme sowie - Risiko der
eingeschrankten Liquiditdt des Fonds (Liquiditatsrisiko)”“ er-
ldutert.

Borsen und Méarkte

Die Notierung der Anteile des Fonds oder der Handel mit diesen
an Borsen oder sonstigen Markten ist von der Gesellschaft nicht
vorgesehen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Anteile ohne
Zustimmung der Gesellschaft auch an anderen Markten gehan-
delt werden. Ein Dritter kann ohne Zustimmung der Gesellschaft
veranlassen, dass die Anteile in den Freiverkehr oder einen
anderen auBerbdrslichen Handel einbezogen werden.

Der dem Boérsenhandel oder Handel an sonstigen Markten
zugrunde liegende Marktpreis wird nicht ausschlieBlich durch
den Wert der im Fonds gehaltenen Vermdgensgegenstande,
sondern auch durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher
kann dieser Marktpreis von dem von der Gesellschaft bzw. der
Verwahrstelle ermittelten Anteilwert abweichen.

Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen

Die derzeit gebildeten Anteilklassen kénnen mit ihren Ausge-
staltungsmerkmalen dem Abschnitt ,Fondsdaten” entnommen
werden. Alle Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen
haben gleiche Rechte. Es liegt im Ermessen der Gesellschaft
zukUnftig neue Anteilklassen mit anderen Ausgestaltungsmerk-
malen zu eréffnen.

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds fair zu behandeln.
Sie darf im Rahmen der Steuerung des Liquiditatsrisikos und
der Ricknahme von Anteilen die Interessen eines Anlegers oder
einer Gruppe von Anlegern nicht Gber die Interessen eines
anderen Anlegers oder einer anderen Anlegergruppe stellen.
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Zu den Verfahren, mit denen die Gesellschaft die faire Behand-
lung der Anleger sicherstellt, siehe Abschnitt ,Abrechnung bei
Anteilausgabe und -rlicknahme sowie - Liquiditatsmanagement”.

Anteilklassen
Der Fonds besteht aus verschiedenen Anteilklassen, d.h. die
ausgegebenen Anteile verbriefen unterschiedliche Rechte, je
nachdem, zu welcher Klasse sie gehdren. Es existieren derzeit
verschiedene Anteilklassen, die im Abschnitt ,,Fondsdaten” auf-
gefuhrt sind.

Die Anteilklassen kénnen sich hinsichtlich der Ertragsver-
wendung, des Ausgabeaufschlages, der Wahrung des Anteil-
wertes einschlieBlich des Einsatzes von Wahrungssicherungsge-
schaften, der Verwaltungsvergltung, der Mindestanlagesumme
bzw. einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden.

Eine Beschreibung der unterschiedlichen Ausgestaltungen ist in
diesem Prospekt in dem Abschnitt ,Fondsdaten” enthalten.

Aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung kann das wirt-
schaftliche Ergebnis, das der Anleger mit seinem Investment in
den Fonds erzielt, variieren, je nachdem, zu welcher Anteilklasse
die von ihm erworbenen Anteile gehoren. Das gilt sowohl flir die
Rendite, die der Anleger vor Steuern erzielt, als auch fur die
Rendite nach Steuern.

Der Erwerb von Vermdgensgegenstanden ist nur einheitlich far
den ganzen Fonds zuldssig, er kann nicht fir einzelne Anteil-
klassen oder Gruppen von Anteilklassen erfolgen.

Eine Ausnahme bilden Wahrungskurssicherungsgeschafte, deren
Ergebnis bestimmten Anteilklassen zugeordnet wird und die fir
die anderen Anteilklassen keine Auswirkungen auf die Anteil-
wertentwicklung haben. Nahere Erlduterungen hierzu finden Sie
im Abschnitt ,Wahrungsgesicherte Anteilklassen®.

GemaRB §16 Absatz 2 der ,Allgemeinen Anlagebedingungen®
des Fonds kdnnen kinftig jederzeit weitere Anteilklassen gebil-
det werden, die sich hinsichtlich der oben genannten Kriterien
unterscheiden.

Die Rechte der Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteilklas-
sen erworben haben, bleiben davon jedoch unberihrt. Mit den
Kosten, die anlasslich der Einfihrung einer neuen Anteilklasse
anfallen, durfen ausschlieBlich die Anleger dieser neuen Anteil-
klasse belastet werden.
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Ausgabe-/Riicknahmepreis

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Riicknahmepreises
fUr die Anteile ermittelt die Verwahrstelle unter Mitwirkung der
Gesellschaft bewertungstdglich den Wert der zum Fonds gehd-
renden Vermodgensgegenstande abziglich der Verbindlichkeiten
(Nettoinventarwert).

Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwertes durch die
Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert.

Der Wert fur die Anteile des Fonds wird an allen Bbrsentagen
ermittelt. An gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereich des
KAGB, die Boérsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember
jeden Jahres kdnnen die Gesellschaft und die Verwahrstelle von
einer Ermittlung des Wertes absehen. Von einer Ermittlung des
Anteilwertes wird derzeit an Neujahr, Heilige Drei Kénige, Kar-
freitag, Ostern, Ostermontag, Maifeiertag, Christi Himmelfahrt,
Pfingsten, Pfingstmontag, Fronleichnam, Maria Himmelfahrt,
Tag der Deutschen Einheit, Allerheiligen, Heiligabend, 1. und
2. Weihnachtsfeiertag sowie Silvester abgesehen.

Aussetzung der Errechnung des Ausgabe-/Riicknahmepreises
Die Gesellschaft kann die Errechnung des Ausgabe- und RUck-
nahmepreises zeitweilig unter denselben Voraussetzungen wie
die Anteilricknahme aussetzen. Diese sind im Abschnitt
LAnteile - Aussetzung der Anteilricknahme” naher erldutert.

Ausgabeaufschlag

Bei Festsetzung des Ausgabepreises wird dem Anteilwert
ein Ausgabeaufschlag hinzugerechnet. Der Ausgabeaufschlag
betragt bis zu 3,50% des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft
frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen. Die
aktuell glltige tatsachliche Héhe des Ausgabeaufschlages kann
der Ubersicht im Abschnitt ,Fondsdaten entnommen werden.
Der Ausgabeaufschlag kann insbesondere bei kurzer Anlage-
dauer die Wertentwicklung des Fonds reduzieren oder sogar
ganz aufzehren. Der Ausgabeaufschlag stellt im Wesentlichen
eine Vergltung fir den Vertrieb der Anteile des Fonds dar. Die
Gesellschaft kann den Ausgabeaufschlag zur Abgeltung von
Vertriebsleistungen an etwaige vermittelnde Stellen weiter-
geben.

Riicknahmeabschlag
Ein Ricknahmeabschlag wird nicht erhoben.

Verdffentlichung der Ausgabe-/Riicknahmepreise

Die Ausgabe- und Ricknahmepreise werden bei jeder Aus-
gabe und Ricknahme auf der Homepage der Gesellschaft unter
www.amundi.de verdffentlicht.

Kosten

Kosten bei Ausgabe und Riicknahme der Anteile

Die Ausgabe und Ricknahme der Anteile durch die Gesellschaft
bzw. durch die Verwahrstelle erfolgt zum Ausgabepreis (Anteil-
wert/Anteilwert zuzuglich Ausgabeaufschlag) bzw. Rlicknahme-
preis (Anteilwert/Anteilwert abzlglich Ricknahmeabschlag)
ohne Berechnung zusatzlicher Kosten.

Erwirbt der Anleger Anteile durch Vermittlung Dritter, kdnnen
diese hohere Kosten als den Ausgabeaufschlag berechnen.
Gibt der Anleger Anteile Uber Dritte zurlick, so kdnnen diese bei
der Ricknahme der Anteile eigene Kosten berechnen.

Verwaltungs- und sonstige Kosten

Die Gesellschaft erhalt fir die Verwaltung des Fonds aus dem
Fonds eine tagliche Vergltung in Hohe von 1/365 (in Schaltjah-
ren: 1/366) von bis zu 2,00% des anteiligen Wertes des Fonds,
errechnet auf Basis des bewertungstaglich ermittelten Inventar-
wertes. Die Verwaltungsvergitung kann dem Fonds jederzeit
entnommen werden. Die Gesellschaft ist berechtigt, in einzelnen
oder mehreren Anteilklassen eine niedrigere Vergltung zu
berechnen.

Die aktuell giiltige tatsachliche Hdéhe der Verwaltungsvergltung
kann der Ubersicht im Abschnitt ,Fondsdaten® entnommen
werden.

Ferner erhalt die Gesellschaft fir die Anbahnung, Vorbereitung
und Durchftihrung von Wertpapier-Darlehensgeschaften und
Wertpapier-Pensionsgeschaften fiir Rechnung des Fonds eine
marktibliche VergUtung in H6he von maximal einem Drittel
der Bruttoertrage aus diesen Geschaften. Die im Zusammen-
hang mit der Vorbereitung und Durchfihrung von solchen
Geschaften entstandenen Kosten einschlieBlich der an Dritte zu
zahlenden Vergltungen tragt die Gesellschaft.

Die Verwahrstelle erhalt fur ihre Tatigkeit aus dem Fonds eine
tégliche Verglitung in Hohe von 1/365 (in Schaltjahren: 1/366)
von bis zu 0,20% des anteiligen Wertes des Fonds, errechnet
auf Basis des bewertungstaglich ermittelten Inventarwertes. Die
Verwahrstellenvergiitung kann dem Fonds jederzeit entnom-
men werden.

Die aktuell gultige tatsachliche Hbhe der Verwahrstellen-
verglitung kann der Ubersicht im Abschnitt ,Fondsdaten® ent-
nommen werden.



Der Betrag, der jahrlich aus dem Fonds nach den vorstehenden
Absatzen als Verwaltungs- und Verwahrstellenvergltung ent-
nommen wird, kann insgesamt bis zu 2,20% des durchschnitt-
lichen Nettoinventarwertes des Fonds in der Abrechnungs-
periode, der auf Basis des bewertungstaglich ermittelten
Inventarwertes (vgl. §18 der AABen) errechnet wird, betragen.

Neben den vorgenannten Vergltungen gehen die folgenden
Aufwendungen zulasten des Fonds:

B bankilbliche Depot- und Kontogeblhren, gegebenenfalls
einschlieBlich der bankiblichen Kosten flr die Verwahrung
auslandischer Wertpapiere im Ausland;

m  Kosten fur den Druck und Versand der fir die Anleger
bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen
(Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, wesent-
liche Anlegerinformationen);

m  Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahres-
berichte, der Ausgabe- und Ricknahmepreise und gegebe-
nenfalls der Ausschittungen oder Thesaurierungen und des
Aufldsungsberichts;

m  Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften
Datentragers, auBer im Falle der Informationen tber Fonds-
verschmelzungen und der Informationen Uber MaBnahmen
im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Be-
rechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;

m  Kosten fir die Prifung des Fonds durch den Abschlusspri-
fer des Fonds;

®m  Kosten flr die Bekanntmachung der Besteuerungsgrund-
lagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Anga-
ben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt
wurden;

m  Kosten fir die Geltendmachung und Durchsetzung von
Rechtsanspriichen durch die Gesellschaft fir Rechnung des
Fonds sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zulas-
ten des Fonds erhobenen Anspriichen;

B GebUhren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug
auf den Fonds erhoben werden;

m  Kosten flr Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf den
Fonds;

= Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/
oder der Verwendung bzw. Nennung eines Vergleichsmaf3-
stabes oder Finanzindizes anfallen kénnen;

m  Kosten flr die Beauftragung von Stimmrechtsbevollméach-
tigten;

m  Kosten flr die Analyse des Anlageerfolges des Fonds durch
Dritte;

B im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft und die Ver-
wahrstelle zu zahlenden Vergitungen sowie den vorstehend
genannten Aufwendungen anfallende Steuern einschlieBlich
der im Zusammenhang mit der Verwaltung und der Verwah-
rung entstehenden Steuern.
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Neben den vorgenannten Vergltungen und Aufwendungen
werden dem Fonds die in Zusammenhang mit dem Erwerb und
der VerauBerung von Vermodgensgegenstanden entstehenden
Kosten belastet.

Besonderheiten beim Erwerb von Investmentanteilen

Neben den Kosten zur Verwaltung des Fonds fallen Kosten fiir
die im Fonds gehaltenen Investmentanteile (Zielfonds) an.
Dadurch wird der Fonds mittelbar mit den Kosten des Zielfonds,
insbesondere mit der Verwaltungsvergitung/Kostenpauschale,
erfolgsbezogenen Vergiltungen, Ausgabeaufschldagen und Rick-
nahmeabschlagen, Aufwendungserstattungen oder sonstigen
Kosten belastet. Insgesamt kann dadurch fir den Anleger eine
hohe Belastung mit Kosten entstehen. Die laufenden Kosten
far die im Fonds gehaltenen Zielfondsanteile werden bei der
Berechnung der Gesamtkostenquote (siehe Abschnitt ,Kosten -
Gesamtkostenquote®) beriicksichtigt.

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Ausgabeauf-
schldage und Ricknahmeabschlage offengelegt, die dem Fonds
im Berichtszeitraum fir den Erwerb und die Ricknahme von
Anteilen an Zielfonds berechnet worden sind. Ferner wird die
VergUtung offengelegt, die dem Fonds von einer in- oder aus-
landischen Gesellschaft oder einer Gesellschaft, mit der die
Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittel-
bare Beteiligung verbunden ist, als Verwaltungsvergltung flr
die im Fonds gehaltenen Zielfondsanteile berechnet wurde.

Angabe einer Gesamtkostenquote

Im Jahresbericht werden die im Geschaftsjahr zulasten des Fonds
angefallenen Verwaltungskosten offengelegt und als Quote des
durchschnittlichen Fondsvolumens ausgewiesen (Gesamtkosten-
quote). Die Verwaltungskosten setzen sich zusammen aus der
VergUtung flr die Verwaltung des Fonds, der Vergltung der
Verwahrstelle sowie den Aufwendungen, die dem Fonds zusatz-
lich belastet werden kdnnen (siehe Abschnitt ,,Kosten - Verwal-
tungs- und sonstige Kosten sowie - Besonderheiten beim Erwerb
von Investmentanteilen”). Sofern der Fonds einen erheblichen
Anteil seines Vermodgens in andere offene Investmentvermégen
anlegt, wird dariber hinaus die Gesamtkostenquote dieser Ziel-
fonds berlcksichtigt. Die Gesamtkostenquote beinhaltet keine
Nebenkosten und Kosten, die beim Erwerb und der VerauBe-
rung von Vermdgensgegenstanden entstehen (Transaktions-
kosten). Die Gesamtkostenquote wird in den wesentlichen
Anlegerinformationen als sogenannte , Laufende Kosten® verof-
fentlicht.
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VergUtungspolitik

Die Gesellschaft unterliegt den fir Kapitalverwaltungsgesell-
schaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick
auf die Gestaltung ihres Vergiitungssystems. Die Gesellschaft
hat deshalb eine Vergltungspolitik eingefiihrt, welche die
Grundsatze des Vergltungssystems definiert. Dies ist Ausdruck
des hohen Wertes, den die Gesellschaft einer nachhaltigen
Ausgestaltung ihres Vergltungssystems, unter Vermeidung
von Fehlanreizen zur Eingehung UbermaBiger Risiken, bei-
misst. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft Gberprift regelmaBig,
generell mindestens einmal jahrlich, die Umsetzung der Ver-
gutungspolitik. Dartber hinaus werden die vergitungspoliti-
schen Interessen der Gesellschaft im Remuneration- und Risk-
Remuneration-Committee der Amundi Gruppe vertreten. Das
Vergutungssystem der Gesellschaft umfasst fixe und variable
Vergutungselemente. Die fixen und variablen Bestandteile der
Gesamtvergltung stehen bei der Gesellschaft in einem ange-
messenen Verhaltnis und der Anteil der fixen Komponente an
der Gesamtvergltung weist eine hinreichende Héhe auf. Dies
|asst eine flexible Ausgestaltung der variablen Vergttung zu; bei
Eintritt von bestimmten risikorelevanten Voraussetzungen kann
auch vollstandig auf die Zahlung einer variablen Komponente
verzichtet werden.

Flr die Geschaftsleitung der Gesellschaft, Mitarbeiter, deren
Tatigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisiko-
profil der Verwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten
Sondervermdgen haben, sowie bestimmte weitere Mitarbeiter
(,risikorelevante Mitarbeiter” oder ,Risktaker”) gelten beson-
dere Regelungen. So kommt flr risikorelevante Mitarbeiter auf-
grund der regulatorischen Vorgaben ein Anteil von mindestens
50% der variablen Vergltung erst zeitverzégert zur Entstehung
und wird in ratierlichen Betragen Uber die Dauer von mindes-
tens drei Jahren unter Einbeziehung einer nachtraglichen Uber-
prifung gewahrt. Die Auszahlung der ratierlichen Betrage ist
neben der nachtraglichen Risikoadjustierung zudem von der
Performance eines reprdsentativen ,Basket of Funds“ abhan-
gig, welcher vom Risk-Remuneration-Committee der Amundi
Gruppe jahrlich validiert wird.

Weitere Einzelheiten zur aktuellen Vergltungspolitik der Gesell-
schaft sind im Internet unter www.amundi.de veroffentlicht.
Hierzu zahlen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden
fur Vergltungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeiter-
gruppen, sowie die Angabe der fir die Zuteilung zustdndigen
Personen. Auf Verlangen werden die Informationen von der
Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfligung gestellt.

Wertentwicklung, Ermittlung
und Verwendung der Ertrage,
Geschaftsjahr

Wertentwicklung

Aufgrund des Auflagedatums, 30. November 2021, kann derzeit
noch keine Wertentwicklung abgebildet werden. Kiinftig erfolgt
eine eigene Berechnung nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h.
ohne Berticksichtigung des Ausgabeaufschlages.

Die historische Wertentwicklung des Sondervermdégens ermég-
licht keine Prognose fiir die zukiinftige Wertentwicklung.

Ermittlung der Ertrdge, Ertragsausgleichsverfahren

Der Fonds erzielt Ertrdge in Form der wahrend des Geschafts-
jahres angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten
Zinsen, Dividenden und Ertragen aus Investmentanteilen. Hinzu
kommen Entgelte aus Darlehens- und Pensionsgeschaften. Wei-
tere Ertrage kdnnen aus der VerauBerung von flr Rechnung des
Fonds gehaltenen Vermdgensgegenstanden resultieren.

Die Gesellschaft wendet flr den Fonds ein sogenanntes Ertrags-
ausgleichsverfahren an. Das bedeutet, dass die wahrend des
Geschaftsjahres angefallenen anteiligen Ertrage, die der Anteil-
erwerber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und die der
Verkaufer von Anteilscheinen als Teil des Ricknahmepreises
vergltet erhdlt, fortlaufend verrechnet werden. Bei der Berech-
nung des Ertragsausgleichs werden die angefallenen Aufwen-
dungen bertcksichtigt.

Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, Schwankungen im
Verhaltnis zwischen Ertrdgen und sonstigen Vermdgensgegen-
standen auszugleichen, die durch Nettomittelzuflisse oder
Nettomittelabfllsse aufgrund von Anteilausgaben oder -riick-
gaben verursacht werden. Jeder Nettomittelzufluss liquider
Mittel wiirde andernfalls den Anteil der Ertrage am Nettoinven-
tarwert des Fonds verringern, jeder Abfluss ihn vermehren.

Ausschiittende Anteilklassen

Im Ergebnis fuhrt das Ertragsausgleichsverfahren dazu, dass
der Ausschlttungsbetrag je Anteil nicht durch die unvorher-
sehbare Entwicklung des Fonds bzw. des Anteilumlaufs beein-
flusst wird. Dabei wird in Kauf genommen, dass Anleger, die
beispielsweise kurz vor dem Ausschittungstermin Anteile erwer-
ben, den auf Ertrage entfallenden Teil des Ausgabepreises in
Form einer Ausschittung zurlickerhalten, obwohl ihr eingezahl-
tes Kapital an dem Entstehen der Ertrage nicht mitgewirkt hat.



Thesaurierende Anteilklassen

Im Ergebnis flhrt das Ertragsausgleichsverfahren dazu, dass der
im Jahresbericht ausgewiesene Ertrag je Anteil nicht durch die
Anzahl der umlaufenden Anteile beeinflusst wird.

Ertragsverwendung und Geschdftsjahr

Thesaurierende Anteilklassen

Die Gesellschaft legt fir die thesaurierenden Anteilklassen die
wahrend des Geschaftsjahres fir Rechnung des Fonds ange-
fallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen,
Dividenden und Ertrdge aus Investmentanteilen, realisierte
VerauBerungsgewinne, sonstige Ertrage sowie Entgelte aus
Darlehens- und Pensionsgeschaften - unter Berlcksichtigung
des zugehdrigen Ertragsausgleichs - im Fonds wieder an
(Thesaurierung).

Ausschiittende Anteilklassen

Die Gesellschaft schittet flr die ausschittenden Anteilklassen
grundsatzlich die wahrend des Geschaftsjahres fir Rechnung
des Fonds angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwen-
deten Zinsen, Dividenden und Ertrdge aus Investmentanteilen
sowie Entgelte aus Darlehens- und Pensionsgeschaften - unter
Berticksichtigung des zugehorigen Ertragsausgleichs - inner-
halb von vier Monaten nach Schluss des Geschaftsjahres an die
Anleger aus. Realisierte VerduBerungsgewinne und sonstige
Ertrage - unter Berlicksichtigung des zugehdrigen Ertragsaus-
gleichs - kénnen ebenfalls zur Ausschittung herangezogen
werden.

Da der Ausschittungsbetrag dem Fondsvermdgen entnommen
wird, vermindert sich am Tag der Ausschittung (ex-Tag) der
Anteilwert um den ausgeschitteten Betrag je Anteil.

Soweit die Anteile in einem Depot bei der Verwahrstelle ver-
wahrt werden, schreiben deren Geschaftsstellen Ausschittun-
gen kostenfrei gut. Soweit das Depot bei anderen Banken oder
Sparkassen geflhrt wird, kdnnen zusatzliche Kosten entstehen.

Geschaftsjahr
Das Geschaftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet
am 31. Dezember.
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Aufldsung, Ubertragung und
Verschmelzung des Fonds

Voraussetzungen fiir die Auflésung des Fonds

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflésung des Fonds zu
verlangen. Die Gesellschaft kann ihr Recht zur Verwaltung des
Fonds kindigen unter Einhaltung einer Kindigungsfrist von
mindestens sechs Monaten durch Bekanntgabe im Bundesan-
zeiger und dartber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbe-
richt. Uber die Kiindigung werden die Anleger auBerdem (ber
ihre depotflihrenden Stellen per dauerhaftem Datentrager, etwa
in Papierform oder elektronischer Form informiert. Mit dem
Wirksamwerden der Kindigung erlischt das Recht der Gesell-
schaft, den Fonds zu verwalten.

Des Weiteren endet das Verwaltungsrecht der Gesellschaft,
wenn das Insolvenzverfahren Gber ihr Vermdgen eréffnet wird
oder mit der Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses, durch den
der Antrag auf die Eréffnung des Insolvenzverfahrens mangels
Masse abgewiesen wird.

Mit Erldschen des Verwaltungsrechts der Gesellschaft geht das
Verfligungsrecht tber den Fonds auf die Verwahrstelle tber, die
den Fonds abwickelt und den Erlés an die Anleger verteilt, oder
mit Genehmigung der BaFin einer anderen Kapitalverwaltungs-
gesellschaft die Verwaltung Ubertragt.

Verfahren bei Auflosung des Fonds

Mit dem Ubergang des Verfiigungsrechts Uber den Fonds auf
die Verwahrstelle wird die Ausgabe und Ricknahme von Antei-
len eingestellt und der Fonds abgewickelt.

Der Erl6ds aus der VerduBerung der Vermogenswerte des Fonds
abziglich der noch durch den Fonds zu tragenden Kosten und
der durch die Auflésung verursachten Kosten werden an die
Anleger verteilt, wobei diese in Héhe ihrer jeweiligen Anteile
am Fonds Anspriiche auf Auszahlung des Liquidationserldses
haben.

Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an dem ihr Verwaltungs-
recht erlischt, einen Auflésungsbericht, der den Anforderungen
an einen Jahresbericht entspricht. Spatestens drei Monate nach
dem Stichtag der Auflésung des Fonds wird der Auflésungsbe-
richt im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Wahrend die Ver-
wahrstelle den Fonds abwickelt, erstellt sie jahrlich sowie auf
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den Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, einen Bericht, der
den Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht. Diese
Berichte sind ebenfalls spatestens drei Monate nach dem Stich-
tag im Bundesanzeiger bekannt zu machen.

Ubertragung des Fonds

Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und Verfligungsrecht
Uber den Fonds auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft
Ubertragen. Die Ubertragung bedarf der vorherigen Genehmi-
gung durch die BaFin. Die genehmigte Ubertragung wird im
Bundesanzeiger und darlber hinaus im Jahresbericht oder
Halbjahresbericht des Fonds sowie den in diesem Verkaufspros-
pekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt
gemacht. Uber die geplante Ubertragung werden die Anleger
auBerdem Uber ihre depotfihrenden Stellen per dauerhaften
Datentrager, etwa in Papierform oder elektronischer Form infor-
miert. Der Zeitpunkt, zu dem die Ubertragung wirksam wird,
bestimmt sich nach den vertraglichen Vereinbarungen zwischen
der Gesellschaft und der aufnehmenden Kapitalverwaltungsge-
sellschaft. Die Ubertragung darf jedoch friihestens drei Monate
nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger wirksam wer-
den. Samtliche Rechte und Pflichten der Gesellschaft in Bezug
auf den Fonds gehen dann auf die aufnehmende Kapitalver-
waltungsgesellschaft Uber.

Voraussetzungen fiir die Verschmelzung des Fonds

Alle Vermdgensgegenstande dieses Fonds dirfen mit Genehmi-
gung der BaFin auf ein anderes bestehendes oder durch die
Verschmelzung neu gegriindetes Investmentvermdgen Ubertra-
gen werden, welches die Anforderungen an einen OGAW erfll-
len muss, der in Deutschland oder in einem anderen EU- oder
EWR-Staat aufgelegt wurde.

Die Ubertragung wird zum Geschéftsjahresende des Ubertra-
genden Fonds (Ubertragungsstichtag) wirksam, sofern kein
anderer Ubertragungsstichtag bestimmt wird.

Rechte der Anleger bei der Verschmelzung des Fonds

Die Anleger haben bis finf Arbeitstage vor dem geplanten
Ubertragungsstichtag entweder die Mdéglichkeit, ihre Anteile
ohne weitere Kosten zurtickzugeben, mit Ausnahme der Kosten
zur Deckung der Aufldsung des Fonds, oder ihre Anteile gegen
Anteile eines anderen offenen Publikums-Investmentvermdgens
umzutauschen, das ebenfalls von der Gesellschaft oder einem
Unternehmen desselben Konzerns verwaltet wird und dessen
Anlagegrundsatze mit denen des Fonds vergleichbar sind.

Die Gesellschaft hat die Anleger des Fonds vor dem geplanten
Ubertragungsstichtag per dauerhaftem Datentréger, etwa in
Papierform oder elektronischer Form Uber die Grinde fir die
Verschmelzung, die potenziellen Auswirkungen fir die Anleger,
deren Rechte in Zusammenhang mit der Verschmelzung sowie
Uber maBgebliche Verfahrensaspekte zu informieren. Den Anle-
gern sind zudem die wesentlichen Anlegerinformationen fir das
Investmentvermdgen zu Ubermitteln, auf das die Vermdgensge-
genstande des Fonds Ubertragen werden. Der Anleger muss die
vorgenannten Informationen mindestens 30 Tage vor Ablauf der
Frist zur Rickgabe oder Umtausch seiner Anteile erhalten.

Am Ubertragungsstichtag werden die Nettoinventarwerte des
Fonds und des Gbernehmenden Investmentvermdgens berech-
net, das Umtauschverhaltnis wird festgelegt und der gesamte
Umtauschvorgang wird vom Abschlussprifer geprift. Das Um-
tauschverhaltnis ermittelt sich nach dem Verhaltnis der Netto-
inventarwerte je Anteil des Fonds und des Ubernehmenden
Investmentvermdgens zum Zeitpunkt der Ubernahme. Der Anle-
ger erhdlt die Anzahl von Anteilen an dem (bernehmenden
Investmentvermdgen, die dem Wert seiner Anteile an dem
Fonds entspricht.

Sofern die Anleger von ihrem Rlckgabe- oder Umtauschrecht
keinen Gebrauch machen, werden sie am Ubertragungsstichtag
Anleger des Gbernehmenden Investmentvermdgens. Die Gesell-
schaft kann gegebenenfalls auch mit der Verwaltungsgesell-
schaft des Ubernehmenden Investmentvermdgens festlegen,
dass den Anlegern des Fonds bis zu 10% des Wertes ihrer
Anteile in bar ausgezahlt werden. Mit der Ubertragung aller Ver-
mdgenswerte erlischt der Fonds. Findet die Ubertragung wéh-
rend des laufenden Geschaftsjahres des Fonds statt, muss die
Gesellschaft auf den Ubertragungsstichtag einen Bericht erstel-
len, der den Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht.

Die Gesellschaft macht im Bundesanzeiger und dartber hinaus
unter www.amundi.de oder in hinreichend verbreiteten Wirt-
schafts- und Tageszeitungen, bekannt, wenn der Fonds auf ein
anderes von der Gesellschaft verwaltetes Investmentvermégen
verschmolzen wurde und die Verschmelzung wirksam gewor-
den ist. Sollte der Fonds auf ein anderes Investmentvermdgen
verschmolzen werden, das nicht von der Gesellschaft verwaltet
wird, so Ubernimmt die Verwaltungsgesellschaft die Bekannt-
machung des Wirksamwerdens der Verschmelzung, die das
Ubernehmende oder neu gegrliindete Investmentvermdgen
verwaltet.



Auslagerung
Die Gesellschaft hat die folgenden Tatigkeiten ausgelagert:

B  Fondsbuchhaltung an die Société Générale Securities
Services GmbH (Aschheim, Deutschland); Subauslagerung
an die Société Générale Global Solution Centre Pvt. Ltd.
(Bangalore, Indien)

B Handelsaktivitaten sowie damit verbundene Trade Matching
& Settlement-Dienstleistungen an die Amundi Intermediation
S.A. (Paris, Frankreich) mit der Mdglichkeit der Subauslage-
rung auf eine der folgenden Gesellschaften: Amundi Asset
Management S.A.S. (Paris, Frankreich), Amundi (UK) Ltd.
(London, Vereinigtes Konigreich), Amundi Intermediation
Asia Pte. Ltd. (Singapur), Amundi Ireland Ltd. (Dublin, Irland)

®  Betrieb und Pflege der IT-(Netzwerk-)Infrastruktur; IT-Rechen-
zentrumsdienstleistungen an die Amundi IT Services (Paris,
Frankreich)

B Frontofficesystem fir Investmentmanager, inklusive Han-
dels-, Portfoliomanagement-, Anlagegrenzprifungs-, Risiko-
analyse- und -reporting-Funktion an die Amundi IT Services
(Paris, Frankreich)

®  EMIR-Reporting an die CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Branch, Luxemburg

Folgende Interessenkonflikte kdnnten sich aus der Auslagerung
ergeben:

Alle Unternehmen mit dem Namensbestandteil ,,Amundi“ oder
,CACEIS” sind mit der Gesellschaft verbundene Unternehmen
und gehoéren zur Cédit Agricole Gruppe.

Die Gesellschaft geht mit den Interessenkonflikten wie folgt um:

Die Gesellschaft ist sich bewusst, dass aufgrund der Funktionen,
die Cédit Agricole-Gruppenangehdrige im Zusammenhang mit
der Gesellschaft erflllen, Interessenkonflikte entstehen kénnen.
Far solche Falle hat sich jeder Cédit Agricole-Gruppenange-
horige verpflichtet, sich in angemessenem Rahmen um die
gerechte Ldésung derartiger Interessenkonflikte (im Hinblick auf
ihre jeweiligen Pflichten und Aufgaben) sowie darum zu bemdi-
hen, dass die Interessen der Gesellschaft und der Anleger nicht
beeintrachtigt werden. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass die
Cédit Agricole-Gruppenangehérigen Uber die nétige Eignung
und Kompetenz zur Erfillung dieser Aufgaben verfligen.
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Die Interessen der Gesellschaft und der oben genannten Stellen
(ausgenommen der Anleger) kénnen kollidieren. Bei Interessen-
konflikten wird die Gesellschaft sich darum bemihen, diese
zugunsten der Gesellschaft zu 16sen. Sofern darlber hinaus
auch Interessen der Anleger betroffen sind, wird sich die Gesell-
schaft darum bemdihen, Interessenkonflikte zu vermeiden und,
wenn diese sich nicht vermeiden lassen, daflr sorgen, dass
unvermeidbare Konflikte unter der gebotenen Wahrung der
Interessen der Anleger geldst werden.
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Interessenkonflikte

Bei der Gesellschaft kdnnen folgende Interessenkonflikte ent-
stehen:

Die Interessen des Anlegers kédnnen mit folgenden Interessen
kollidieren:

= |nteressen der Gesellschaft und der mit dieser verbundenen
Unternehmen,
Interessen der Mitarbeiter der Gesellschaft oder
Interessen anderer Anleger in diesem oder anderen Fonds.

Umstande oder Beziehungen, die Interessenkonflikte begriinden
kénnen, umfassen insbesondere:

Anreizsysteme flr Mitarbeiter der Gesellschaft,

Mitarbeitergeschafte,

Zuwendungen an Mitarbeiter der Gesellschaft,

Umschichtungen im Fonds,

Stichtagsbezogene Aufbesserung der Fondsperformance

(,,window dressing“),

B Geschafte zwischen der Gesellschaft und den von ihr verwal-
teten Investmentvermogen oder Individualportfolios bzw.

®  Geschafte zwischen von der Gesellschaft verwalteten Invest-

mentvermdgen und/oder Individualportfolios,

Zusammenfassung mehrerer Orders (,,block trades”),

Beauftragung von verbundenen Unternehmen und Personen,

Einzelanlagen von erheblichem Umfang,

wenn nach einer Uberzeichnung im Rahmen einer Aktien-

emission die Gesellschaft die Papiere flir mehrere Investment-

vermogen oder Individualportfolios gezeichnet hat (,IPO-

Zuteilungen®),

= Transaktionen nach Handelsschluss zum bereits bekannten

Schlusskurs des laufenden Tages, sogenanntes Late Trading.

Der Gesellschaft flieBen keine Rickvergitungen der aus dem
Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergltun-
gen und Aufwandserstattungen zu. Geldwerte Vorteile von Bro-
kern und Handlern (z.B. Research, Finanzanalysen, Markt- und
Kursinformationssysteme), die im Zusammenhang mit Geschaf-
ten fir Rechnung des Fonds entstehen kénnten, werden nicht
angenommen.

Die Gesellschaft gibt im Regelfall Teile ihrer Verwaltungsvergi-
tung an vermittelnde Stellen weiter. Dabei kann es sich auch um
wesentliche Teile handeln. Dies erfolgt zur Abgeltung von Ver-
triebsleistungen auf der Grundlage vermittelter Bestande.

Die Gesellschaft kann nach ihrem freien Ermessen mit einzelnen
Anlegern die teilweise Rickzahlung von vereinnahmter Verwal-
tungsvergitung vereinbaren. Dies kommt insbesondere dann in
Betracht, wenn institutionelle Anleger direkt GroBbetrage nach-
haltig investieren.

Ansprechpartner bei der Gesellschaft fir diese Fragen ist der
Bereich ,Institutional Sales”.

Die Gesellschaft wird Kauf- und Verkauforders flir Wertpapiere
und Finanzinstrumente fir Rechnung des Fonds direkt bei Bro-
kern und Handlern aufgeben. Sie schlieBt mit diesen Brokern
und Handlern Vereinbarungen zu marktlblichen Konditionen
ab, die im Einklang mit erstklassigen Ausfiihrungsstandards ste-
hen. Bei der Auswahl des Brokers oder Handlers bertcksichtigt
die Gesellschaft alle relevanten Faktoren, wie etwa die Bonitat
des Brokers oder Handlers und die Qualitat der zur Verfligung
gestellten Ausflihrungskapazitaten.

Zum Umgang mit Interessenkonflikten setzt die Gesellschaft fol-
gende organisatorische MaBnahmen ein, um Interessenkonflikte
zu ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, zu beobachten
und sie offenzulegen:

®  Bestehen einer Compliance-Abteilung, die die Einhaltung
von Gesetzen und Regeln Gberwacht und an die Interessen-
konflikte gemeldet werden mussen;

®  Pflichten zur Offenlegung;

Organisatorische MaBnahmen wie

B die Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen fir ein-
zelne Abteilungen, um dem Missbrauch von vertrauli-
chen Informationen vorzubeugen,

B Zuordnung von Zustandigkeiten, um unsachgemafe Ein-
flussnahme zu verhindern,

B die Trennung von Eigenhandel und Kundenhandel.

B Verhaltensregeln flr Mitarbeiter in Bezug auf Mitarbeiter-
geschafte, Verpflichtungen zur Einhaltung des Insiderrechts;
Einrichtung von geeigneten Vergitungssystemen;
Grundsatze zur Berlcksichtigung von Kundeninteressen und
zur anleger- und anlagegerechten Beratung bzw. Beachtung
der vereinbarten Anlagerichtlinien;

B Grundsatze zur bestmdglichen Ausfihrung beim Erwerb
bzw. VerduBerung von Finanzinstrumenten;

Grundsatze zur Aufteilung von Teilausfiihrungen;
Einrichten von Orderannahmezeiten (Cut-off-Zeiten).



Kurzangaben Uber steuerrechtliche
Vorschriften'

Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur fir
Anleger, die in Deutschland unbeschrankt steuerpflichtig sind.
Unbeschrankt steuerpflichtige Anleger werden nachfolgend
auch als Steuerinldnder bezeichnet. Dem auslandischen Anleger
empfehlen wir, sich vor Erwerb von Anteilen an dem in diesem
Verkaufsprospekt beschriebenen Fonds mit seinem Steuerbe-
rater in Verbindung zu setzen und mogliche steuerliche Kon-
sequenzen aus dem Anteilserwerb in seinem Heimatland indivi-
duell zu klaren. Auslandische Anleger sind Anleger, die nicht
unbeschrankt steuerpflichtig sind. Diese werden nachfolgend
auch als Steuerauslander bezeichnet.

Der Fonds ist als Zweckvermdgen grundsatzlich von der Kérper-
schaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell kdrper-
schaftsteuerpflichtig mit seinen inlandischen Beteiligungsein-
nahmen und sonstigen inlandischen Einklnften im Sinne der
beschrankten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewin-
nen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der
Steuersatz betragt 15%. Soweit die steuerpflichtigen Einklnfte
im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, um-
fasst der Steuersatz von 15% bereits den Solidaritatszuschlag.

Die Investmentertrdge werden jedoch beim Privatanleger als
EinkGnfte aus Kapitalvermégen der Einkommensteuer unter-
worfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalertragen
den Sparer-Pauschbetrag von jahrlich 801 EUR (fur Alleinste-
hende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602 EUR (flr
zusammen veranlagte Ehegatten) Ubersteigen.

EinklUnfte aus Kapitalvermdgen unterliegen grundsatzlich einem
Steuerabzug von 25% (zuzlglich Solidaritatszuschlag und
gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einklnften aus Kapital-
vermodgen gehdéren auch die Ertrage aus Investmentfonds
(Investmentertrage), d.h. die Ausschittungen des Fonds, die
Vorabpauschalen und die Gewinne aus der VerduBerung der
Anteile. Unter bestimmten Voraussetzungen kénnen die Anleger
einen pauschalen Teil dieser Investmentertrage steuerfrei erhal-
ten (sogenannte Teilfreistellung).

Der Steuerabzug hat fir den Privatanleger grundsatzlich Abgel-
tungswirkung (sogenannte Abgeltungsteuer), sodass die Ein-
kiinfte aus Kapitalvermodgen regelmaBig nicht in der Einkom-
mensteuererkldrung anzugeben sind. Bei der Vornahme des
Steuerabzugs werden durch die depotflihrende Stelle grund-
satzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus
der Direktanlage stammende ausldandische Quellensteuern ange-
rechnet.

1 §165 Abs. 2 Nr. 15 KAGB: Kurzangaben tber die fir die Anleger bedeutsamen Steuervorschriften einschlieB-
lich der Angabe, ob ausgeschiittete Ertrage des Investmentvermdgens einem Quellensteuerabzug
unterliegen.
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Der Steuerabzug hat unter anderem aber dann keine Abgel-
tungswirkung, wenn der persdnliche Steuersatz geringer ist als
der Abgeltungssatz von 25%. In diesem Fall kénnen die Ein-
kinfte aus Kapitalvermdgen in der Einkommensteuererklarung
angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren
personlichen Steuersatz an und rechnet auf die persdnliche
Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (soge-
nannte Gunstigerprafung).

Sofern Einklnfte aus Kapitalvermdgen keinem Steuerabzug
unterlegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der VerduBerung
von Fondsanteilen in einem auslandischen Depot erzielt wird),
sind diese in der Steuererklarung anzugeben. Im Rahmen der
Veranlagung unterliegen die Einklnfte aus Kapitalvermdgen
dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25% oder dem niedri-
geren personlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermédgen befinden, werden
die Ertrdge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.

Anteile im Privatvermdgen (Steuerinldnder)
Ausschiittungen
Ausschlttungen des Fonds sind grundsatzlich steuerpflichtig.

Erfullt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen fir einen
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30% der Aus-
schittungen steuerfrei. Aktienfonds sind Investmentfonds, die
gemal den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50% ihres
Wertes bzw. ihres Aktivvermdgens in Kapitalbeteiligungen an-
legen.

Erfullt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen fiir einen
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 15% der Ausschit-
tungen steuerfrei. Mischfonds sind Investmentfonds, die gemafi
den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25% ihres
Wertes bzw. ihres Aktivvermdgens in Kapitalbeteiligungen an-
legen.

Erfullt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen fir
einen Aktien- noch flr einen Mischfonds, ist auf die Ausschit-
tungen keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation fir Zwecke der Teilfreistellung des
oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen
Kurzangaben Uber die flr deutsche Anleger bedeutsamen
steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich fur die
Zukunft andern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als
verduBert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen
Klassifikation fur die Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft;
allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver VerauBerungsge-
winn erst zu bertcksichtigen, sobald die Anteile tatsachlich ver-
auBert werden.
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Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der
Anleger Steuerinlander ist und einen Freistellungsauftrag vor-
legt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801 EUR bei Einzel-
veranlagung bzw. 1.602 EUR bei Zusammenveranlagung von
Ehegatten nicht Gbersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung fir
Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veran-
lagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nach-
folgend ,,NV-Bescheinigung®).

Verwahrt der inlandische Anleger die Anteile in einem inlandi-
schen Depot, so nimmt die depotfihrende Stelle als Zahlstelle
vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten
Ausschittungstermin ein in ausreichender Hoéhe ausgestellter
Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-
Bescheinigung, die vom Finanzamt fir die Dauer von maximal
drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhalt der
Anleger die gesamte Ausschittung ungekiirzt gutgeschrieben.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschittungen
des Fonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag flr
dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch
Multiplikation des Ricknahmepreises des Anteils zu Beginn
eines Kalenderjahres mit 70% des Basiszinses, der aus der lang-
fristig erzielbaren Rendite 6ffentlicher Anleihen abgeleitet wird,
ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der
sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr
festgesetzten Rucknahmepreis zuzlglich der Ausschittungen
innerhalb des Kalenderjahres ergibt. Im Jahr des Erwerbs der
Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwolftel fur
jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die
Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalen-
derjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsatzlich steuerpflichtig.

Erfullt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen flr einen
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30% der Vorab-
pauschalen steuerfrei. Aktienfonds sind Investmentfonds, die
gemaR den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50% ihres
Wertes bzw. ihres Aktivvermdgens in Kapitalbeteiligungen an-
legen.

Erflllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen fir einen
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 15% der Vorab-
pauschalen steuerfrei. Mischfonds sind Investmentfonds, die
gemaR den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25%
ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermdgens in Kapitalbeteiligungen
anlegen.

Erflllt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen flr
einen Aktien- noch fir einen Mischfonds, ist auf die Vorab-
pauschale keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation fir Zwecke der Teilfreistellung des
oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen
Kurzangaben Uber die flr deutsche Anleger bedeutsamen
steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich fur die
Zukunft andern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als
verduBert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen
Klassifikation fr die Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft;
allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver VerduBerungsge-
winn erst zu bertcksichtigen, sobald die Anteile tatsachlich ver-
auBert werden.

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der
Anleger Steuerinlander ist und einen Freistellungsauftrag vor-
legt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801 EUR bei Einzel-
veranlagung bzw. 1.602 EUR bei Zusammenveranlagung von
Ehegatten nicht Gbersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung fir
Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer ver-
anlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung,
nachfolgend ,,NV-Bescheinigung®).

Verwahrt der inlandische Anleger die Anteile in einem inlandi-
schen Depot, so nimmt die depotfiihrende Stelle als Zahlstelle
vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt
ein in ausreichender Hohe ausgestellter Freistellungsauftrag
nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom
Finanzamt fur die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird,
vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeflhrt.
Andernfalls hat der Anleger der inlandischen depotflihrenden
Stelle den Betrag der abzufilhrenden Steuer zur Verfligung zu
stellen. Zu diesem Zweck darf die depotfiihrende Stelle den
Betrag der abzuflihrenden Steuer von einem bei ihr unterhalte-
nen und auf den Namen des Anlegers lautenden Kontos ohne
Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht
vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotfih-
rende Stelle auch insoweit den Betrag der abzuflihrenden
Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto
einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrent-
kredit far dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde.
Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzu-
fuhrenden Steuer der inlandischen depotflihrenden Stelle zur
Verfligung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotflihrende
Stelle dies dem fir sie zustandigen Finanzamt anzuzeigen. Der
Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in sei-
ner Einkommensteuererklarung angeben.



VerauBerungsgewinne auf Anlegerebene
Werden Anteile an dem Fonds verduBert, unterliegt der Verdu-
Berungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25%.

Erfullt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen flr einen
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30% der VerduBe-
rungsgewinne steuerfrei. Aktienfonds sind Investmentfonds, die
gemaf den Anlagebedingungen fortlaufend mehr als 50% ihres
Wertes bzw. Aktivvermdgens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Erfullt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen flr einen
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 15% der VerauBe-
rungsgewinne steuerfrei. Mischfonds sind Investmentfonds, die
gemal den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25%
ihres Wertes bzw. Aktivvermoégens in Kapitalbeteiligungen an-
legen.

Erfullt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen fir
einen Aktien- noch flr einen Mischfonds, ist auf die VerduBe-
rungsgewinne keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation flir Zwecke der Teilfreistellung des
oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen
Kurzangaben Uber die flr deutsche Anleger bedeutsamen
steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich fir die
Zukunft andern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als
verduBert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen
Klassifikation fir die Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft;
allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver VerauBerungsge-
winn erst zu berlcksichtigen, sobald die Anteile tatsachlich ver-
auBert werden.

Sofern die Anteile in einem inlandischen Depot verwahrt wer-
den, nimmt die depotfilhrende Stelle den Steuerabzug unter
Berlcksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerab-
zug von 25% (zuzlglich Solidaritatszuschlag und gegebenen-
falls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden
Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden
werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Ver-
lust verauBert, dann ist der Verlust - gegebenenfalls reduziert
aufgrund einer Teilfreistellung - mit anderen positiven Einkinf-
ten aus Kapitalvermdgen verrechenbar. Sofern die Anteile in
einem inldndischen Depot verwahrt werden und bei derselben
depotfihrenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einklinfte
aus Kapitalvermdgen erzielt wurden, nimmt die depotfihrende
Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei der Ermittlung des VerduBerungsgewinns ist der Gewinn um
die wahrend der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu
mindern.
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Anteile im Betriebsvermégen (Steuerinldnder)

Erstattung der Kérperschaftsteuer des Fonds

Die auf Fondsebene angefallene Kdrperschaftsteuer kann dem
Fonds zur Weiterleitung an einen Anleger erstattet werden,
soweit dieser Anleger eine inlandische Kdrperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermdgensmasse ist, die nach der Satzung,
dem Stiftungsgeschaft oder der sonstigen Verfassung und nach
der tatsachlichen Geschaftsfihrung ausschlieBlich und unmit-
telbar gemeinnltzigen, mildtatigen oder kirchlichen Zwecken
dient oder eine Stiftung des 6ffentlichen Rechts, die ausschlie3-
lich und unmittelbar gemeinnitzigen oder mildtatigen Zwecken
dient, oder eine juristische Person des offentlichen Rechts ist,
die ausschlieBlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient;
dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen
Geschaftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt fir vergleich-
bare auslandische Anleger mit Sitz und Geschaftsleitung in einem
Amts- und Beitreibungshilfe leistenden auslandischen Staat.

Voraussetzung hierfiir ist, dass ein solcher Anleger einen ent-
sprechenden Antrag stellt und die angefallene Koérperschaft-
steuer anteilig auf seine Besitzzeit entfallt. Zudem muss der
Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der kor-
perschaftsteuerpflichtigen Ertrdge des Fonds zivilrechtlicher
und wirtschaftlicher Eigenttimer der Anteile sein, ohne dass eine
Verpflichtung zur Ubertragung der Anteile auf eine andere Per-
son besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf
der Fondsebene angefallene Kdrperschaftsteuer auf deutsche
Dividenden und Ertrédge aus deutschen eigenkapitalahnlichen
Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien
und deutsche eigenkapitalahnliche Genussrechte vom Fonds als
wirtschaftlichem Eigentiimer ununterbrochen 45 Tage innerhalb
von 45 Tagen vor und nach dem Falligkeitszeitpunkt der Kapital-
ertrdge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbro-
chen Mindestwertanderungsrisiken in Héhe von 70% bestanden
(sogenannte 45-Tage-Regelung).

Dem Antrag sind Nachweise Uber die Steuerbefreiung und ein
von der depotflhrenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-
Bestandsnachweis beizufligen. Der Investmentanteil-Bestands-
nachweis ist eine nach amtlichen Muster erstellte Bescheinigung
Uber den Umfang der durchgehend wahrend des Kalenderjahres
vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und
Umfang des Erwerbs und der VerduBerung von Anteilen wah-
rend des Kalenderjahres.

Die auf Fondsebene angefallene Kdrperschaftsteuer kann dem
Fonds ebenfalls zur Weiterleitung an einen Anleger erstattet
werden, soweit die Anteile an dem Fonds im Rahmen von
Altersvorsorge- oder Basisrentenvertragen gehalten werden, die
nach dem Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetz zertifi-



Amundi Welt Ertrag Nachhaltig - Verkaufsprospekt und Anlagebedingungen zum Januar 2022 @

ziert wurden. Dies setzt voraus, dass der Anbieter eines Alters-
vorsorge- oder Basisrentenvertrags dem Fonds innerhalb eines
Monats nach dessen Geschaftsjahresende mitteilt, zu welchen
Zeitpunkten und in welchem Umfang Anteile erworben oder
verduBert wurden. Zudem ist die oben genannte 45-Tage-Rege-
lung zu bertcksichtigen.

Eine Verpflichtung des Fonds bzw. der Gesellschaft, sich die
entsprechende Koérperschaftsteuer zur Weiterleitung an den
Anleger erstatten zu lassen, besteht nicht.

Aufgrund der hohen Komplexitat der Regelung erscheint die
Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

Ausschiittungen
Ausschittungen des Fonds sind grundsatzlich einkommen- bzw.
koérperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig.

Erflllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen fir einen
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60% der Aus-
schittungen steuerfrei fir Zwecke der Einkommensteuer und
30% fur Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von
natlrlichen Personen im Betriebsvermdgen gehalten werden.
Far steuerpflichtige Kérperschaften sind generell 80% der Aus-
schittungen steuerfrei fir Zwecke der Korperschaftsteuer und
40% flr Zwecke der Gewerbesteuer. Fir Korperschaften, die
Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensions-
fonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzu-
rechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die
Anteile dem Handelsbestand im Sinne des §340e Abs. 3 HGB
zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsver-
mogen als Umlaufvermdgen auszuweisen sind, sind 30% der
Ausschittungen steuerfrei fir Zwecke der Korperschaftsteuer
und 15% fir Zwecke der Gewerbesteuer. Aktienfonds sind Invest-
mentfonds, die gemaB den Anlagebedingungen fortlaufend mehr
als 50% ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermdgens in Kapitalbetei-
ligungen anlegen.

Erfullt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen flr einen
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30% der Ausschit-
tungen steuerfrei fir Zwecke der Einkommensteuer und 15% fur
Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natlrlichen
Personen im Betriebsvermdgen gehalten werden. Fir steuer-
pflichtige Kdrperschaften sind generell 40% der Ausschattun-
gen steuerfrei fir Zwecke der Korperschaftsteuer und 20% far
Zwecke der Gewerbesteuer. Fir Korperschaften, die Lebens-
oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensionsfonds
sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen
sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem
Handelsbestand im Sinne des §340e Abs.3 HGB zuzuordnen

oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsvermdgen als
Umlaufvermdgen auszuweisen sind, sind 15% der Ausschittun-
gen steuerfrei flr Zwecke der Korperschaftsteuer und 7,5% fir
Zwecke der Gewerbesteuer. Mischfonds sind Investmentfonds,
die gemaB den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens
25% ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermoégens in Kapitalbeteili-
gungen anlegen.

Erfullt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen fir
einen Aktien- noch fir einen Mischfonds, ist auf die Ausschit-
tungen keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation fir Zwecke der Teilfreistellung des
oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen
Kurzangaben Uber die flr deutsche Anleger bedeutsamen
steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich fir die
Zukunft andern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als
verduBert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen
Klassifikation fir die Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft;
allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver VerduBerungsge-
winn erst zu bertcksichtigen, sobald die Anteile tatsachlich ver-
auBert werden.

Die Ausschittungen unterliegen in der Regel dem Steuerabzug
von 25% (zuziglich Solidaritatszuschlag).

Fir Zwecke des Steuerabzugs wird, sofern die steuerlichen Vor-
aussetzungen flr einen Aktien- oder Mischfonds erfllt werden,
einheitlich der flr Privatanleger geltende Teilfreistellungssatz
angewendet, d.h. im Falle eines Aktienfonds in Héhe von 30%,
im Falle eines Mischfonds in Hohe von 15%.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschittungen
des Fonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag flr
dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch
Multiplikation des Ricknahmepreises des Anteils zu Beginn
eines Kalenderjahres mit 70% des Basiszinses, der aus der lang-
fristig erzielbaren Rendite 6ffentlicher Anleihen abgeleitet wird,
ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der
sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr
festgesetzten RUcknahmepreis zuzlglich der Ausschittungen
innerhalb des Kalenderjahres ergibt. Im Jahr des Erwerbs der
Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwolftel fur
jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die
Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalen-
derjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsatzlich einkommen- bzw. kbrper-
schaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig.



Erfullt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen flr einen
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60% der Vorab-
pauschalen steuerfrei fir Zwecke der Einkommensteuer und
30% fur Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von
natlrlichen Personen im Betriebsvermdgen gehalten werden.
Fir steuerpflichtige Korperschaften sind generell 80% der Vorab-
pauschalen steuerfrei fir Zwecke der Korperschaftsteuer und
40% fur Zwecke der Gewerbesteuer. Fir Korperschaften, die
Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensions-
fonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzu-
rechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die
Anteile dem Handelsbestand im Sinne des §340e Abs.3 HGB
zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsver-
maogen als Umlaufvermdgen auszuweisen sind, sind 30% der
Vorabpauschalen steuerfrei flir Zwecke der Korperschaftsteuer
und 15% flar Zwecke der Gewerbesteuer. Aktienfonds sind Invest-
mentfonds, die gemaB den Anlagebedingungen fortlaufend mehr
als 50% ihres Wertes bzw. ihres Aktivvermdgens in Kapitalbetei-
ligungen anlegen.

Erfallt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen flr einen
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30% der Vorab-
pauschalen steuerfrei fir Zwecke der Einkommensteuer und
15% flr Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natr-
lichen Personen im Betriebsvermdgen gehalten werden. Flr
steuerpflichtige Koérperschaften sind generell 40% der Vorab-
pauschalen steuerfrei fir Zwecke der Kdrperschaftsteuer und
20% fir Zwecke der Gewerbesteuer. Fir Korperschaften, die
Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensions-
fonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzu-
rechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die
Anteile dem Handelsbestand im Sinne des §340e Abs.3 HGB
zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsver-
mogen als Umlaufvermdgen auszuweisen sind, sind 15% der
Vorabpauschalen steuerfrei flir Zwecke der Korperschaftsteuer
und 7,5% fur Zwecke der Gewerbesteuer. Mischfonds sind Invest-
mentfonds, die gemaB den Anlagebedingungen fortlaufend min-
destens 25% ihres Wertes bzw. Aktivvermodgens in Kapitalbetei-
ligungen anlegen.

Erfallt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen flr
einen Aktien- noch flr einen Mischfonds, ist auf die Vorabpau-
schale keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation flir Zwecke der Teilfreistellung des
oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen
Kurzangaben Uber die fir deutsche Anleger bedeutsamen steu-
erlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich fur die
Zukunft andern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als
verauBert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen
Klassifikation fir die Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft;
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allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver VerduBerungsge-
winn erst zu bertcksichtigen, sobald die Anteile tatsachlich ver-
auBert werden.

Die Vorabpauschalen unterliegen in der Regel dem Steuerabzug
von 25% (zuziglich Solidaritatszuschlag).

Fir Zwecke des Steuerabzugs wird, sofern die steuerlichen Vor-
aussetzungen flr einen Aktien- oder Mischfonds erflllt werden,
einheitlich der fur Privatanleger geltende Teilfreistellungssatz
angewendet, d.h. im Falle eines Aktienfonds in H6he von 30%,
im Falle eines Mischfonds in Hohe von 15%.

VerauBerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der VeraduBerung der Anteile unterliegen grund-
satzlich der Einkommen- bzw. Kérperschaftsteuer und der Gewer-
besteuer. Bei der Ermittlung des VerduBerungsgewinns ist der
Gewinn um die wahrend der Besitzzeit angesetzten Vorabpau-
schalen zu mindern.

Erfullt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen fir einen
Aktienfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 60% der VerduBe-
rungsgewinne steuerfrei fir Zwecke der Einkommensteuer und
30% fur Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natlr-
lichen Personen im Betriebsvermdgen gehalten werden. Flr
steuerpflichtige Koérperschaften sind generell 80% der VerduBe-
rungsgewinne steuerfrei fir Zwecke der Kérperschaftsteuer und
40% fur Zwecke der Gewerbesteuer. Flr Kdérperschaften, die
Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensions-
fonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzu-
rechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die
Anteile dem Handelsbestand im Sinne des §340e Abs. 3 HGB
zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebsver-
mogen als Umlaufvermdgen auszuweisen sind, sind 30% der
VerduBerungsgewinne steuerfrei flir Zwecke der Koérperschaft-
steuer und 15% flr Zwecke der Gewerbesteuer. Aktienfonds sind
Investmentfonds, die geméaB den Anlagebedingungen fortlau-
fend mehr als 50% ihres Wertes bzw. Aktivvermdgens in Kapi-
talbeteiligungen anlegen.

Erfullt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen flr einen
Mischfonds im Sinne der Teilfreistellung, sind 30% der VerauBe-
rungsgewinne steuerfrei fir Zwecke der Einkommensteuer und
15% flr Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natdr-
lichen Personen im Betriebsvermdgen gehalten werden. Fir
steuerpflichtige Koérperschaften sind generell 40% der VerduBe-
rungsgewinne steuerfrei flr Zwecke der Kérperschaftsteuer und
20% fur Zwecke der Gewerbesteuer. Flr Korperschaften, die
Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen bzw. Pensions-
fonds sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzu-
rechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die
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Anteile dem Handelsbestand im Sinne des §340e Abs.3 HGB
zuzuordnen oder zum Zeitpunkt des Zugangs zum Betriebs-
vermogen als Umlaufvermdgen auszuweisen sind, sind 15% der
VerduBerungsgewinne steuerfrei fir Zwecke der Kdrperschaft-
steuer und 7,5% fir Zwecke der Gewerbesteuer. Mischfonds sind
Investmentfonds, die gemaB den Anlagebedingungen fortlau-
fend mindestens 25% ihres Wertes bzw. Aktivvermdgens in
Kapitalbeteiligungen anlegen.

Im Falle eines VerduBerungsverlustes ist der Verlust in Hoéhe der
jeweils anzuwendenden Teilfreistellung auf Anlegerebene nicht
abzugsfahig.

Erfullt der Fonds weder die steuerlichen Voraussetzungen filr
einen Aktien- noch flr einen Mischfonds, ist auf den VerauBe-
rungsgewinn keine Teilfreistellung anzuwenden.

Eine steuerliche Klassifikation flir Zwecke der Teilfreistellung des
oder der Fonds bzw. Teilfonds ist dem Anhang zu diesen
Kurzangaben (ber die fir deutsche Anleger bedeutsamen
steuerlichen Vorschriften zu entnehmen. Sie kann sich fur die
Zukunft andern. In einem solchen Fall gilt der Fondsanteil als

verauBert und an dem Folgetag mit einer neuen steuerlichen
Klassifikation fir die Zwecke der Teilfreistellung als angeschafft;
allerdings ist ein daraus resultierender fiktiver VerauBerungsge-
winn erst zu bericksichtigen, sobald die Anteile tatsachlich ver-
auBert werden.

Der Gewinn aus der fiktiven VerduBerung ist fir Anteile, die dem
Betriebsvermdgen eines Anlegers zuzurechnen sind, gesondert
festzustellen.

Die Gewinne aus der VerduBerung der Anteile unterliegen in der
Regel keinem Kapitalertragsteuerabzug.

Negative steuerliche Ertrage
Eine Zurechnung negativer steuerlicher Ertrage des Fonds an
den Anleger ist nicht méglich.

Abwicklungsbesteuerung

Wahrend der Abwicklung des Fonds gelten Ausschlttungen
eines Kalenderjahres insoweit als steuerfreie Kapitalriickzahlung,
wie der letzte in diesem Kalenderjahr festgesetzte Rlicknahme-
preis die fortgefiihrten Anschaffungskosten unterschreitet.

Zusammenfassende Ubersicht fiir die Besteuerung bei iiblichen betrieblichen Anlegergruppen

Ausschiittungen

Vorabpauschalen VerauBerungsgewinne

Inlandische Anleger

Einzelunternehmer Kapitalertragsteuer:

25% (die Teilfreistellung fur Aktienfonds in Hohe von 30% bzw. fir

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

Mischfonds in Hohe von 15% wird beriicksichtigt)

Materielle Besteuerung:

Einkommensteuer und Gewerbesteuer gegebenenfalls unter Beriicksichtigung von Teilfreistellungen
(Aktienfonds 60% fiir Einkommensteuer/30% fur Gewerbesteuer; Mischfonds 30% fur Einkommensteuer/

15% fur Gewerbesteuer)

Regelbesteuerte Kdrperschaften
(typischerweise Industrieunter-
nehmen; Banken, sofern Anteile
nicht im Handelsbestand gehalten

Kapitalertragsteuer:

wird bericksichtigt)

Abstandnahme bei Banken, ansonsten 25% (die Teilfreistellung fur
Aktienfonds in Héhe von 30% bzw. fir Mischfonds in Hohe von 15%

Kapitalertragsteuer:
Abstandnahme

werden; Sachversicherer)
Materielle Besteuerung:

Korperschaftsteuer und Gewerbesteuer gegebenenfalls unter Berticksichtigung von Teilfreistellungen

(Aktienfonds 80% fiir Kbrperschaftsteuer/40% fiir Gewerbesteuer; Mischfonds 40% fur Kdrperschaftsteuer/
20% fur Gewerbesteuer)

Lebens- und Krankenversicherungs-
unternehmen und Pensionsfonds,
bei denen die Fondsanteile den
Kapitalanlagen zuzurechnen sind

Kapitalertragsteuer: Abstandnahme

Materielle Besteuerung:

Korperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine Ruckstellung fir Beitragsrickerstat-
tungen (RfB) aufgebaut wird, die auch steuerlich anzuerkennen ist gegebenenfalls unter Bertcksichtigung

von Teilfreistellungen (Aktienfonds 30% fiir Kérperschaftsteuer/15% fir Gewerbesteuer; Mischfonds 15% fiir
Korperschaftsteuer/7,5% fur Gewerbesteuer)
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Zusammenfassende Ubersicht fiir die Besteuerung bei iiblichen betrieblichen Anlegergruppen

Ausschiittungen

Vorabpauschalen VerauBerungsgewinne

Inldandische Anleger

Banken, die die Fondsanteile im

Kapitalertragsteuer: Abstandnahme

Handelsbestand halten
Materielle Besteuerung:

Korperschaftsteuer und Gewerbesteuer gegebenenfalls unter Berlcksichtigung von Teilfreistellungen
(Aktienfonds 30% fur Kérperschaftsteuer/15% fur Gewerbesteuer; Mischfonds 15% fiir Kérperschaftsteuer/

7,5% fur Gewerbesteuer)

Steuerbefreite gemeinnltzige,

Kapitalertragsteuer: Abstandnahme

mildtatige oder kirchliche
Anleger (insbesondere Kirchen,
gemeinnutzige Stiftungen)

Materielle Besteuerung:

Steuerfrei - zusatzlich kann die auf der Fondsebene angefallene Kérperschaftsteuer unter bestimmten

Voraussetzungen auf Antrag erstattet werden

Andere steuerbefreite Anleger

Kapitalertragsteuer: Abstandnahme

(insbesondere Pensionskassen,
Sterbekassen und Unterstit-
zungskassen, sofern die im
Korperschaftsteuergesetz
geregelten Voraussetzungen
erfullt sind)

Materielle Besteuerung: Steuerfrei

Unterstellt ist eine inldandische Depotverwahrung. Auf die Kapi-
talertragsteuer, Einkommensteuer und Korperschaftsteuer wird
ein Solidaritatszuschlag als Erganzungsabgabe erhoben. Fir die
Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug kann es erforder-
lich sein, dass Bescheinigungen rechtzeitig der depotfliihrenden
Stelle vorgelegt werden.

Steuerauslander

Verwahrt ein Steuerauslander die Fondsanteile im Depot bei
einer inlandischen depotfihrenden Stelle, wird vom Steuerabzug
auf Ausschittungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der
VerduBerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine
steuerliche Auslandereigenschaft nachweist. Sofern die Auslan-
dereigenschaft der depotflihrenden Stelle nicht bekannt bzw.
nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der auslandische Anle-
ger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend
der Abgabenordnung? zu beantragen. Zustandig ist das fir die
depotfihrende Stelle zustandige Finanzamt.

Solidaritdtszuschlag

Auf den auf Ausschittungen, Vorabpauschalen und Gewinnen
aus der VerduBerung von Anteilen abzuflihrenden Steuerabzug
ist ein Solidaritatszuschlag in Hohe von 5,5% zu erheben.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inlandischen
depotflhrenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuer-
abzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer
nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der
Kirchensteuerpflichtige angehért, regelmaBig als Zuschlag zum

2 837 Abs.2A0.

Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfahigkeit der Kirchensteuer
als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd
berlicksichtigt.

Auslandische Quellensteuer

Auf die auslandischen Ertrdage des Fonds wird teilweise in den
Herkunftsldndern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellen-
steuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berlcksich-
tigt werden.

Folgen der Verschmelzung von Investmentfonds

In den Fallen der Verschmelzung eines inldndischen Investment-
fonds auf einen anderen inlandischen Investmentfonds, bei denen
derselbe Teilfreistellungssatz zur Anwendung kommt, kommt es
weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der betei-
ligten Investmentfonds zu einer Aufdeckung von stillen Reser-
ven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Erhalten die Anleger
des Ubertragenden Investmentfonds eine im Verschmelzungs-
plan vorgesehene Barzahlung,® ist diese wie eine Ausschittung
zu behandeln.

Weicht der anzuwendende Teilfreistellungssatz des tbertragen-
den von demjenigen des Ubernehmenden Investmentfonds ab,
dann gilt der Investmentanteil des Ubertragenden Investment-
fonds als verduBert und der Investmentanteil des Ubernehmen-
den Investmentfonds als angeschafft. Der Gewinn aus der fiktiven
VerauBerung gilt erst als zugeflossen, sobald der Investmentan-
teil des Ubernehmenden Investmentfonds tatsachlich verauBert
wird.

3 8190 Abs. 2Nr. 2 KAGB.
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Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informati-
onen zur Bekampfung von grenzlberschreitendem Steuerbetrug
und grenzlberschreitender Steuerhinterziehung hat auf interna-
tionaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die
OECD hat hierftr unter anderem einen globalen Standard flr
den automatischen Informationsaustausch tber Finanzkonten in
Steuersachen veréffentlicht (Common Reporting Standard, im
Folgenden ,,CRS®). Der CRS wurde Ende 2014 mit der Richtlinie
2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie
2011/16/EU beziglich der Verpflichtung zum automatischen
Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung inte-
griert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU
sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS mittlerweile an.
Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informations-
austauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht
umgesetzt.

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen
Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen
Uber ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden
(nattrliche Personen oder Rechtstrager) um in anderen teilneh-
menden Staaten ansassige meldepflichtige Personen (dazu zah-
len nicht z.B. borsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanz-
institute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige
Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann
fur jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an
ihre Heimatsteuerbehoérde Ubermitteln. Diese Ubermittelt die
Informationen dann an die Heimatsteuerbehdrde des Kunden.

Bei den zu Ubermittelnden Informationen handelt es sich im
Wesentlichen um die persdnlichen Daten des meldepflichtigen
Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer; Geburts-
datum und Geburtsort (bei natlrlichen Personen); Ansassig-
keitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots
(z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbrutto-
betrag der Ertrage wie Zinsen, Dividenden oder Ausschittun-
gen von Investmentfonds); Gesamtbruttoerldése aus der Ver-
auBerung oder Rickgabe von Finanzvermdgen (einschlieBlich
Fondsanteilen)).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein
Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das
in einem teilnehmenden Staat ansassig ist. Daher werden deut-
sche Kreditinstitute Informationen Gber Anleger, die in anderen
teilnehmenden Staaten ansassig sind, an das Bundeszentralamt
fur Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen
Steuerbehdérden der Ansassigkeitsstaaten der Anleger weiterlei-
ten. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilneh-

menden Staaten Informationen Gber Anleger, die in Deutschland
ansassig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehérde melden,
die die Informationen an das Bundeszentralamt fir Steuern wei-
terleiten. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden
Staaten ansassige Kreditinstitute Informationen tber Anleger,
die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansassig sind,
an ihre jeweilige Heimatsteuerbehdérde melden, die die Infor-
mationen an die jeweiligen Steuerbehdérden der Ansassigkeits-
staaten der Anleger weiterleiten.

Allgemeiner Hinweis

Die steuerlichen Ausflihrungen gehen von der derzeit bekannten
Rechtslage aus. Sie richten sich an in Deutschland unbeschrankt
einkommensteuerpflichtige oder unbeschrankt kdrperschaft-
steuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine Gewahr daftr
Ubernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung
durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanz-
verwaltung nicht andert.

Anhang:
Steuerliche Klassifikation der Amundi Fonds
flr Zwecke der Teilfreistellung

Name des Fonds Steuerliche Klassifikation

Amundi Aktien Rohstoffe Aktienfonds
Amundi BKK Rent keine
Amundi CPR Aktiv Mischfonds
Amundi CPR Defensiv keine
Amundi CPR Dynamisch Aktienfonds
Amundi Ethik Plus Aktienfonds
Amundi German Equity Aktienfonds
Amundi Internetaktien Aktienfonds
Amundi Multi Manager Best Select keine
Amundi Top World Aktienfonds
Amundi Welt Ertrag Nachhaltig Mischfonds
Amundi Weltportfolio keine
nordasia.com Aktienfonds
Private Banking Vermogensportfolio Mischfonds
Nachhaltig 50

Private Banking Vermogensportfolio Mischfonds
Nachhaltig 70

Selection Global Convertibles keine
VPV-Rent Amundi keine
VPV-Spezial Amundi Aktienfonds




Wirtschaftsprufer

Mit der Prifung des Fonds und des Jahresberichts ist die Wirt-
schaftsprifungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH,
Minchen, beauftragt.

Der Wirtschaftsprifer prift den Jahresbericht des Fonds. Das
Ergebnis der Prifung hat der Wirtschaftsprifer in einem beson-
deren Vermerk zusammenzufassen; der Vermerk ist in vollem
Wortlaut im Jahresbericht wiederzugeben. Bei der Prifung hat
der Wirtschaftsprifer auch festzustellen, ob bei der Verwaltung
des Fonds die Vorschriften des KAGB sowie die Bestimmungen
der Anlagebedingungen beachtet worden sind. Der Wirtschafts-
prifer hat den Bericht Gber die Prifung des Fonds bei der BaFin
einzureichen.
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Dienstleister

Unternehmen, die von der Gesellschaft ausgelagerte Funktionen
Ubernehmen, sind unter Gliederungspunkt Auslagerung darge-
stellt. DarlUber hinaus hat die Gesellschaft folgende Dienstleister
beauftragt:

®  Haupt-Vertriebsstelle: Siehe Abschnitt ,Verwaltung und Ver-
trieb".

Darilber hinaus wird der Fonds Uber zahlreiche Kreditin-
stitute und Finanzdienstleister vertrieben. Details erhalten
Sie auf Anfrage.

Pflichten: Vertrieb der Fondsanteile der Gesellschaft in Uber-
einstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben.

B QOperations, Middle Office: Amundi Ireland Ltd., Dublin, Irland
Pflichten: Unterstitzung bei der Trade- und Cash-Vorauspla-
nung, dem Trade Processing, dem Data Management, den
Middle-Office-Tatigkeiten fr OTC-Derivate und Unterstit-
zung beim Change Management/New Instrument Prozess.
Der Dienstleister ist ein mit der Gesellschaft verbundenes
Unternehmen. Zu den mdglichen Interessenkonflikten, siehe
Abschnitte ,,Auslagerung® und ,Interessenkonflikte“.

B Sicherheitenmanagement: Amundi Asset Management S.A.S.
(Paris, Frankreich) und/oder Amundi Intermediation S.A.
(Paris, Frankreich) die als weiteren Dienstleister die CACEIS
Bank S.A., Luxembourg Branch (Luxemburg) einschalten
kénnen. Die Dienstleister sind mit der Gesellschaft verbun-
dene Unternehmen. Zu den mdéglichen Interessenkonflikten,
siehe Abschnitte ,,Auslagerung” und ,Interessenkonflikte”.

B Kundenanfragen und Beschwerdemanagement: Webhelp

Holding Germany GmbH (Nirnberg, Deutschland)
Pflichten: Telefonzentrale, Unterstliitzung des Anfrage- und
Beschwerdemanagements sowie bei Datenlieferungen und
After-Sales-MaBnahmen, Statistik/Reporting zu diesen The-
mengebieten.

®  Sammelklagen: Securities Class Action Services LLC, Rock-
ville, USA
Pflichten: Rechtliche Dienstleistung im Zusammenhang mit
Sammelklagen.

®  Stimmrechtsabgabe: Amundi Asset Management S.A.S.,
Paris, Frankreich
Pflichten: Unterstltzung bei der Stimmrechtsabgabe.

Der Dienstleister ist ein mit der Gesellschaft verbundenes
Unternehmen. Zu den maoglichen Interessenkonflikten, siehe
Abschnitte ,,Auslagerung” und ,,Interessenkonflikte.
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Zahlungen an die Anleger/
Verbreitung der Berichte und
sonstigen Informationen

Durch die Beauftragung der Verwahrstelle ist sichergestellt,
dass die Anleger die Ausschittungen erhalten und dass Anteile
zurickgenommen werden. Die in diesem Verkaufsprospekt
erwdhnten Anlegerinformationen kénnen auf dem im Abschnitt
,Grundlagen - Verkaufsunterlagen und Offenlegung von Infor-
mationen” angegebenen Wege bezogen werden. Darlber
hinaus sind diese Unterlagen auch bei der Verwahrstelle und der
Vertriebsstelle (vgl. Abschnitt ,Verwaltung und Vertrieb”) zu
erhalten.

Weitere von der Gesellschaft
verwaltete Investmentvermdgen

Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikums-Invest-
mentvermogen verwaltet, die nicht Inhalt dieses Verkaufspros-
pekts sind:

Investmentvermdgen nach der OGAW-Richtlinie:
Amundi Aktien Rohstoffe

Amundi BKK Rent

Amundi CPR Aktiv

Amundi CPR Defensiv

Amundi CPR Dynamisch

Amundi Ethik Plus

Amundi German Equity

Amundi Internetaktien

Amundi Multi Manager Best Select
Amundi Top World

Amundi Weltportfolio
nordasia.com

Selection Global Convertibles
VPV-Rent Amundi

VPV-Spezial Amundi

Nur liber spezielle Vertriebspartner angeboten:
Private Banking Vermdgensportfolio Nachhaltig 50
Private Banking Vermd&gensportfolio Nachhaltig 70

Die Gesellschaft verwaltet zudem 18 Spezial-AlF-Sonderver-
mogen.



Allgemeine Anlagebedingungen

Allgemeine Anlagebedingungen zur Regelung des Rechtsver-
haltnisses zwischen den Anlegern und der Amundi Deutschland
GmbH, Mlnchen, (,Gesellschaft”) fir die von der Gesellschaft
verwalteten Sondervermégen gemal der OGAW -Richtlinie, die
nur in Verbindung mit den fir das jeweilige OGAW-Sonderver-
mdgen aufgestellten ,,Besonderen Anlagebedingungen” gelten.

§1 Grundlagen

1. Die Gesellschaft ist eine OGAW-Kapitalverwaltungsgesell-
schaft und unterliegt den Vorschriften des Kapitalanlagegesetz-
buchs (,KAGB").

2. Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld im eigenen
Namen flr gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem
Grundsatz der Risikomischung in den nach dem KAGB zugelas-
senen Vermdgensgegenstanden gesondert vom eigenen Vermo-
gen in Form eines OGAW-Sondervermégens an. Uber die sich
hieraus ergebenden Rechte der Anleger werden Sammelurkun-
den ausgestellt. Der Geschéaftszweck des OGAW-Sonderver-
mogens ist auf die Kapitalanlage gemaRB einer festgelegten
Anlagestrategie im Rahmen einer kollektiven Vermdgensver-
waltung mittels der bei ihm eingelegten Mittel beschrankt; eine
operative Tatigkeit und eine aktive unternehmerische Bewirt-
schaftung der gehaltenen Vermdgensgegenstande ist ausge-
schlossen.

3. Das Rechtsverhaltnis zwischen der Gesellschaft und dem
Anleger richtet sich nach den Allgemeinen Anlagebedingungen
(,,AABen”) und Besonderen Anlagebedingungen (,BABen) des
OGAW-Sondervermdgens und dem KAGB.

§2 Verwahrstelle

1. Die Gesellschaft bestellt fur das OGAW-Sondervermdégen
ein Kreditinstitut als Verwahrstelle; die Verwahrstelle handelt
unabhangig von der Gesellschaft und ausschlieBlich im Interesse
der Anleger.

2. Die Aufgaben und Pflichten der Verwahrstelle richten sich
nach dem mit der Gesellschaft geschlossenen Verwahrstellen-
vertrag, nach dem KAGB und den Anlagebedingungen.

3. Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach MaBgabe des
§73 KAGB auf ein anderes Unternehmen (,,Unterverwahrer®)
auslagern. Naheres hierzu enthélt der Verkaufsprospekt.

1 0GAW sind ,Organismen fir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren*, die die Anforderungen der Richtlinie
2009/65/EG des Europaischen Parlamentes und des Rates erfillen.
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4. Die Verwahrstelle haftet gegentiber dem OGAW-Sonder-
vermdgen oder gegenliber den Anlegern fir das Abhanden-
kommen eines verwahrten Finanzinstrumentes im Sinne des §72
Absatz 1 Nr. 1 KAGB durch die Verwahrstelle oder durch einen
Unterverwahrer, dem die Verwahrung von Finanzinstrumenten
nach §73 Absatz 1 KAGB (bertragen wurde. Die Verwahrstelle
haftet nicht, wenn sie nachweisen kann, dass das Abhanden-
kommen auf duBere Ereignisse zurlckzuflhren ist, deren Konse-
quenzen trotz aller angemessenen GegenmaBnahmen unab-
wendbar waren. Weitergehende Anspriiche, die sich aus den
Vorschriften des burgerlichen Rechts aufgrund von Vertragen
oder unerlaubten Handlungen ergeben, bleiben unberihrt. Die
Verwahrstelle haftet auch gegeniiber dem OGAW-Sonderver-
mogen oder den Anlegern flr samtliche sonstigen Verluste,
die diese dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle fahrlassig
oder vorsatzlich ihre Verpflichtungen nach den Vorschriften
des KAGB nicht erflllt. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt
von einer etwaigen Ubertragung der Verwahraufgaben nach
Absatz 3 Satz 1 unberihrt.

§3 Fondsverwaltung

1. Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermbdgensge-
genstande im eigenen Namen flr gemeinschaftliche Rechnung
der Anleger mit der gebotenen Sachkenntnis, Redlichkeit, Sorg-
falt und Gewissenhaftigkeit. Sie handelt bei der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben unabhangig von der Verwahrstelle und aus-
schlieBlich im Interesse der Anleger.

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern
eingelegten Geld die Vermdgensgegenstande zu erwerben,
diese wieder zu verduBern und den Erl6s anderweitig anzule-
gen; sie ist ferner erméchtigt, alle sich aus der Verwaltung der
Vermogensgegenstande ergebenden sonstigen Rechtshandlun-
gen vorzunehmen.

3. Die Gesellschaft darf fir gemeinschaftliche Rechnung der
Anleger weder Gelddarlehen gewdhren noch Verpflichtungen
aus einem Birgschafts- oder einem Garantievertrag eingehen;
sie darf keine Vermdgensgegenstande nach MaBgabe der
§8193, 194 und 196 KAGB verkaufen, die im Zeitpunkt des
Geschaftsabschlusses nicht zum OGAW-Sondervermégen gehd-
ren. §197 KAGB bleibt unberlhrt.

§4 Anlagegrundsdtze

Das OGAW-Sondervermdgen wird unmittelbar oder mittelbar
nach dem Grundsatz der Risikomischung angelegt. Die Gesell-
schaft soll fir das OGAW-Sondervermdgen nur solche Vermo-
gensgegenstande erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum
erwarten lassen. Sie bestimmt in den BABen, welche Vermé-
gensgegenstande fir das OGAW-Sondervermdgen erworben
werden dirfen.
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§5 Wertpapiere

Sofern die BABen keine weiteren Einschrankungen vorsehen,
darf die Gesellschaft vorbehaltlich des §198 KAGB flr Rechnung
des OGAW-Sondervermdgens Wertpapiere nur erwerben, wenn

a) sie an einer Borse in einem Mitgliedstaat der Europaischen
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
Uber den Européischen Wirtschaftsraum zum Handel zuge-
lassen oder in einem dieser Staaten an einem anderen orga-
nisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,

b) sie ausschlieBlich an einer Bérse auBerhalb der Mitgliedstaa-
ten der Europaischen Union oder auBerhalb der anderen
Vertragsstaaten des Abkommens Uber den Europdischen
Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder in einem die-
ser Staaten an einem anderen organisierten Markt zugelas-
sen oder in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl dieser
Bdrse oder dieses organisierten Markts von der Bundesan-
stalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (,,BaFin“) zugelassen
ist?,

c) ihre Zulassung an einer Bérse in einem Mitgliedstaat der
Europaischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens Uber den Europédischen Wirtschaftsraum
zum Handel oder ihre Zulassung an einem organisierten
Markt oder ihre Einbeziehung in diesen Markt in einem Mit-
gliedstaat der Europdischen Union oder in einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens Gber den Europdischen Wirt-
schaftsraum nach den Ausgabebedingungen zu beantragen
ist, sofern die Zulassung oder Einbeziehung dieser Wertpa-
piere innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt,

d) ihre Zulassung an einer Bérse zum Handel oder ihre Zulas-
sung an einem organisierten Markt oder die Einbeziehung in
diesen Markt auBerhalb der Mitgliedstaaten der Europa-
ischen Union oder auBerhalb der anderen Vertragsstaaten
des Abkommens Uber den Europédischen Wirtschaftsraum
nach den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern
die Wahl dieser Borse oder dieses organisierten Markts von
der BaFin zugelassen ist und die Zulassung oder Einbezie-
hung dieser Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ihrer
Ausgabe erfolgt,

e) sie Aktien sind, die dem OGAW-Sondervermdgen bei einer
Kapitalerh6hung aus Gesellschaftsmitteln zustehen,

f) sie in Auslbung von Bezugsrechten, die zum OGAW-Son-
dervermdgen gehoren, erworben werden,

g) sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, die die in §193
Absatz 1Satz 1 Nr. 7 KAGB genannten Kriterien erftllen,

h) sie Finanzinstrumente sind, die die in §193 Absatz 1 Satz 1
Nr. 8 KAGB genannten Kriterien erflllen.

2 DieBorsenliste wird auf der Homepage der BaFin veroffentlicht (http://www.bafin.de).

Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 Buchstaben a) bis d)
darf nur erfolgen, wenn zusatzlich die Voraussetzungen des
§193 Absatz 1 Satz 2 KAGB erflllt sind. Erwerbbar sind auch
Bezugsrechte, die aus Wertpapieren herrihren, welche ihrer-
seits nach diesem §5 erwerbbar sind.

§6 Geldmarktinstrumente

1. Sofern die BABen keine weiteren Einschrankungen vorse-
hen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich des §198 KAGB fir
Rechnung des OGAW-Sondervermédgens Instrumente, die Ubli-
cherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie verzins-
liche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs flr das
OGAW-Sondervermdgen eine restliche Laufzeit von hdchstens
397 Tagen haben, deren Verzinsung nach den Ausgabebedin-
gungen wahrend ihrer gesamten Laufzeit regelmaBig, mindes-
tens aber einmal in 397 Tagen, marktgerecht angepasst wird
oder deren Risikoprofil dem Risikoprofil solcher Wertpapiere
entspricht (,Geldmarktinstrumente®), erwerben.

Geldmarktinstrumente dirfen fir das OGAW-Sondervermdgen
nur erworben werden, wenn sie

a) an einer Bdrse in einem Mitgliedstaat der Europaischen
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
Uber den Europaischen Wirtschaftsraum zum Handel zuge-
lassen oder dort an einem anderen organisierten Markt
zugelassen oder in diesen einbezogen sind,

b) ausschlieBlich an einer Bbrse auBerhalb der Mitgliedstaaten
der Europaischen Union oder auBerhalb der anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens Uber den Europdischen Wirt-
schaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an einem
anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen ein-
bezogen sind, sofern die Wahl dieser Borse oder dieses
organisierten Markts von der BaFin zugelassen ist?,

c) von der Europaischen Union, dem Bund, einem Sonder-
vermdgen des Bundes, einem Land, einem anderen Mit-
gliedstaat oder einer anderen zentralstaatlichen, regionalen
oder lokalen Gebietskorperschaft oder der Zentralbank
eines Mitgliedstaats der Europaischen Union, der Europai-
schen Zentralbank oder der Europaischen Investitionsbank,
einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist,
einem Gliedstaat dieses Bundesstaats oder von einer inter-
nationalen o6ffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindes-
tens ein Mitgliedstaat der Europadischen Union angehort,
begeben oder garantiert werden,

d) von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wertpa-
piere auf den unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten
Markten gehandelt werden,

3 Siehe FuBnote 2.



e) von einem Kreditinstitut, das nach den im Recht der Euro-
paischen Union festgelegten Kriterien einer Aufsicht unter-
stellt ist, oder einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestimmun-
gen, die nach Auffassung der BaFin denjenigen des Rechts
der Europdischen Union gleichwertig sind, unterliegt und
diese einhalt, begeben oder garantiert werden, oder

f) von anderen Emittenten begeben werden und diese den
Anforderungen des §194 Absatz 1Satz 1 Nr. 6 KAGB entspre-
chen.

2. Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 durfen nur
erworben werden, wenn sie die jeweiligen Voraussetzungen des
§194 Absatz 2 und 3 KAGB erflllen.

§7 Bankguthaben

Die Gesellschaft darf fir Rechnung des OGAW-Sondervermo-
gens Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von hdchstens
zwOIf Monaten haben. Die auf Sperrkonten zu flhrenden Gut-
haben kdnnen bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitglied-
staat der Europaischen Union oder einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum unter-
halten werden; die Guthaben kénnen auch bei einem Kreditin-
stitut mit Sitz in einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmun-
gen nach Auffassung der BaFin denjenigen des Rechts der Euro-
paischen Union gleichwertig sind, gehalten werden. Sofern in
den BABen nichts anderes bestimmt ist, kénnen die Bankgut-
haben auch auf Fremdwahrung lauten.

§8 Investmentanteile

1. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist,
kann die Gesellschaft fir Rechnung des OGAW-Sonderver-
mdgens Anteile an Investmentvermdgen gemaB der Richtlinie
2009/65/EG (,0GAW*) erwerben. Anteile an anderen inlan-
dischen Sondervermdégen und Investmentaktiengesellschaften
mit veranderlichem Kapital sowie Anteile an offenen EU-AIF und
auslandischen offenen AlF, kbnnen erworben werden, sofern sie
die Anforderungen des §196 Absatz 1 Satz 2 KAGB erflllen.

2. Anteile an inldndischen Sondervermégen und Investment-
aktiengesellschaften mit veranderlichem Kapital, an EU-OGAW,
an offenen EU-AIF und an auslandischen offenen AIF, darf die
Gesellschaft nur erwerben, wenn nach den Anlagebedingungen
oder der Satzung der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Invest-
mentaktiengesellschaft mit verénderlichem Kapital, des EU-
Investmentvermdgens, der EU-Verwaltungsgesellschaft, des aus-
landischen AIF oder der auslandischen AlF-Verwaltungsgesell-
schaft insgesamt hdchstens 10% des Wertes ihres Vermdgens in
Anteilen an anderen inldndischen Sondervermdgen, Investment-
aktiengesellschaften mit veranderlichem Kapital, offenen EU-
Investmentvermdgen oder auslandischen offenen AIF angelegt
werden durfen.
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§9 Derivate

1. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist,
kann die Gesellschaft im Rahmen der Verwaltung des OGAW-
Sondervermdgens Derivate gemaB §197 Absatz 1 Satz 1 KAGB
und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente gemaR
§197 Absatz 1 Satz 2 KAGB einsetzen. Sie darf - der Art und
dem Umfang der eingesetzten Derivate und Finanzinstrumente
mit derivativer Komponente entsprechend - zur Ermittlung der
Auslastung der nach §197 Absatz 2 KAGB festgesetzten Markt-
risikogrenze fir den Einsatz von Derivaten und Finanzinstru-
menten mit derivativer Komponente entweder den einfachen
oder den qualifizierten Ansatz im Sinne der gemaB §197 Absatz 3
KAGB erlassenen ,Verordnung Uber Risikomanagement und
Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darle-
hen und Pensionsgeschaften in Investmentvermdgen nach dem
Kapitalanlagegesetzbuch“ (,,DerivateV*) nutzen; das Nahere
regelt der Verkaufsprospekt.

2. Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf sie
regelmaBig nur Grundformen von Derivaten und Finanzin-
strumenten mit derivativer Komponente oder Kombinationen
aus diesen Derivaten, Finanzinstrumenten mit derivativer Kom-
ponente sowie gemaB §197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zulassigen
Basiswerten im OGAW-Sondervermdgen einsetzen. Komplexe
Derivate mit gemaf §197 Absatz 1 Satz 1 KAGB zuladssigen Basis-
werten dirfen nur zu einem vernachlassigbaren Anteil einge-
setzt werden. Der nach MaBgabe von §16 DerivateV zu ermit-
telnde Anrechnungsbetrag des OGAW-Sondervermdgens fir das
Marktrisiko darf zu keinem Zeitpunkt den Wert des Sonderver-
mogens Ubersteigen.

Grundformen von Derivaten sind:

a) Terminkontrakte auf die Basiswerte nach §197 Absatz 1 KAGB
mit der Ausnahme von Investmentanteilen nach §196 KAGB;
b) Optionen oder Optionsscheine auf die Basiswerte nach §197
Absatz 1 KAGB mit der Ausnahme von Investmentanteilen
nach §196 KAGB und auf Terminkontrakte nach Buchstabe
a), wenn sie die folgenden Eigenschaften aufweisen:
aa) eine Auslbung ist entweder wahrend der gesamten
Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit méglich und

bb) der Optionswert hangt zum Austbungszeitpunkt linear
von der positiven oder negativen Differenz zwischen
Basispreis und Marktpreis des Basiswertes ab und wird
null, wenn die Differenz das andere Vorzeichen hat;

c) Zinsswaps, Wahrungsswaps oder Zins-Wahrungsswaps;

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die in
Buchstabe b) unter Buchstaben aa) und bb) beschriebenen
Eigenschaften aufweisen (,Swaptions®);

e) Credit Default Swaps, die sich auf einen einzelnen Basiswert
beziehen (,,Single Name Credit Default Swaps”).
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3. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt,
darf sie - vorbehaltlich eines geeigneten Risikomanagement-
systems - in jegliche Finanzinstrumente mit derivativer Kom-
ponente oder Derivate investieren, die von einem gemaB §197
Absatz 1Satz 1 KAGB zuldssigen Basiswert abgeleitet sind.

Hierbei darf der dem OGAW-Sondervermdgen zuzuordnende
potenzielle Risikobetrag fir das Marktrisiko (,,Risikobetrag”)
zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des potenziellen Risiko-
betrags fUr das Marktrisiko des zugehoérigen Vergleichsver-
mogens gemaB §9 der DerivateV Ubersteigen. Alternativ darf
der Risikobetrag zu keinem Zeitpunkt 20% des Wertes des
OGAW-Sondervermdgens Ubersteigen.

4. Unter keinen Umstdnden darf die Gesellschaft bei diesen
Geschaften von den in den Anlagebedingungen oder von
den im Verkaufsprospekt genannten Anlagegrundsatzen und
-grenzen abweichen.

5. Die Gesellschaft wird Derivate und Finanzinstrumente mit
derivativer Komponente zum Zwecke der Absicherung, der effi-
zienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzertra-
gen einsetzen, wenn und soweit sie dies im Interesse der Anle-
ger flr geboten halt.

6. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze fir den Einsatz von
Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente
darf die Gesellschaft jederzeit gemal §6 Satz 3 der DerivateV
zwischen dem einfachen und dem qualifizierten Ansatz wech-
seln. Der Wechsel bedarf nicht der Genehmigung durch die
BaFin, die Gesellschaft hat den Wechsel jedoch unverzlglich
der BaFin anzuzeigen und im nachstfolgenden Halbjahres- oder
Jahresbericht bekannt zu machen.

7. Beim Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit
derivativer Komponente wird die Gesellschaft die DerivateV
beachten.

§10 Sonstige Anlageinstrumente

Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann
die Gesellschaft fir Rechnung des OGAW-Sondervermédgens bis
zu 10% des Wertes des OGAW-Sondervermdgens in Sonstige
Anlageinstrumente gemaf §198 KAGB anlegen.

§11 Emittentengrenzen und Anlagegrenzen

1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im KAGB, in der
DerivateV und in den Anlagebedingungen festgelegten Grenzen
und Beschrankungen zu beachten.

2. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, einschlieBlich der
in Pension genommenen Wertpapiere und Geldmarktin-
strumente desselben Emittenten, dirfen bis zu 5% des Wertes

des OGAW-Sondervermdgens erworben werden; in diesen Wer-
ten dirfen jedoch bis zu 10% des Wertes des OGAW-Sonderver-
maogens angelegt werden, wenn dies in den BABen vorgesehen
ist und der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente dieser Emittenten 40% des Wertes des OGAW-Sonder-
vermdgens nicht Ubersteigt.

3. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuld-
scheindarlehen und Geldmarktinstrumente, die vom Bund,
einem Land, der Europaischen Union, einem Mitgliedstaat der
Europaischen Union oder seinen Gebietskérperschaften, einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum, einem Drittstaat oder von einer internationa-
len Organisation, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europai-
schen Union angehdrt, ausgegeben oder garantiert worden
sind, jeweils bis zu 35% des Wertes des OGAW-Sondervermd-
gens anlegen.

4. In Pfandbriefen und Kommunalschuldverschreibungen sowie
Schuldverschreibungen, die von Kreditinstituten mit Sitz in
einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum ausgegeben worden sind, darf die Gesellschaft
jeweils bis zu 25% des Wertes des OGAW-Sondervermdgens
anlegen, wenn die Kreditinstitute aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen
einer besonderen 6ffentlichen Aufsicht unterliegen und die mit
der Ausgabe der Schuldverschreibungen aufgenommenen Mit-
tel nach den gesetzlichen Vorschriften in Vermdgenswerten
angelegt werden, die wahrend der gesamten Laufzeit der
Schuldverschreibungen die sich aus ihnen ergebenden Verbind-
lichkeiten ausreichend decken und die bei einem Ausfall des
Emittenten vorrangig fir die fallig werdenden Rickzahlungen
und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind. Legt die Gesell-
schaft mehr als 5% des Wertes des OGAW-Sondervermodgens in
Schuldverschreibungen desselben Emittenten nach Satz 1 an, so
darf der Gesamtwert dieser Schuldverschreibungen 80% des
Wertes des OGAW-Sondervermédgens nicht Ubersteigen.

5. Die Grenze in Absatz 3 darf fir Wertpapiere und Geldmarkt-
instrumente desselben Emittenten nach MaBgabe von §206
Absatz 2 KAGB Uberschritten werden, sofern die BABen dies
unter Angabe der betreffenden Emittenten vorsehen. In diesen
Fallen missen die fir Rechnung des OGAW-Sondervermdgens
gehaltenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus min-
destens sechs verschiedenen Emissionen stammen, wobei nicht
mehr als 30% des Wertes des OGAW-Sondervermdgens in einer
Emission gehalten werden diirfen.

6. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20% des Wertes des OGAW-
Sondervermdgens in Bankguthaben nach MaBgabe des §195
KAGB bei demselben Kreditinstitut anlegen.



7. Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass eine Kombination
aus:

a) Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, die von ein und
derselben Einrichtung begeben werden,

b) Einlagen bei dieser Einrichtung und

¢) Anrechnungsbetragen fir das Kontrahentenrisiko der mit
dieser Einrichtung eingegangenen Geschafte,

20% des Wertes des OGAW-Sondervermdgens nicht tbersteigt.
Satz 1 gilt fur die in Absatz 3 und 4 genannten Emittenten und
Garantiegeber mit der MaBgabe, dass die Gesellschaft sicherzu-
stellen hat, dass eine Kombination der in Satz 1 genannten Ver-
maogensgegenstande und Anrechnungsbetrage 35% des Wertes
des OGAW-Sondervermdgens nicht Gbersteigt. Die jeweiligen
Einzelobergrenzen bleiben in beiden Fallen unberihrt.

8. Die in Absatz 3 und 4 genannten Schuldverschreibungen,
Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente werden bei
der Anwendung der in Absatz 2 genannten Grenzen von
40% nicht berlcksichtigt. Die in den Absatzen 2 bis 4 und
Absatzen 6 bis 7 genannten Grenzen dirfen abweichend von
der Regelung in Absatz 7 nicht kumuliert werden.

9. Die Gesellschaft darf in Anteilen an einem einzigen Invest-
mentvermdgen nach MaBgabe des §196 Absatz 1 KAGB nur bis
zu 20% des Wertes des OGAW-Sondervermdgens anlegen. In
Anteilen an Investmentvermdgen nach MaBgabe des §196
Absatz 1 Satz 2 KAGB darf die Gesellschaft insgesamt nur bis zu
30% des Wertes des OGAW-Sondervermdgens anlegen. Die
Gesellschaft darf fuir Rechnung des OGAW-Sondervermdgens
nicht mehr als 25% der ausgegebenen Anteile eines anderen
offenen inlandischen, EU- oder auslandischen Investmentver-
mogens, das nach dem Grundsatz der Risikomischung in Ver-
mogensgegenstdnde im Sinne der §8192 bis 198 KAGB angelegt
ist, erwerben.

§12 Verschmelzung
1. Die Gesellschaft darf nach MaBgabe der §8181 bis 191 KAGB

a) samtliche Vermdgensgegenstande und Verbindlichkeiten die-
ses OGAW-Sondervermdgens auf ein anderes bestehendes
oder ein neues, dadurch gegriindetes OGAW-Sonderver-
mogen, oder einen EU-OGAW oder eine OGAW-Investment-
aktiengesellschaft mit veranderlichem Kapital Gbertragen;

b) samtliche Vermd&gensgegenstande und Verbindlichkeiten
eines anderen offenen Publikumsinvestmentvermdgens in
dieses OGAW-Sondervermdgen aufnehmen.

2. Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung der jeweils
zustandigen Aufsichtsbehdrde. Die Einzelheiten des Verfahrens
ergeben sich aus den §8§182 bis 191 KAGB.
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3. Das OGAW-Sondervermogen darf nur mit einem Publikums-
investmentvermdgen verschmolzen werden, das kein OGAW
ist, wenn das Ubernehmende oder neugegriindete Investment-
vermogen weiterhin ein OGAW ist. Verschmelzungen eines
EU-OGAW auf das OGAW-Sondervermdgen koénnen darlber
hinaus gemaR den Vorgaben des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe p
Ziffer iii der Richtlinie 2009/65/EG erfolgen.

§13 Wertpapier-Darlehen

1. Die Gesellschaft darf fur Rechnung des OGAW-Sonderver-
mogens einem Wertpapier-Darlehensnehmer gegen ein markt-
gerechtes Entgelt nach Ubertragung ausreichender Sicherheiten
gemaB §200 Absatz 2 KAGB ein jederzeit kiindbares Wertpa-
pier-Darlehen gewahren. Der Kurswert der zu Ubertragenden
Wertpapiere darf zusammen mit dem Kurswert der flr Rech-
nung des OGAW-Sondervermdgens demselben Wertpapier-
Darlehensnehmer einschlieBlich konzernangehériger Unterneh-
men im Sinne des §290 Handelsgesetzbuch (,HGB") bereits als
Wertpapier-Darlehen Ubertragenen Wertpapiere 10% des Wer-
tes des OGAW-Sondervermdgens nicht Gbersteigen.

2. Werden die Sicherheiten fir die Ubertragenen Wertpapiere
vom Wertpapier-Darlehensnehmer in Guthaben erbracht, mus-
sen die Guthaben auf Sperrkonten gemaB §200 Absatz 2
Satz 3 Nr. 1 KAGB unterhalten werden. Alternativ darf die Gesell-
schaft von der Méglichkeit Gebrauch machen, diese Guthaben
in der Wahrung des Guthabens in folgende Vermdgensgegen-
stdnde anzulegen:

a) in Schuldverschreibungen, die eine hohe Qualitat aufweisen
und die vom Bund, einem Land, der Europdischen Union,
einem Mitgliedstaat der Europadischen Union oder seinen
Gebietskorperschaften, einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum oder
einem Drittstaat ausgegeben worden sind,

b) in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur entsprechend
den von der BaFin auf Grundlage von §4 Absatz 2 KAGB
erlassenen Richtlinien oder

c) im Wege eines umgekehrten Pensionsgeschafts mit einem
Kreditinstitut, das die jederzeitige Rlckforderung des aufge-
laufenen Guthabens gewabhrleistet.

Die Ertrage aus der Anlage der Sicherheiten stehen dem OGAW-
Sondervermdgen zu.

3. Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer Wertpapier-
Sammelbank oder von einem anderen in den BABen genannten
Unternehmen, dessen Unternehmensgegenstand die Abwick-
lung von grenzliberschreitenden Effektengeschaften fir andere
ist, organisierten Systems zur Vermittlung und Abwicklung der
Wertpapier-Darlehen bedienen, das von den Anforderungen der
§§200 und 201 KAGB abweicht, wenn durch die Bedingungen
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dieses Systems die Wahrung der Interessen der Anleger gewahr-
leistet ist und von dem jederzeitigen Kindigungsrecht nach
Absatz 1 nicht abgewichen wird.

4. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist,
darf die Gesellschaft Wertpapier-Darlehen auch in Bezug auf
Geldmarktinstrumente und Investmentanteile gewdhren, sofern
diese Vermodgensgegenstande fir das OGAW-Sondervermdgen
erwerbbar sind. Die Regelungen der Abséatze 1 bis 3 gelten hier-
flr sinngeman.

§14 Pensionsgeschafte

1. Die Gesellschaft darf fur Rechnung des OGAW-Sonderver-
maogens jederzeit kiindbare Wertpapier-Pensionsgeschafte im
Sinne von §340b Absatz 2 HGB gegen Entgelt mit Kreditin-
stituten oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der Grundlage
standardisierter Rahmenvertrage abschlieBen.

2. Die Pensionsgeschafte missen Wertpapiere zum Gegen-
stand haben, die nach den Anlagebedingungen fir das OGAW-
Sondervermdgen erworben werden durfen.

3. Die Pensionsgeschéfte dirfen hochstens eine Laufzeit von
zwolf Monaten haben.

4. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges bestimmt ist,
darf die Gesellschaft Pensionsgeschafte auch in Bezug auf Geld-
marktinstrumente und Investmentanteile abschlieBen, sofern
diese Vermogensgegenstande fir das OGAW-Sondervermdgen
erwerbbar sind. Die Regelungen der Absatze 1 bis 3 gelten hier-
far sinngemaR.

§15 Kreditaufnahme

Die Gesellschaft darf flir gemeinschaftliche Rechnung der Anle-
ger kurzfristige Kredite bis zur Hohe von 10% des Wertes des
OGAW-Sondervermdgens aufnehmen, wenn die Bedingungen
der Kreditaufnahme marktublich sind und die Verwahrstelle der
Kreditaufnahme zustimmt.

§16 Anteile
1. Die in einer Sammelurkunde zu verbriefenden Anteilscheine
lauten auf den Inhaber.

2. Die Anteile kdnnen verschiedene Ausgestaltungsmerkmale,
insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Aus-
gabeaufschlages, des Ricknahmeabschlages, der Wahrung des
Anteilwertes, der Verwaltungsvergiitung, der Mindestanlage-
summe oder einer Kombination dieser Merkmale (,,Anteilklas-
sen”) haben. Die Einzelheiten sind in den BABen festgelegt.

3. Die Anteile sind Ubertragbar, soweit in den BABen nichts
Abweichendes geregelt ist. Mit der Ubertragung eines Anteils
gehen die in ihm verbrieften Rechte Uber. Der Gesellschaft
gegenlber gilt in jedem Falle der Inhaber des Anteils als der
Berechtigte.

4. Die Rechte der Anleger bzw. die Rechte der Anleger einer
Anteilklasse werden in einer Sammelurkunde verbrieft. Sie tragt
mindestens die handschriftlichen oder vervielfdltigten Unter-
schriften der Gesellschaft und der Verwahrstelle. Der Anspruch
auf Einzelverbriefung ist ausgeschlossen. Sofern fir das
OGAW-Sondervermdgen in der Vergangenheit effektive Stlcke
ausgeben wurden und diese sich mit Ablauf des 31. Dezember
2016 nicht in Sammelverwahrung bei einer der in §97 Absatz 1
Satz 2 KAGB genannten Stellen befinden, werden diese effek-
tiven Stlcke mit Ablauf des 31. Dezember 2016 kraftlos. Die
Anteile der Anleger werden stattdessen in einer Sammelur-
kunde verbrieft und auf einem gesonderten Depot der Verwahr-
stelle gutgeschrieben. Mit der Einreichung eines kraftlosen
effektiven Stucks bei der Verwahrstelle kann der Einreicher die
Gutschrift eines entsprechenden Anteils auf ein von ihm zu
benennendes und flr ihn geflihrtes Depotkonto verlangen.
Effektive Stlcke, die sich mit Ablauf des 31.Dezember 2016 in
Sammelverwahrung bei einer der in §97 Absatz 1 Satz 2 KAGB
genannten Stellen befinden, kénnen jederzeit in eine Sammel-
urkunde Uberflhrt werden.

§17 Ausgabe und Riicknahme von Anteilen,

Aussetzung der Riicknahme

1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsatzlich nicht
beschrankt. Die Gesellschaft behalt sich vor, die Ausgabe von
Anteilen voribergehend oder vollstandig einzustellen.

2. Die Anteile kdnnen bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle
oder durch Vermittlung Dritter erworben werden. Die BABen
kdnnen vorsehen, dass Anteile nur von bestimmten Anlegern
erworben und gehalten werden durfen.

3. Die Anleger kdnnen von der Gesellschaft die Riicknahme der
Anteile verlangen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile
zum jeweils geltenden RUcknahmepreis fir Rechnung des
OGAW-Sondervermdgens zurlckzunehmen. Ricknahmestelle
ist die Verwahrstelle.

4, Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die Rlicknahme
der Anteile gemaB §98 Absatz 2 KAGB auszusetzen, wenn
auBergewodhnliche Umstande vorliegen, die eine Aussetzung
unter Berlicksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich
erscheinen lassen.



5. Die Gesellschaft hat die Anleger durch Bekanntmachung im
Bundesanzeiger und dariber hinaus in einer hinreichend ver-
breiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den in dem
Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informations-
medien Uber die Aussetzung gemal Absatz 4 und die Wieder-
aufnahme der Rlicknahme zu unterrichten. Die Anleger sind
Uber die Aussetzung und Wiederaufnahme der Ricknahme der
Anteile unverzlglich nach der Bekanntmachung im Bundesan-
zeiger mittels eines dauerhaften Datentragers zu unterrichten.

§18 Ausgabe- und Riicknahmepreise

1. Zur Errechnung des Ausgabe- und Rlcknahmepreises der
Anteile werden die Verkehrswerte der zu dem OGAW-Sonder-
vermodgen gehdrenden Vermdgensgegenstande abziglich der
aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten
(,,Nettoinventarwert”) ermittelt und durch die Zahl der umlaufen-
den Anteile geteilt (,,Anteilwert”). Werden gemaB §16 Absatz 2
unterschiedliche Anteilklassen fir das OGAW-Sondervermdgen
eingefiihrt, ist der Anteilwert sowie der Ausgabe- und Rick-
nahmepreis flr jede Anteilklasse gesondert zu ermitteln.

Die Bewertung der Vermdgensgegenstande erfolgt geman
§8§168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs-
und Bewertungsverordnung (,KARBV*®).

2. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert am OGAW-
Sondervermdgen, gegebenenfalls zuzlglich eines in den BABen
festzusetzenden Ausgabeaufschlages gemaR §165 Absatz 2
Nummer 8 KAGB. Der Ricknahmepreis entspricht dem Anteil-
wert am OGAW-Sondervermdgen, gegebenenfalls abzlglich eines
in den BABen festzusetzenden Ricknahmeabschlages gemaR
§165 Absatz 2 Nummer 8 KAGB.

3. Der Abrechnungsstichtag fir Anteilabrufe und Rlcknahme-
auftrége ist spatestens der auf den Eingang des Anteilabrufs
bzw. RlUcknahmeauftrages folgende Wertermittlungstag, soweit
in den BABen nichts anderes bestimmt ist.

4. Die Ausgabe- und Ricknahmepreise werden boérsentaglich
ermittelt. Soweit in den BABen nichts weiteres bestimmt ist,
kénnen die Gesellschaft und die Verwahrstelle an gesetzlichen
Feiertagen, die Borsentage sind, sowie am 24. und 31. Dezember
jedes Jahres von einer Ermittlung des Wertes absehen; das
Nahere regelt der Verkaufsprospekt.

§19 Kosten

In den BABen werden die Aufwendungen und die der Gesell-
schaft, der Verwahrstelle und Dritten zustehenden Vergttungen,
die dem OGAW-Sondervermdgen belastet werden koénnen,
genannt. Fir Vergitungen im Sinne von Satz 1ist in den BABen
darlber hinaus anzugeben, nach welcher Methode, in welcher
Hoéhe und aufgrund welcher Berechnung sie zu leisten sind.
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§20 Rechnungslegung

1. Spatestens vier Monate nach Ablauf des Geschéftsjahres des
OGAW-Sondervermdgens macht die Gesellschaft einen Jahres-
bericht einschlieBlich Ertrags- und Aufwandsrechnung gemaR
§101 Absatz 1, 2 und 4 KAGB bekannt.

2. Spatestens zwei Monate nach der Mitte des Geschaftsjahres
macht die Gesellschaft einen Halbjahresbericht gemaB §103
KAGB bekannt.

3. Wird das Recht zur Verwaltung des OGAW-Sondervermd-
gens wahrend des Geschéftsjahres auf eine andere Kapitalver-
waltungsgesellschaft Ubertragen oder das OGAW-Sonderver-
mogen wahrend des Geschaftsjahres auf ein anderes OGAW-
Sondervermdgen, eine OGAW-Investmentaktiengesellschaft mit
verdnderlichem Kapital oder einen EU-OGAW verschmolzen, so
hat die Gesellschaft auf den Ubertragungsstichtag einen Zwi-
schenbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jah-
resbericht gemaB Absatz 1 entspricht.

4, Wird das OGAW-Sondervermdgen abgewickelt, hat die Ver-
wahrstelle jahrlich sowie auf den Tag, an dem die Abwicklung
beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der den
Anforderungen an einen Jahresbericht gemaB Absatz 1 ent-
spricht.

5. Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der Verwahrstelle
und weiteren Stellen, die im Verkaufsprospekt und in den
wesentlichen Anlegerinformationen anzugeben sind, erhaltlich;
sie werden ferner im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

§21 Kiindigung und Abwicklung des OGAW-Sondervermégens
1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des OGAW-Sonder-
vermodgens mit einer Frist von mindestens sechs Monaten durch
Bekanntmachung im Bundesanzeiger und dartber hinaus im
Jahresbericht oder Halbjahresbericht kiindigen. Die Anleger
sind Uber eine nach Satz 1 bekannt gemachte Kiindigung mittels
eines dauerhaften Datentragers unverziglich zu unterrichten.

2. Mit dem Wirksamwerden der Kiindigung erlischt das Recht
der Gesellschaft, das OGAW-Sondervermdgen zu verwalten. In
diesem Falle geht das OGAW-Sondervermdgen bzw. das Verfl-
gungsrecht Uber das OGAW-Sondervermdgen auf die Verwahr-
stelle Uber, die es abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen
hat. Flr die Zeit der Abwicklung hat die Verwahrstelle einen
Anspruch auf Vergltung ihrer Abwicklungstatigkeit sowie auf
Ersatz ihrer Aufwendungen, die fir die Abwicklung erforderlich
sind. Mit Genehmigung der BaFin kann die Verwahrstelle von
der Abwicklung und Verteilung absehen und einer anderen
Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des OGAW-
Sondervermdgens nach MaBgabe der bisherigen Anlagebedin-
gungen Ubertragen.
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3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Verwaltungs-
recht nach MaBBgabe des §99 KAGB erlischt, einen Auflésungs-
bericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbe-
richt nach §20 Absatz 1 entspricht.

§22 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft

und der Verwahrstelle

1. Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und Verfigungs-
recht Uber das OGAW-Sondervermdgen auf eine andere Kapi-
talverwaltungsgesellschaft Gbertragen. Die Ubertragung bedarf
der vorherigen Genehmigung durch die BaFin.

2. Die genehmigte Ubertragung wird im Bundesanzeiger und
dariber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht bekannt
gemacht. Die Anleger sind Uber eine nach Satz 1 bekannt
gemachte Ubertragung unverziiglich mittels eines dauerhaften
Datentragers zu unterrichten. Die Ubertragung wird frilhestens
drei Monate nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger
wirksam.

3. Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle fir das OGAW-
Sondervermdgen wechseln. Der Wechsel bedarf der Genehmi-
gung der BaFin.

§23 Anderungen der Anlagebedingungen
1. Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen andern.

2. Anderungen der Anlagebedingungen bediirfen der vorheri-
gen Genehmigung durch die BaFin. Soweit die Anderungen
nach Satz 1 Anlagegrundsatze des OGAW-Sondervermdgens
betreffen, bedlrfen sie der vorherigen Zustimmung des Auf-
sichtsrats der Gesellschaft.

3. Samtliche vorgesehenen Anderungen werden im Bundes-
anzeiger und darlber hinaus in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den im Verkaufspros-
pekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt
gemacht. In einer Vero6ffentlichung nach Satz 1ist auf die vorge-
sehenen Anderungen und ihr Inkrafttreten hinzuweisen. Im Falle
von Kostenanderungen im Sinne des §162 Absatz 2 Nummer 11
KAGB, Anderungen der Anlagegrundsétze des OGAW-Sonder-
vermdgens im Sinne des §163 Absatz 3 KAGB oder Anderungen
in Bezug auf wesentliche Anlegerrechte sind den Anlegern zeit-
gleich mit der Bekanntmachung nach Satz 1 die wesentlichen
Inhalte der vorgesehenen Anderungen der Anlagebedingungen
und ihre Hintergriinde sowie eine Information Gber ihre Rechte
nach §163 Absatz 3 KAGB in einer verstdndlichen Art und Weise
mittels eines dauerhaften Datentrdagers gemal §163 Absatz 4
KAGB zu Ubermitteln.

4. Die Anderungen treten frilhestens am Tag nach ihrer
Bekanntmachung im Bundesanzeiger in Kraft, im Falle von
Anderungen der Kosten und der Anlagegrundsatze jedoch nicht
vor Ablauf von drei Monaten nach der entsprechenden Bekannt-
machung.

§24 Erfiillungsort
Erfallungsort ist der Sitz der Gesellschaft.



Besondere Anlagebedingungen

Besondere Anlagebedingungen zur Regelung des Rechtsver-
haltnisses zwischen den Anlegern und der Amundi Deutschland
GmbH, Minchen, (,Gesellschaft®) fir das von der Gesellschaft
verwaltete Sondervermdgen gemaB der OGAW-Richtlinie
Amundi Welt Ertrag Nachhaltig, die nur in Verbindung mit den
fur dieses Sondervermdgen von der Gesellschaft aufgestellten
,Allgemeinen Anlagebedingungen® (,AABen®) gelten.

§1Vermodgensgegenstinde
Die Gesellschaft darf fir das OGAW-Sondervermdgen folgende
Vermdbgensgegenstande erwerben:

1. Wertpapiere gemaf §5 der AABen;

2. Geldmarktinstrumente gemaR &6 der AABen;

3. Bankguthaben gemaB §7 der AABen;

4. Investmentanteile gemaR &8 der AABen;

5. Derivate gemaf 89 der AABen;

6. Sonstige Anlageinstrumente gemaB §10 der AABen.

§2 Anlagegrenzen

1. Vorbehaltlich der Regelungen in den AABen wird bei der
Auswahl der flr das OGAW-Sondervermdgen zu erwerbenden
Vermdgensgegenstande auf eine weltweite Streuung geachtet.

2. Das OGAW-Sondervermogen verfolgt eine auf Nachhaltig-
keit ausgerichtete Anlagestrategie und investiert fortlaufend
mindestens 51% seines Wertes in Vermdgensgegenstande nach
&1 Nummer 1, Nummer 2 und - vorbehaltlich der Regelung in
§10 AABen - Nummer 6, deren Emittenten als nachhaltig anzu-
sehen sind.

Die Bewertung von Emittenten als nachhaltig erfolgt nach
Umweltkriterien (= Environmental), sozialgesellschaftlichen
Gesichtspunkten (= Social) und der Art der Unternehmensfiih-
rung (= Governance). Hierflr wird eine eigene ESG-Scoring-
Methodik herangezogen. Handelt es sich bei den Emittenten um
Unternehmen, erfolgt die Bewertung anhand von allgemeinen
sowie branchenspezifischen Kriterien im Hinblick auf die Berei-
che Umwelt, Soziales und Unternehmensflihrung (zusammen:
ESG-Bereiche), um auf Branchenebene die besten Praktiken von
den schlechtesten Praktiken zu unterscheiden. Handelt es sich
bei den Emittenten um Staaten, erfolgt die Bewertung anhand
von in unterschiedliche Kategorien eingeteilten Kriterien, wobei
jede Kategorie einem der drei ESG-Bereiche zugeordnet ist.
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Abhangig von der Art der Emittenten kommen unterschiedliche
Kriterien flr die ESG-Bereiche zum Tragen; fir den Bereich
Umwelt beispielsweise die Kriterien Energieverbrauch, Treib-
hausgasemissionen und Naturkapital, fir den Bereich Soziales
z.B. Humankapital, Arbeitsbedingungen und Achtung von Men-
schen-/Blrgerrechten sowie fir den Bereich Unternehmensfih-
rung beispielsweise steuerliche Praktiken, interne Kontrolle und
Achtung von Aktionarsrechten. Das Bewertungsverfahren min-
det in einer Gesamtbewertung, dem ESG-Rating. Das ESG-
Rating ist ein gewichteter Durchschnitt der Punktzahlen far die
ESG-Bereiche, und reicht von A bis G, wobei A die héchste und
G die niedrigste Bewertung darstellt. Als nachhaltig werden
Emittenten mit einem ESG-Rating von A bis D definiert.

Zum Zwecke der groBtmoglichen Genauigkeit und Belastbarkeit
des jeweiligen ESG-Ratings werden Daten von einer Vielzahl
von spezialisierten externen Datenanbietern bezogen und aus-
gewertet.

Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrategie wird
zudem durch die Anwendung einer gezielten Ausschlusspolitik
komplettiert, in deren Rahmen insbesondere solche Emittenten
ausgeschlossen werden, deren Tatigkeiten/Geschéftspraktiken
nicht mit Amundis ESG-Politik, internationalen Konventionen
(vor allem im Hinblick auf kontroverse Waffen sowie Atom-, bio-
logische oder chemische Waffen), international anerkannten
Rahmenwerken und nationalen Vorschriften Gbereinstimmen.
Die vorgenannte Amundi ESG-Politik sieht beispielsweise spezi-
fische und gezielt sektorale Ausschlussrichtlinien fir Kohle und
Tabak vor.

Weitere (nachhaltigkeitsbezogene) Angaben im Sinne des
Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, insbesondere Einzel-
heiten dazu, wie die 6kologischen und/oder sozialen Merkmale
erfllt werden sowie zum ESG-Rating, sind dem Verkaufspros-
pekt zu entnehmen.

3. Mindestens 30%, jedoch hochstens 70% des Wertes des
OGAW-Sondervermdgens werden in Aktien angelegt.

4. Bis zu 49% des Wertes des OGAW-Sondervermdgens dirfen
in Geldmarktinstrumenten nach MaBgabe des §6 der AABen
gehalten werden Hierauf sind die fir das OGAW-Sonderver-
mogen gehaltenen Bankguthaben anzurechnen. Die Geldmarkt-
instrumente dirfen auch auf Fremdwahrung lauten.

5. Bis zu 49% des Wertes des OGAW-Sondervermdgens dirfen
in Bankguthaben nach MaBgabe des §7 der AABen gehalten
werden. Hierbei sind die flr das OGAW-Sondervermdgen gehal-
tenen Geldmarktinstrumente anzurechnen.
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6. Bis zu 10% des Wertes des OGAW-Sondervermogens dirfen
in zulassige Investmentvermdgen nach MaBgabe von &8 der
AABen investiert werden. Es kdnnen alle zuldssigen Arten von
Anteilen an inlandischen und ausldndischen OGAW-Sonder-
vermogen und, sofern sie die Anforderungen des §196
Abs. 1 Satz 2 KAGB erflllen, Anteile an anderen inldandischen
Sondervermdgen und Investmentaktiengesellschaften mit ver-
anderlichem Kapital sowie Anteile an auslandischen offenen
Investmentvermdgen, die keine Anteile an EU-OGAW sind,
erworben werden.

7. Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absatzen 3 bis 6
festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass fortlaufend min-
destens 25% des Wertes des OGAW-Sondervermdgens in Kapi-
talbeteiligungen angelegt werden (Mischfonds-Kapitalbeteili-
gungsquote). Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind

B zum amtlichen Handel an einer Borse zugelassene oder auf
einem organisierten Markt notierte Anteile an einer Kapital-
gesellschaft,

= |nvestmentanteile an Aktienfonds oder Mischfonds, wenn
diese mindestens 51% (Aktienfonds) bzw. mindestens 25%
(Mischfonds) des Wertes ihres Investmentvermdgens in
Aktien anlegen.

8. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emitten-
ten dirfen bis zu 10% des Wertes des OGAW-Sondervermdgens
erworben werden und der Gesamtwert der Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente dieser Emittenten darf 40% des Wertes
des OGAW-Sondervermdgens nicht Ubersteigen.

9. Die Gesellschaft darf, abweichend von Absatz 8, in Schuld-
verschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstru-
mente folgender Emittenten mehr als 35% des Wertes des
OGAW-Sondervermdgens anlegen; §11 Absatz 5 Satz 2 der
AABen bleibt unberihrt:

Die Bundesrepublik Deutschland
Die Bundeslander:
Baden-Wirttemberg
Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

B Sachsen-Anhalt

B Schleswig-Holstein

B Thiringen

Europadische Union

Als Mitgliedstaaten der Europaischen Union:
Belgien

Bulgarien

Danemark

Estland

Finnland

Frankreich

Griechenland

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Niederlande

Osterreich

Polen

Portugal

Republik Irland

Republik Zypern

Rumaénien

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechische Republik

Ungarn

Als Vertragsstaaten des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum:

B |sland

B | jechtenstein

® Norwegen

Als Mitgliedstaaten der Organisation flr wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des
EWR sind:

Australien

Japan

Kanada

Sld-Korea

Mexiko

Neuseeland

Schweiz

Turkei

Vereinigte Staaten von Amerika
Chile

Israel

Vereinigtes Kénigreich GroBbritannien und Nordirland



®  Als internationale Organisationen, denen mindestens ein
Mitgliedstaat der EU angehort:
= EURATOM
B Europdische Gemeinschaft flr Kohle und Stahl
B Europaische Wirtschaftsgemeinschaften

9. a) Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die
Anlagegrenzen des §206 Abs. 1 bis 3 KAGB anzurechnen.
b) Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind
auf die Anlagegrenzen des §206 Abs. 1 bis 3 KAGB anzu-
rechnen.
c) Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf
die Anlagegrenzen der §§207 und 210 Abs. 3 KAGB anzu-
rechnen.

§3 Anteilklassen

1. Fur das OGAW-Sondervermdgen kénnen Anteilklassen im
Sinne von §16 Absatz 2 der AABen gebildet werden. Die Bil-
dung von Anteilklassen ist jederzeit zulassig und liegt im Er-
messen der Gesellschaft.

2. Der Abschluss von Wahrungskurssicherungsgeschaften
ausschlieBlich zugunsten einer einzigen Wahrungsanteilklasse
ist zulassig. FUr Wahrungsanteilklassen mit einer Wahrungs-
absicherung zugunsten der Wahrung dieser Anteilklasse
(,,Referenzwahrung”) darf die Gesellschaft auch unabhangig
von §9 der AABen Derivate im Sinne des §197 Abs. 1 KAGB auf
Wechselkurse oder Wahrungen mit dem Ziel einsetzen,
Anteilwertverluste durch Wechselkursverluste von nicht auf die
Referenzwahrung der Anteilklasse lautenden Vermégensgegen-
standen des OGAW-Sondervermdgens zu vermeiden.

3. Der Anteilwert wird fur jede Anteilklasse gesondert errech-
net, indem die Kosten der Auflegung neuer Anteilklassen, die
Ausschittungen (einschlieBlich der aus dem Fondsvermodgen
gegebenenfalls abzuflhrenden Steuern), die Verwaltungsver-
gutung und die Ergebnisse aus Wahrungskurssicherungsge-
schaften, die auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen, gegebe-
nenfalls einschlieBlich Ertragsausgleich, ausschlieBlich dieser
Anteilklasse zugeordnet werden.

4. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufs-
prospekt als auch im Jahres- und Halbjahresbericht einzeln
aufgezahlt. Die die Anteilklassen kennzeichnenden Ausgestal-
tungsmerkmale (Ertragsverwendung, Ausgabeaufschlag, Wéah-
rung des Anteilwertes, Verwaltungsvergltung, Mindestanlage-
summe oder Kombination dieser Merkmale) werden im
Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im
Einzelnen beschrieben.

5. Der Erwerb der einzelnen Anteilklassen ist an die im Ver-
kaufsprospekt sowie im Jahres- und Halbjahresbericht genann-
ten Mindestanlagebetrage gebunden.
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§4 Anteile

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermdgensgegenstanden
des OGAW-Sondervermdgens in Hohe ihrer Anteile als Mit-
eigentimer nach Bruchteilen beteiligt.

§5 Ausgabe- und Riicknahmepreis

1. Der Ausgabeaufschlag betragt bei jeder Anteilklasse bis zu
3,5% des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft frei, flr eine
oder mehrere Anteilklassen einen niedrigeren Ausgabeauf-
schlag zu berechnen. Die Gesellschaft gibt flr jede Anteilklasse
im Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht den
erhobenen Ausgabeaufschlag an.

2. Ein Ricknahmeabschlag wird nicht erhoben.

§6 Kosten
1. Vergitungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind:

a) Die Gesellschaft gibt fur jede Anteilklasse im Verkaufspros-
pekt sowie im Jahres- und Halbjahresbericht die erhobene
Verwaltungsvergttung an. Die Gesellschaft erhalt fir die
Verwaltung des OGAW-Sondervermogens aus dem OGAW-
Sondervermdgen eine tagliche Vergltung in Hohe von 1/365
(in Schaltjahren: 1/366) von bis zu 2,00% des anteiligen
Wertes des OGAW-Sondervermdgens, errechnet auf Basis
des bewertungstaglich ermittelten Inventarwertes (vgl. §18
der AABen). Die Verwaltungsvergitung kann dem OGAW-
Sondervermdgen jederzeit entnommen werden. Die Gesell-
schaft ist berechtigt, in einzelnen oder mehreren Anteil-
klassen eine niedrigere Vergltung zu berechnen.

b) Ferner erhalt die Gesellschaft fir die Anbahnung, Vorberei-
tung und Durchfiihrung von Wertpapierdarlehensgeschaften
und Wertpapierpensionsgeschaften flr Rechnung des
OGAW-Sondervermdgens eine markttbliche Vergitung in
Hohe von maximal einem Drittel der Bruttoertrage aus die-
sen Geschaften. Die im Zusammenhang mit der Vorberei-
tung und Durchfiihrung von solchen Geschaften entstande-
nen Kosten einschlieBlich der an Dritte zu zahlenden
VergUtungen tragt die Gesellschaft.

2. Vergltung, die an die OGAW-Verwahrstelle zu zahlen ist: Die
OGAW-Verwahrstelle erhalt fur ihre Tatigkeit aus dem OGAW-
Sondervermdgen eine tagliche Vergitung in Hohe von 1/365 (in
Schaltjahren: 1/366) von bis zu 0,2% des Wertes des OGAW-
Sondervermdgens, errechnet auf Basis des bewertungstaglich
ermittelten Inventarwertes (vgl. §18 der AABen). Die Verwahr-
stellenvergttung kann dem OGAW-Sondervermogen jederzeit
entnommen werden.

3. Neben den vorgenannten Vergltungen gehen die folgenden
Aufwendungen zulasten des OGAW-Sondervermédgens:
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a) bankibliche Depot- und Kontogebilhren, gegebenenfalls
einschlieBlich der bankiblichen Kosten flr die Verwahrung
auslandischer Wertpapiere im Ausland;

b) Kosten flr den Druck und Versand der flir die Anleger
bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen
(Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, wesent-
liche Anlegerinformationen);

c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahres-
berichte, der Ausgabe- und Ricknahmepreise und gegebe-
nenfalls der Ausschittungen oder Thesaurierungen und des
Aufldésungsberichts;

d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften
Datentragers, auBer im Fall der Informationen Uber Fonds-
verschmelzungen und der Informationen Uber MaBnahmen
im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder
Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;

e) Kosten fir die Prifung des OGAW-Sondervermédgens durch
den Abschlussprifer des OGAW-Sondervermdgens;

f) Kosten fir die Bekanntmachung der Besteuerungsgrund-
lagen und der Bescheinigung, dass die steuerlichen Anga-
ben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt
wurden;

g) Kosten flr die Geltendmachung und Durchsetzung von
Rechtsanspriichen durch die Gesellschaft fir Rechnung des
OGAW-Sondervermdgens sowie der Abwehr von gegen die
Gesellschaft zulasten des OGAW-Sondervermdgens erhobe-
nen Ansprlchen;

h) GebuUhren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug
auf das OGAW-Sondervermdgen erhoben werden;

i) Kosten fir Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das
OGAW-Sondervermaogen;

i) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/
oder der Verwendung bzw. Nennung eines VergleichsmafB-
stabes oder Finanzindizes anfallen kdnnen;

k) Kosten flr die Beauftragung von Stimmrechtsbevollméach-
tigten;

I) Kosten fur die Analyse des Anlageerfolges des OGAW-Son-
dervermdgens durch Dritte;

m) Im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft und die
OGAW-Verwahrstelle zu zahlenden Vergitungen sowie den
vorstehend genannten Aufwendungen anfallende Steuern
einschlieBlich der im Zusammenhang mit der Verwaltung
und der Verwahrung entstehenden Steuern.

4. Transaktionskosten:

Neben den vorgenannten Vergltungen und Aufwendungen
werden dem OGAW-Sondervermégen die in Zusammenhang
mit dem Erwerb und der VerduBerung von Vermdgensgegen-
standen entstehenden Kosten belastet.

5. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahres-
bericht den Betrag der Ausgabeaufschldge und Ricknahme-

abschlage offenzulegen, die dem OGAW-Sondervermdgen im
Berichtszeitraum fur den Erwerb und die Rlicknahme von Antei-
len im Sinne des §196 KAGB berechnet worden sind. Beim
Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesell-
schaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden,
mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare
oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft
oder die andere Gesellschaft fir den Erwerb und die Rick-
nahme keine Ausgabeaufschldage und Ricknahmeabschlage
berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im
Halbjahresbericht die Vergltung offen zu legen, die dem
OGAW-Sondervermdgen von der Gesellschaft selbst, von einer
anderen (Kapital-)Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen
Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche
unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, als
Verwaltungsvergitung fir die im OGAW-Sondervermdgen
gehaltenen Anteile berechnet wurde.

6. Der Betrag, der jahrlich aus dem OGAW-Sondervermdégen
nach den vorstehenden Absatzen 1. a) und 2. als Vergltung ent-
nommen wird, kann insgesamt bis zu 2,20% des durchschnittli-
chen Wertes des OGAW-Sondervermogens in der Abrech-
nungsperiode, der auf Basis des bewertungstaglich ermittelten
Inventarwertes (vgl. §18 der AABen) errechnet wird, betragen.

§7 Ausschiittung

1. Fur die ausschittenden Anteilklassen schittet die Gesell-
schaft grundsatzlich die wahrend des Geschaftsjahres fir Rech-
nung des OGAW-Sondervermdgens angefallenen und nicht zur
Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividenden und Ertrage
aus Investmentanteilen sowie Entgelte aus Darlehens- und
Pensionsgeschaften - unter Berlcksichtigung des zugehdrigen
Ertragsausgleichs - aus. Realisierte VerduBerungsgewinne und
sonstige Ertrdge - unter Berlicksichtigung des zugehdrigen
Ertragsausgleichs - kdnnen ebenfalls zur Ausschittung heran-
gezogen werden.

2. Ausschlttbare Ertrdge gemaB Absatz 1 kénnen zur Aus-
schittung in spateren Geschaftsjahren insoweit vorgetragen
werden, als die Summe der vorgetragenen Ertrage 15% des
jeweiligen Wertes des OGAW-Sondervermdgens zum Ende des
Geschéftsjahres nicht Gbersteigt. Ertrage aus Rumpfgeschafts-
jahren kénnen vollstandig vorgetragen werden.

3. Im Interesse der Substanzerhaltung kdnnen anteilige Ertréage
teilweise, in Sonderfallen auch vollstandig zur Wiederanlage im

OGAW-Sondervermdgen bestimmt werden.

4. Die Ausschlttung erfolgt jahrlich innerhalb von vier Mona-
ten nach Schluss des Geschaftsjahres.

5. Zwischenausschuttungen sind zulassig.
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§8 Thesaurierung der Ertrige

Far die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die
wahrend des Geschaftsjahres flir Rechnung des OGAW-Sonder-
vermogens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwen-
deten Zinsen, Dividenden und sonstigen Ertréage - unter Bertick-
sichtigung des zugehoérigen Ertragsausgleichs - sowie die
VerduBerungsgewinne der thesaurierenden Anteilklassen im
OGAW-Sondervermdgen wieder an.

§9 Geschiftsjahr
Das Geschéftsjahr des OGAW-Sondervermdgens beginnt am
1. Januar und endet am 31. Dezember.
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Verwaltung und Vertrieb

Anderungen nachstehender Angaben zu den Organen, haf-
tendem und eingezahltem Kapital und Eigenkapital sowie
Abschlussprifer werden in den regelmafig zu erstellenden
Jahres- bzw. Halbjahresberichten bekannt gegeben.

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Amundi Deutschland GmbH
ArnulfstraBe 124-126, D-80636 Minchen
Telefon +49 (0) 89 /9 92 26-0
Handelsregister Miinchen B 91483
Gezeichnetes Kapital: 7.312.500 EUR
Haftendes Eigenkapital: 35,568 Mio. EUR
(Stand 31.12.2020)

Gesellschafter
Amundi Asset Management S.A.S., Paris, Frankreich

Aufsichtsrat

Jean-Jacques Barbéris, Vorsitzender

Leitung Institutional und Corporate Clients Division und ESG
der Amundi Asset Management S.A.S.

Paris, Frankreich

GUnther H. Oettinger, stellvertretender Vorsitzender
Gesellschafter der Oettinger Consulting,
Wirtschafts- und Politikberatung GmbH

Hamburg, Deutschland

Domenico Aiello
Finanzvorstand der Amundi Asset Management S.A.S.
Paris, Frankreich

Prof. Dr. Axel Bérsch-Supan

Direktor am Max-Planck-Institut fir Sozialrecht

und Sozialpolitik - Miinchener Zentrum fiir Okonomie
und Demographischer Wandel

Minchen, Deutschland

Geschiftsfiihrung
Christian Pellis'
Sylvain Brouillard?
Oliver Kratz
Thomas Kruse

Dr. Andreas Steinert

1 Sprecher der Geschaftsfiihrung;
Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Osterreich

2 Mitglied des Geschaftsfihrungsrats bei Private Markets Fund Il Management S.a.r.l., Grevenmacher,
Luxemburg

Verwabhrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Lilienthalallee 36, D-80939 Mlinchen
Gezeichnetes Kapital: 1.273,4 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital: 2.290,9 Mio. EUR
(Stand 31.12.2020)

Abschlusspriifer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprifungsgesellschaft
Bernhard-Wicki-StraBe 8, D-80636 Mlinchen

Vertriebsstelle
UniCredit Bank AG
ArabellastraBBe 12, D-81925 Miinchen



Amundi Deutschland GmbH
ArnulfstraBe 124-126
D-80636 Muinchen

Gebiihrenfreie Telefonnummer fiir Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

www.amundi.de

Amundi

ASSET MANAGEMENT




	Verkaufsbeschränkungen
	Anlagebeschränkungen für 
US-Personen
	Wichtigste rechtliche Auswirkungen 
der Vertragsbeziehung
	Durchsetzung von Rechten 
	Widerrufsrecht bei Kauf außerhalb der ständigen 
Geschäftsräume 

	Grundlagen 
	Das Sondervermögen (der Fonds)
	Verkaufsunterlagen und Offenlegung von Informationen
	Anlagebedingungen und deren Änderungen
	Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor

	Fondsdaten
	Verwaltungsgesellschaft
	Firma, Rechtsform und Sitz
	Geschäftsführung und Aufsichtsrat
	Eigenkapital und zusätzliche Eigenmittel

	Verwahrstelle
	Identität der Verwahrstelle
	Aufgaben der Verwahrstelle 
	Interessenkonflikte 
	Unterverwahrung
	Haftung der Verwahrstelle
	Zusätzliche Informationen

	Risikohinweise
	Risiken einer Fondsanlage
	Risiken der negativen Wertentwicklung des Fonds 
(Marktrisiko)
	Risiken der eingeschränkten oder erhöhten Liquidität 
des Fonds und Risiken im Zusammenhang mit vermehrten Zeichnungen oder Rückgaben (Liquiditätsrisiko)
	Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und Forderungsrisiko
	Operationelle und sonstige Risiken des Fonds
	Nachhaltigkeitsrisiken

	Erläuterung des Risikoprofils 
des Fonds
	Was bedeutet das? 
	Warum diese Risiko- und Ertragsstufe?
	Gibt es weitere besondere Risiken?
	Nachhaltigkeitskriterien

	Profil des typischen Anlegers
	Zielmarkt
	Anlageziele, -politik, -grundsätze und -grenzen
	Ziele und Anlagepolitik
	Vermögensgegenstände
	Wertpapiere
	Geldmarktinstrumente
	Bankguthaben
	Sonstige Vermögensgegenstände und deren Anlagegrenzen 
	Anlagegrenzen für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente auch unter Einsatz von Derivaten sowie Bankguthaben 
	Investmentanteile und deren Anlagegrenzen
	Derivate
	Wertpapier-Darlehensgeschäfte
	Pensionsgeschäfte
	Sicherheitenstrategie
	Kreditaufnahme
	Hebelwirkung (Leverage)

	Bewertung
	Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung
	Besondere Regeln für die Bewertung einzelner 
Vermögens­gegenstände

	Anteile
	Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
	Liquiditätsmanagement
	Börsen und Märkte
	Faire Behandlung der Anleger und Anteilklassen
	Anteilklassen
	Ausgabe-/Rücknahmepreis
	Aussetzung der Errechnung des Ausgabe-/Rücknahmepreises
	Ausgabeaufschlag
	Rücknahmeabschlag
	Veröffentlichung der Ausgabe-/Rücknahmepreise

	Kosten
	Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile
	Verwaltungs- und sonstige Kosten
	Besonderheiten beim Erwerb von Investmentanteilen
	Angabe einer Gesamtkostenquote

	Vergütungspolitik 
	Wertentwicklung, Ermittlung 
und Verwendung der Erträge, 
Geschäftsjahr
	Wertentwicklung 
	Ermittlung der Erträge, Ertragsausgleichsverfahren

	Auflösung, Übertragung und 
Verschmelzung des Fonds
	Voraussetzungen für die Auflösung des Fonds
	Verfahren bei Auflösung des Fonds 
	Übertragung des Fonds
	Voraussetzungen für die Verschmelzung des Fonds 
	Rechte der Anleger bei der Verschmelzung des Fonds

	Auslagerung
	Interessenkonflikte
	Kurzangaben über steuerrechtliche Vorschriften1
	Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)
	Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)
	Zusammenfassende Übersicht für die Besteuerung bei üblichen betrieblichen Anlegergruppen
	Steuerausländer
	Solidaritätszuschlag
	Kirchensteuer
	Ausländische Quellensteuer
	Folgen der Verschmelzung von Investmentfonds
	Anhang: 

	Wirtschaftsprüfer
	Dienstleister
	Zahlungen an die Anleger/
Verbreitung der Berichte und 
sonstigen Informationen
	Weitere von der Gesellschaft 
verwaltete Investmentvermögen
	Investmentvermögen nach der OGAW-Richtlinie:

	Allgemeine Anlagebedingungen
	§1 Grundlagen
	§2 Verwahrstelle
	§3 Fondsverwaltung
	§4 Anlagegrundsätze
	§5 Wertpapiere
	§6 Geldmarktinstrumente
	§7 Bankguthaben
	§8 Investmentanteile
	§9 Derivate
	§10 Sonstige Anlageinstrumente
	§11 Emittentengrenzen und Anlagegrenzen
	§12 Verschmelzung
	§13 Wertpapier-Darlehen
	§14 Pensionsgeschäfte
	§15 Kreditaufnahme
	§16 Anteile
	§17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, 
Aussetzung der Rücknahme
	§18 Ausgabe- und Rücknahmepreise
	§19 Kosten
	§20 Rechnungslegung
	§21 Kündigung und Abwicklung des OGAW-Sondervermögens
	§22 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
und der Verwahrstelle
	§23 Änderungen der Anlagebedingungen
	§24 Erfüllungsort

	Besondere Anlagebedingungen
	§1 Vermögensgegenstände
	§2 Anlagegrenzen
	§3 Anteilklassen
	§4 Anteile
	§5 Ausgabe- und Rücknahmepreis
	§6 Kosten
	§7 Ausschüttung
	§8 Thesaurierung der Erträge
	§9 Geschäftsjahr

	Verwaltung und Vertrieb
	Kapitalverwaltungsgesellschaft
	Gesellschafter
	Aufsichtsrat
	Geschäftsführung
	Verwahrstelle
	Abschlussprüfer
	Vertriebsstelle


